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Der zweite Teil des Berichts beruht im Schwerpunkt auf der Auswertung von Primärdaten, die durch 

Sekundärdaten ergänzt wurden. Mit dem Ziel kleinräumig auf Ortsteilebene die Angebote der Pflege-

unterstützung und offenen Altenhilfe zu erheben, wurden Telefoninterviews, Fokusgruppen und Ex-

pert:inneninterviews in beiden Stadtgemeinden durchgeführt. Ergänzend wurden Informationsbro-

schüren, Jahresberichte und Gemeindebriefe gesichtet. Anschließend wurden die Ergebnisse zusam-

mengeführt und darauf basierend Versorgungslücken und die damit zusammenhängenden Handlungs-

felder identifiziert. 

Die retrospektive Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen zeigt zwischen 2015 und 2021 einen 

deutlichen Anstieg vor allem bei Pflegegeldempfänger:innen. Prospektiv wird sich dieser Trend nicht 

fortsetzen, bis 2030 kommt es nur zu einem geringen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen. Die Ka-

pazitäten der pflegerischen Angebote sind im betrachteten Zeitraum mit Ausnahme von Tagespflegen 

kaum gewachsen. Daraus resultiert in den meisten Bereichen ein Rückgang des Versorgungsgrads. Im 

Bundesvergleich zeigt sich zudem in vielen Bereichen eine unterdurchschnittliche Versorgung, zudem 

liegen innerhalb des Landes Bremens teilweise große Unterschiede auf kleinräumiger Ebene vor. Für 

Pflegeheime wird zudem ein deutlicher Personalmehrbedarf vor allem für Personal mit Qualifikations-

niveau 1-2 und 3 deutlich.  

Aus den Analysen werden für den ersten Teil des Berichts vier konkrete Empfehlungen abgeleitet:  

- die Durchführung eines regelmäßigen Monitorings, 

- die (Weiter)entwicklung der Versorgungsstruktur, 

- die Gewinnung von Pflegekräften und  

- die Angleichung der Versorgung auf Stadtteilebene.  

Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem zweiten Teil des Berichts zeigen sich folgende Handlungsfelder 

und -empfehlungen: Für die Angebote der Pflegeunterstützung und offenen Altenhilfe existiert in vie-

len Stadtteilen Bremens eine gute Infrastruktur, die es weiterhin zu stabilisieren gilt. In Bremerhaven 

besteht der Bedarf, Angebote der Begegnung weiter in den Ortsteilen und Quartieren auszudifferen-

zieren und mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu verzahnen. Außerdem hätte ein Organi-

sationsmodell Entwicklungspotenzial, das die nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag nach § 45a SGB XI in Form einer bezahlten ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe und 

Alltagsassistenz ausbaut. Zudem bedarf es in Bremerhaven eines Beratungsangebots oder einer An-

laufstelle für Personen mit einer Demenzerkrankung und ihre An- und Zugehörigen. Um Maßnahmen 

in den Handlungsfeldern umzusetzen, wäre es gewinnbringend eine kommunale und stadtteilbezo-

gene Vernetzung mit Schwerpunkt Alter und Pflege aufzubauen.  

Als weitere Bedarfe in beiden Stadtgemeinden wurden ein koordinierendes Fallmanagement in Form 

von Kümmerer-Personen, Fahrdienste und die Einbindung von älteren Menschen mit Zuwanderungs-

erfahrung in Teilhabe- und Unterstützungsangebote identifiziert.  
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Bericht zielt insgesamt auf eine kleinräumige Darstellung auf Stadtteilebene ab. Für die Aspekte pfle-

geunterstützende Angebote und offene Altenhilfe erfolgt zusätzlich eine Darstellung auf Ortsteil-

ebene.  

Ziel ist es für den betrachteten Zeitraum die Entwicklung der Bedarfe und Angebote retrospektiv nach-

zuzeichnen und darauf aufbauend Empfehlungen für eine gemeinsame Weiterentwicklung der lokalen 

Pflegelandschaft zu legen. Dabei wird das Berichtswesen als Basis der daran anschließenden Empfeh-

lungen so aufgebaut, dass sowohl eine regelmäßige Fortschreibung, als auch eine Übertragung auf 

andere Kommunen möglich ist. 

Die nachfolgenden Ausführungen zur Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf folgen einem Drei-

schritt. Es handelt sich um  

1. einen deskriptiven Berichtsteil, der sich auf die Jahre 2015 bis 2021 bezieht und der 29 pflege-

relevante Indikatoren einbezieht (Kapitel 2),  

2. einen analytischen Berichtsteil, in dem auf der Basis von Ländervergleichen und der Befragung 

relevanter Stakeholder und Nutzer:innen im sozialen Nahraum eine Bewertungsgrundlage 

über aktuell und zukünftig als notwendig anzusehende Versorgungsstrukturen geschaffen wird 

(Kapitel 3), und  

3. einen hieran anschließenden Empfehlungsteil, in dem die Differenz zwischen aktuell vorhan-

denen Versorgungsstrukturen und zukünftig notwendigen Versorgungsstrukturen quantifi-

ziert und mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegt wird (Kapitel 4).  

Dem deskriptiven Berichtsteil ist das Kapitel 1 vorangestellt, in dem Informationen zur Datengrundlage 

und Methodik dargestellt werden.  
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1. Siedlungs- und Sozialstruktur, 

2. Bevölkerungsentwicklung, 

3. Entwicklung der Pflegebedürftigkeit, 

4. Pflegerische Versorgung, 

5. Medizinische Versorgung. 

In Tabelle 2 werden die Subindizes sowie deren Zuordnung zu den Indikatoren und den inhaltlichen 

Abschnitten inklusive der Datenquellen dargestellt.  
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 Daten 

Die Sekundärdaten basieren auf unterschiedlichen Datenquellen, die in den folgenden Abschnitten im 

Einzelnen beschrieben werden.  

1.1.1 Bevölkerungsstand und -vorausberechnung 

Zur Beschreibung der Städte und deren Stadtteile, zur Berechnung von Versorgungsgraden und für 

Prognosen über die Entwicklung der Pflegebedürftigen wurden kleinräumige Bevölkerungsdaten ge-

nutzt. Dabei handelt es sich zum einen um die amtlichen Bevölkerungszahlen, die auf einer Fortschrei-

bung der Ergebnisse des Zensus 2011 basieren und zum anderen um Einwohnerdaten, die aus den 

kommunalen Melderegistern resultieren. Beide Datenquellen können voneinander abweichen (Ta-

belle 3). Amtliche Bevölkerungszahlen liegen für die Stadt Bremerhaven nicht kleinräumig vor, alle 

kleinräumigen Auswertungen für Bremerhaven basieren daher auf den Angaben des Melderegisters. 

Stichtag der Daten aus der Stadt Bremen ist der 31. Dezember, Stichtag der Daten aus der Stadt Bre-

merhaven ist der 01. Januar. Aus diesem Grund werden aus Bremerhaven jeweils die Daten des Folge-

jahres zum 1. Januar mit den Daten aus Bremen zum 31. Dezember verglichen. Altersdifferenzierte 

Daten liegen den Auftragnehmern für die Stadt Bremen nur auf Grundlage der amtlichen Bevölke-

rungszahl vor. Entsprechend unterscheiden sich die Bezugsgrößen teilweise. Bei Berechnungen wird 

stets angegeben, welche Daten als Grundlage genutzt wurden.  

Tabelle 3:  Vergleich der Zahl der Einwohner:innen in den Stadtteilen in Bremen sowie den Orts-
teilen Seehausen, Strom, Blockland und Borgfeld im Jahr 2021 anhand der amtlichen 
Statistik sowie des Melderegisters 

Verwaltungsgebiet Amtliche Bevölkerungs-
zahl 

Einwohner:innen laut Melde-
register 

Land Bremen 676.463 678.808 

Stadt Bremen 563.290 561.271 

Stadt Bremerhaven 113.173 117.537 

Stadt Bremen 

Stadtteil Mitte 17.557 17.333 

Stadtteil Häfen 138 140 

Stadtteil Neustadt 44.687 44.488 

Stadtteil Obervieland 36.267 36.334 

Stadtteil Huchting 30.425 30.509 

Stadtteil Woltmershausen 13.725 13.785 

Stadtteil Östliche Vorstadt 28.994 28.659 

Stadtteil Schwachhausen 39.455 38.671 

Stadtteil Vahr 26.724 26.831 

Stadtteil Horn-Lehe 26.914 26.027 

Stadtteil Oberneuland 13.823 13.501 

Stadtteil Osterholz 37.639 37.771 

Stadtteil Hemelingen 42.910 42.944 

Stadtteil Findorff 25.350 25.276 

Stadtteil Walle 31.321 31.422 

Stadtteil Gröpelingen 36.033 36.339 

Stadtteil Burglesum 33.088 32.931 

Stadtteil Vegesack 34.878 34.908 

Stadtteil Blumenthal 32.232 32.355 

Ortsteil Seehausen 1.020 1.025 





https://www.statistik-bremen.de/tabellen/kleinraum/ortsteilatlas/atlas.html
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Statistischen Bundesamtes werden die Daten i. d. R. auf Bundes- und Landesebene abgebildet. Im Rah-

men des Projekts konnte durch eine Sonderauswertung im Statistischen Landesamt Bremen eine klein-

räumige Darstellung dieser Daten für das Land Bremen für die Jahre 2015, 2017, 2019 und 2021 vor-

genommen werden (s. Abschnitt 1.2.2).  

1.1.6 SOEP-Daten 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine multidisziplinäre Langzeitstudie im Paneldesign, ange-

siedelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, an der jährlich rund 30.000 Be-

fragte aus 15.000 Haushalten teilnehmen (DIW, 2023b). Dabei wird u. a. gefragt, ob die Befragten 

Pflege von Angehörigen übernehmen und wie hoch die durchschnittliche Stundenzahl pro Tag ist, die 

für die Pflege aufgewendet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Stichprobengröße 

länderspezifische Auswertungen allenfalls für bevölkerungsstarke Bundesländer möglich sind (DIW, 

2023a). 

1.1.7 Sozialhilfestatistik 

Die Anzahl der Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege (HzP) basiert auf Auswertungen von Daten der 

Sozialhilfestatistik. Dabei kann nach Geschlecht, Altersgruppen sowie dem Ort des Leistungsbezugs 

(stationär und ambulant) differenziert werden. Für die Stadt Bremen können die Daten auf Stadtteil-

ebene, für die Stadt Bremerhaven nur auf kommunaler Ebene ausgewiesen werden. Es liegen für die 

Stadt Bremen Stichtagsdaten zum 31. Dezember für die Jahre 2017, 2019 und 2021 vor. Für Bremer-

haven sind zusätzlich Daten für das Jahr 2015 vorhanden. Da Personen, die stationäre HzP beziehen, 

auch bei Wohnortwechseln, dem Sozialamt, bei dem die Beantragung von HzP erfolgt ist, zugeordnet 

bleiben, wird außerdem unterschieden, ob Personen innerhalb oder außerhalb vom Land Bremen un-

tergebracht wurden. 

1.1.8 Statistik der Deutschen Rentenversicherung 

In der Statistik der Deutschen Rentenversicherung (DRV) wird alle zwei Jahre die Anzahl der privaten 

Pflegepersonen, für die die Pflegekassen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichten 

(§ 44 SGB XI), differenziert nach Bundesländern und Geschlecht abgebildet. Dies bildet nur einen ge-

ringen Teil aller privater Pflegepersonen ab, da es Voraussetzungen für diese Leistung der Pflegeversi-

cherung gibt: Private Pflegepersonen dürfen demnach nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbs-

tätig sein und müssen wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei 

Tage in der Woche Pflegetätigkeiten durchführen (§ 44 SGB XI). Personen, die Vollrente beziehen, sind 

ebenfalls ausgeschlossen.  

1.1.9 Statistik der Pflegestützpunkte 

Die Pflegestützpunkte im Land Bremen führen regelmäßige statistische Erhebungen über die Kontakte 

zu Klient:innen. Die Auswertung dieser Statistik wird in Form von Berichten publiziert. Im Rahmen des 

Projekts konnten die Ergebnisse der statistischen Erhebungen von den Auftragnehmern ausgewertet 

werden.  









 

16 
 

diese Zuordnung wurden alle Einwohner:innen des Ortsteils Blockland den Stadt-/ Ortsteilen Burgle-

sum, Horn-Lehe und Borgfeld, alle Einwohner:innen der Ortsteile Strom und Seehausen dem Stadtteil 

Woltmershausen und alle Einwohner:innen des Stadtteils Häfen den Stadtteilen Burglesum und Grö-

pelingen zugeordnet. Die betreffenden Orts- / Stadtteile haben insgesamt n = 2.001 Einwohner:innen. 

Darüber hinaus wurden die Einwohner:innen des PLZ-Gebiets 28307 jeweils zu gleichen Teilen auf die 

Stadtteile Hemelingen und Osterholz verteilt.  

Zur Ermittlung der Anzahl der Empfänger:innen von Pflegesachleistungen und Pflegegeld nach Stadt-

teilen wurden diese den Stadtteilen anteilig nach der Anzahl der Einwohner:innen zugeordnet. Dies 

birgt eine Unschärfe, da nicht immer davon auszugehen ist, dass die Pflegeprävalenz in den unter-

schiedlichen Stadtteilen und Wohngebieten gleich ist.  

Tabelle 4: Zuordnung und Umgang mit Einwohner:innen in einzelnen sehr kleinen bzw. sehr 
schwach besiedelten Gebieten bei der Stadtteilzuordnung 

PLZ / Stadtteil Zuordnung 

28876 Osterholz Einwohner:innen werden nicht berücksichtigt 

28719 Blockland Burglesum 

28357 Blockland Borgfeld und Horn-Lehe 

28215 Mitte Findorff 

28219 Blockland Findorff 

28197 Seehausen Woltmershausen 

28197 Strom Woltmershausen 

28719 Häfen Burglesum 

28237 Häfen Gröpelingen 

28237 Burglesum Gröpelingen 

28755 Blumenthal Vegesack 

28757 Burglesum Vegesack 

28719 Gröpelingen Burglesum 

28209 Findorff Schwachhausen 

28237 Walle Gröpelingen 

28359 Oberneuland Horn-Lehe 

28359 Schwachhausen Horn-Lehe 

28357 Findorff Borgfeld und Horn-Lehe 

28201 Obervieland Neustadt 

28205 Hemelingen Östliche Vorstadt 

28209 Mitte Schwachhausen 

28211 Vahr Schwachhausen 

28277 Neustadt Obervieland 

28279 Neustadt Obervieland 

28309 Vahr Hemelingen 

28329 Horn-Lehe Hemelingen, Schwachhausen und Vahr 

27568 Häfen Lehe, Mitte (BHV) 
Quelle: eigene Darstellung 

1.2.2.2 Bremerhaven 

Für Bremerhaven ist eine Zuordnung der Einwohner:innen von Stadtteilen auf PLZ-Ebene nicht mög-

lich, da erstens keine aktuellen Daten zur Bevölkerungszahl auf PLZ-Ebene vorliegen und zweitens die 

Stadtteil- und PLZ-Gebiete stark voneinander abweichen. Eine Zuordnung wie in der Stadt Bremen ist 

somit nicht möglich, die optische Zuordnung zudem mit großen Unsicherheiten verbunden. Eine 

exakte Zuordnung der Pflegegeld- und Pflegesachleistungsempfänger:innen kann auf Grundlage der 
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Tabelle 7: Berücksichtigung der in der Pflegestatistik ausgewiesenen Berufsabschlüsse nach QN 

Kodierung in der Pflegestatistik  Zuordnung zu QN 

Evaluation Brem-
WoBeG 

Pflegebericht 

1 = staatlich anerkannte:r Altenpfleger:in QN 4 QN 4 

2 = staatlich anerkannte:r Altenpflegehelfer:in QN 3 QN 3 

3 = Krankenschwester /-pfleger QN 4 QN 4 

4 = Krankenpflegehelfer:in  QN 3 QN 3 

5 = Kinderkrankenschwester : Kinderkrankenpfleger QN 4 QN 4 

6 = Heilerziehungspfleger:in QN 4 QN 4 

7 = Heilerziehungshelfer:in QN 3 QN 3 

8 = Heilpädagoge:in QN 1-2 QN 4 

9 = Ergotherapeut:in QN 1-2 QN 4 

10 = Physiotherapeut:in QN 1-2 QN 4 

11 = sonstiger nichtärztlicher Heilberuf QN 1-2 QN 3 

12 = sozialpädagogischer / sozialarbeiterischer Abschluss QN 1-2 QN 4 

13 = Familienpfleger:in mit staatlichem Abschluss QN 1-2 QN 4 

14 = Dorfhelfer:in mit staatlichem Abschluss QN 1-2 QN 3 

15 = Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbil-
dung an Fachhochschule oder Universität 

QN 6 QN 6 

16 = sonstiger pflegerischer Beruf QN 1-2 QN 3 

17 = Fachhauswirtschaftler:in für ältere Menschen QN 1-2 QN 4 

18 = sonstiger hauswirtschaftlicher Abschluss QN 1-2 QN 3 

19 = sonstiger Berufsabschluss QN 1-2 QN 1-2 

20 = ohne Berufsabschluss QN 1-2 QN 1-2 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt (o. J.; Schlüsselverzeichnis zum Personalbestand: 1) und Rothgang, 
Kalwitzki and Preuß (2021: 105). 

 Kartendarstellung 

Für den vorliegenden Bericht werden Inhalte mit Hilfe von Karten anschaulich dargestellt. Dazu wurde 

das Open-Source Programm QGIS, Version 3.24.3 genutzt (https://www.qgis.org/de/site/). Dieses 

greift wiederum auf Daten des Projekts OpenStreetMap zurück (https://www.openstreetmap.de/).  
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Gewerbe- und Industrieflächen geprägt, die Stadtteile Schwachhausen, Östliche Vorstadt und Ober-

neuland haben nur einen sehr geringen Anteil solcher Flächen. Der Anteil an Erholungsfläche ist in den 

Stadtteilen Schwachhausen, Findorff und Woltmershausen am größten, in Blumenthal, Vegesack und 

Oberneuland am geringsten (Tabelle 1 in Anhang A). 

Abbildung 2:  Anteil von Wohnbau-, Industrie- und Gewerbe- sowie Sport-, Freizeit und Erholungs-
fläche an der Gesamtfläche im Bundesland Bremen 2021 (Stadt Bremen) und 2020 
(Stadt Bremerhaven) 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Landesamt Bremen (2021: 32; o. J.-h)  

Tabelle 9: Kennzahlen zum Indikator Siedlungsstruktur für das Land Bremen differenziert nach 
Stadtgemeinden im Jahr 2021 
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Abbildung 3:  Anteil der Wohnbaufläche an der Bodenfläche in %, differenziert nach Stadtteilen im 
Land Bremen 2021 

 
Quellen: eigene Berechnung und Darstellung nach Magistrat der Stadt Bremerhaven (o. J.); (Statistisches Landesamt 
Bremen, 2021: 32); Statistisches Landesamt Bremen (o. J.-h) sowie Tabelle 3; kleinräumige Daten zur Flächennutzung liegen 
für Bremerhaven nicht vor 

Im Jahr 2021 lebten im Bundesland Bremen 680.827 Menschen8, ein Sechstel (117.537) davon in der 

Stadt Bremerhaven (Tabelle 10). Die bevölkerungsreichsten Stadtteile in Bremen sind Neustadt und 

Hemelingen, in Bremerhaven sind es Lehe und Geestemünde. Die bevölkerungsärmsten Stadtteile sind 

in Bremen Oberneuland und Woltmershausen, in Bremerhaven Fischereihafen und Weddewarden (Ta-

belle 2 in Anhang A).  

Die Bevölkerungsdichte liegt in der Stadt Bremen bei 17,5, in Bremerhaven bei 12,5 Einwohner:in-

nen/ha (Tabelle 10). Die am dichtesten besiedelten Stadtteile in Bremen sind Östliche Vorstadt und 

Walle, in Bremerhaven Geestemünde und Leherheide, die am wenigsten dicht besiedelten Stadtteile 

sind in Bremen Oberneuland und Burglesum, in Bremerhaven Fischereihafen und Weddewarden. Viele 

Stadtteile in der Stadt Bremen sind deutlich dichter besiedelt als die meisten Stadtteile in Bremerhaven 

(Abbildung 4 und Tabelle 2 in Anhang A). 

  

                                                           
8 Die Differenz zur Bevölkerungszahl in Abschnitt 4.3.1 beruht darauf, dass für die Stadt Bremen die Bevölkerung 
der amtlichen Statistik, für die Stadt Bremerhaven die Bevölkerung anhand des Melderegisters genutzt wurde. 
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Abbildung 4:  Bevölkerungsdichte in Einwohner:innen pro Hektar im Land Bremen im Jahr 2021 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Magistrat der Stadt Bremerhaven (o. J.); Statistisches Landesamt Bremen (o. 

J.-h) sowie Tabelle 3; auch im Kartenausschnitt, der die Stadt Bremerhaven abbildet, gehört der Stadtteil 12 (HB) Häfen zur 

Stadt Bremen. 

Der Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter liegt im Land Bremen insgesamt bei 21,3 %, 

bei der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter bei 7,1 %. Zwischen den beiden Stadtgemeinden 

liegen geringe Unterschiede vor (Tabelle 10). Zwischen den Stadtteilen zeigen sich deutlich Unter-

schiede (Abbildung 5, Abbildung 6 und Tabelle 2 in Anhang A). 

Tabelle 10:  Bevölkerungsverteilung im Land Bremen 2021 differenziert nach Stadtgemeinden 
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Stadt Bremen 563.290 17,3 118.999 21,1 40.473 7,2 

Stadt Bremerhaven 117.537 12,5 25.710 21,9 8.059 6,9 
Quelle: Bevölkerung Stadt Bremen (amtliche Statistik), Bevölkerung Stadt Bremerhaven: Melderegister (s. Abschnitt 1.1.1); 
Bevölkerungsdichte Stadt Bremen (Statistisches Landesamt Bremen, 2023b), Stadt Bremerhaven (Magistrat der Stadt 
Bremerhaven, o. J.); a eigene Berechnung mit Bodenfläche aus Tabelle 9.  
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Abbildung 5:  Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter an der Gesamtbevölkerung 
im Jahr 2021, differenziert nach Stadtteilen im Land Bremen 

 
Quelle: Bevölkerung Stadt Bremen (amtliche Statistik), Bevölkerung Stadt Bremerhaven: Melderegister (s. Abschnitt 1.1.1); 

Bevölkerungsdichte Stadt Bremen (Statistisches Landesamt Bremen, 2023b), Stadt Bremerhaven (Magistrat der Stadt Bremer-

haven, o. J.); auch im Kartenausschnitt, der die Stadt Bremerhaven abbildet, gehört der Stadtteil 12 (HB) Häfen zur Stadt 

Bremen. 
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Abbildung 6:  Anteil der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter an der Gesamtbevölkerung 
im Jahr 2021, differenziert nach Stadtteilen im Land Bremen 

 
Quelle: Bevölkerung Stadt Bremen (amtliche Statistik), Bevölkerung Stadt Bremerhaven: Melderegister (s. Abschnitt 1.1.1); 

Bevölkerungsdichte Stadt Bremen (Statistisches Landesamt Bremen, 2023b), Stadt Bremerhaven (Magistrat der Stadt Bremer-

haven, o. J.); auch im Kartenausschnitt, der die Stadt Bremerhaven abbildet, gehört der Stadtteil 12 (HB) Häfen zur Stadt 

Bremen. 

2.1.2 Grundsicherung nach SGB II und Sozialhilfeleistungen nach SGB XII 

Der Anteil der Leistungsberechtigten für Grundsicherung nach SGB II an der Bevölkerung unter 65 Jah-

ren lag im Jahr 2020 in der Stadt Bremen bei 17,5 % und in der Stadt Bremerhaven bei 21,1 %. In den 

Jahren 2015 bis 2020 hat sich dieser Anteil in der Stadt Bremen kaum verändert, in Bremerhaven wird 

ein leichter Rückgang beschrieben. Im Jahr 2021 lag dieser Wert in der Stadt Bremen bei 16,6 % (Ta-

belle 11), die Stadtteile Oberneuland, Schwachhausen und Horn-Lehe wiesen im Vergleich besonders 

geringe, die Stadtteile Gröpelingen, Huchting und Blumenthal besonders hohe Werte auf (Tabelle 3 in 

Anhang A), für Bremerhaven liegen für 2021 keine Daten vor. Die Geschlechterverteilung ist in beiden 

Städten ausgeglichen (Statistisches Landesamt Bremen, 2021: 258). 

Die Zahl der Personen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrich-

tungen (a. v. E.) nach dem 4. Kapitel SGB XII beziehen, ist in der Stadt Bremen seit 2017 von 11.024 auf 

12.608 im Jahr 2021 und in der Stadt Bremerhaven von 2.539 auf 2.976 angestiegen. Es wird deutlich, 

dass der Anteil der Empfänger:innen bei den Frauen etwas größer ist als bei den Männern. Zudem liegt 

der Anteil der Personen im Alter von 65 Jahren und älter in der Stadt Bremen zwischen 62 % und 64 %, 

in der Stadt Bremerhaven zwischen 54 % und 59 %. Zum Jahr 2020 fällt ein überdurchschnittlicher An-

stieg der Empfänger:innen von Grundsicherung im Alter a. v. E. sowie ein deutlicher Rückgang des An-

teils der Personen im Alter von 65 Jahren und älter auf (Abbildung 7 und Abbildung 8). Dies ist mit der 

Umstrukturierung des Leistungsrechts im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 

zu erklären. Laut Bremischem Landesrahmenvertrag nach § 131 Abs. 1 SGB XI vom 09.08.2019 erfolgt 
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Abbildung 9: Empfänger:innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. v. E. 
(Altersgruppe 65+) im Jahr 202111, differenziert nach Stadtteilen im Land Bremen 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Landesamt Bremen (2023b) (SGB II) und eigene Berechnung nach Sonderaus-
wertung durch die Senatorische Behörde (SGB XII) sowie Bevölkerungszahlen siehe Tabelle 10; auch im Kartenausschnitt, 
der die Stadt Bremerhaven abbildet, gehört der Stadtteil 12 (HB) Häfen zur Stadt Bremen. 

Die Anzahl der Empfänger:innen von HzP, die Leistungen vom Sozialamt im Land Bremen erhalten ha-

ben, ist von 3.875 im Jahr 2017 auf 3.765 im Jahr 2021 gesunken. Der Anteil der Frauen lag konstant 

bei knapp zwei Dritteln aller Empfänger:innen. Von diesen Personen wurden 534 im Jahr 2017, 526 im 

Jahr 2019 und 627 im Jahr 2021 außerhalb vom Land Bremen versorgt. Bis auf Einzelfällen fand die 

Versorgung dieser Personen in stationären Einrichtungen statt. Im Folgenden werden nur die Personen 

betrachtet, die innerhalb des Landes Bremen versorgt werden. Bei der Berechnung der HzP-Quote 

werden im Nenner alle Pflegebedürftigen im Land Bremen berücksichtigt. Da diese Personen auch HzP-

Empfänger:innen aus einem anderen Bundesland sein können, ist die Quotierung nicht ganz sauber, 

führt aber zu einem Mindestwert der HzP-Quote.  

In Abbildung 10 wird die Zahl der Personen abgebildet, die innerhalb der Stadt Bremen versorgt wur-

den. Dabei wird deutlich, dass sich in der Stadt Bremen die Zahl der Empfänger:innen von Hilfe zur 

Pflege (HzP) von 2017 bis 2021 im ambulanten Bereich verringert und im stationären Bereich etwas 

erhöht hat. Insgesamt bezogen am Ende des Jahres 2021 mehr als 800 Personen im ambulanten Be-

reich und knapp 1.900 Personen im stationären Bereich Hilfe zur Pflege.  
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Abbildung 10:  Empfänger:innen von HzP in der Stadt Bremen, differenziert nach Versorgungsform 
jeweils am 31. Dezember in den Jahren 2017, 2019 und 2021 

Quelle: Sonderauswertung der SJIS basierend auf der Sozialhilfestatistik und Berechnung auf Grundlage von Statistisches 

Bundesamt (2018, 2020a, 2022g) 

In Relation zur Zahl der Pflegebedürftigen, die in der Stadt Bremen insgesamt Pflegeleistungen zu 

Hause (Pflegesach-, Kombinationsleistungen, Pflegegeld und Personen mit PG 1 ohne Leistungen bzw. 

mit Unterstützungsleistungen) bzw. vollstationäre Dauerpflege (stationär) bezogen haben (s. Ab-

schnitte 2.3.1.1 und 2.3.1.2), zeigt sich, dass der Anteil der Empfänger:innen von HzP im ambulanten 

Bereich seit 2017 leicht gesunken und im stationären Bereich etwas angestiegen ist. Im Jahr 2021 be-

ziehen weniger als drei Prozent der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich und fast 40 % im statio-

nären Bereich HzP (Tabelle 12).  

Tabelle 12: Anzahl der Empfänger:innen von HzP sowie HzP-Quote im Land Bremen im Jahr 2021 
differenziert nach Versorgungsformen und Städten 

 stationär ambulant 

Anzahl HzP HzP-Quote in %12 Anzahl HzP HzP-Quote in %13 

Land Bremen 2.231 38,8 907 2,6 

Stadt Bremen 1.873 38,0 811 2,9 

Stadt Bremerhaven 358 43,9 96 1,2 
Quelle: Sonderauswertung der SJIS basierend auf der Sozialhilfestatistik, im ambulanten Bereich n = 4 Fälle im Stadtteil Hä-
fen und n = 3 Fälle ohne Stadtteilzuordnung; kleinräumige Daten für Bremerhaven liegen nicht vor 

In Bremerhaven liegen Daten seit 2015 vor. Hier zeigt sich seit 2015 ein kontinuierlicher Rückgang der 

Empfänger:innen von HzP in beiden Sektoren und ein deutlicher Rückgang beim Anteil der Empfän-

ger:innen von HzP an allen Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich. Während im Jahr 2015 noch acht 

Prozent der Pflegebedürftigen im ambulanten Sektor HzP bezogen haben, waren es im Jahr 2021 nur 

noch 1 % der Pflegbedürftigen. Die HzP-Quote schwankt im stationären Bereich auf einem insgesamt 

hohen Niveau. Hier sind im Jahr 2021 knapp die Hälfte der Pflegeheimbewohner:innen Empfänger:in-

nen von HzP (Abbildung 11).  

                                                           
12 Anteil an allen Pflegeheimbewohner:innen. 
13 Anteil an allen Pflegesachleistungsempfänger:innen inkl. Kombinationsleistungen. 
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Abbildung 11:  Empfänger:innen von HzP in der Stadt Bremerhaven, differenziert nach Versorgungs-
form jeweils am 31. Dezember in den Jahren 2015, 2017, 2019 und 2021 

Quelle: Sonderauswertung des Magistrats Bremerhaven basierend auf der Sozialhilfestatistik und Berechnung auf Grundlage 

von Statistisches Bundesamt (2017, 2018, 2020a, 2022g)  

Eine altersgruppenspezifische Darstellung derselben Daten für das Jahr 2021 macht deutlich, dass in 

der Stadt Bremen der Anteil der Frauen unter den Empfänger:innen in der Altersgruppe der ab 80-

Jährigen mit 75 % im ambulanten und 80 % im stationären Sektor besonders hoch liegt (Abbildung 12). 

In der Stadt Bremerhaven beträgt der Anteil der Frauen unter den Empfänger:innen in allen Alters-

gruppen in etwa zwei Drittel mit Ausnahme der unter 65-Jährigen im stationären Bereich (Abbildung 

13). Für Bremerhaven liegen keine differenzierten Daten zur Altersverteilung vor. 

Abbildung 12:  Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege am 31.12.2021 in der Stadt Bremen; differen-
ziert nach Geschlecht, Altersgruppen und Versorgungsform 

Quelle: Sonderauswertung der SJIS basierend auf der Sozialhilfestatistik 
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Abbildung 13:  Empfänger:innen von Hilfe zur Pflege am 31.12.2021 in der Stadt Bremerhaven; dif-
ferenziert nach Geschlecht, Altersgruppen und Versorgungsform 

Quelle: Sonderauswertung des Magistrat Bremerhaven basierend auf der Sozialhilfestatistik 

Im Vergleich der Stadtteile in der Stadt Bremen fallen beim Bezug von HzP sowohl im stationären als 

auch im ambulanten Bereich deutliche Unterschiede auf. Während in den Stadtteilen Schwachhausen, 

Horn-Lehe und Oberneuland nur ein sehr geringer Anteil aller ambulant versorgten Personen und nur 

jede:r vierte bis fünfte Pflegeheimbewohner:in HzP bezieht, beziehen in der Vahr und in Gröpelingen 

ein Viertel der ambulant versorgten Personen und in der Vahr, Walle und Blumenthal mehr als die 

Hälfte der Pflegeheimbewohner:innen Hilfe zur Pflege (Abbildung 14, Abbildung 15 und Tabelle 4 in 

Anhang A). Kleinräumige Daten für Bremerhaven liegen nicht vor. 
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Abbildung 14: HzP-Quote ambulant in Prozent im Jahr 2021, differenziert nach Stadteilen im Land 
Bremen 

 
Quelle: Sonderauswertung der SJIS basierend auf der Sozialhilfestatistik, im ambulanten Bereich n = 4 Fälle im Stadtteil Hä-
fen und n = 3 Fälle ohne Stadtteilzuordnung 
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Abbildung 15:  HzP-Quote stationär in Prozent im Jahr 2021, differenziert nach Stadteilen im Land 
Bremen 

 
Quelle: Sonderauswertung der SJIS basierend auf der Sozialhilfestatistik, im ambulanten Bereich n = 4 Fälle im Stadtteil Häfen 

und n = 3 Fälle ohne Stadtteilzuordnung 

2.1.3 Weitere Bevölkerungsdaten  

In der Stadt Bremen liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bezogen auf den Zeitraum 2020-2022 

von Frauen bei 82,6 Jahren, von Männern bei 77,6 Jahren, in Bremerhaven liegen die Werte etwas 

niedriger. Für Frauen und Männer weisen die Stadtteile Schwachhausen, Oberneuland und Horn-Lehe 

die höchste Lebenserwartung auf. In Gröpelingen, Burglesum und Woltmershausen ist die Lebenser-

wartung für Frauen, in Gröpelingen, Walle und Woltmershausen für Männer am niedrigsten (Tabelle 

13 und Tabelle 5 in Anhang A). In der Stadt Bremen haben im Jahr 2020 37,0 % der Bevölkerung einen 

Migrationshintergrund. Für die Stadt Bremerhaven ist bekannt, dass der Anteil der ausländischen Be-

völkerung im Jahr 2022 bei 21,9 % lag (Magistrat der Stadt Bremerhaven, o. J.), Informationen über die 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegen nicht vor. In den Stadtteilen Gröpelingen, Osterholz und 

Vahr ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Vergleich besonders hoch, in 

Schwachhausen, der Östlichen Vorstadt und in Oberneuland besonders niedrig (Tabelle 13 und Tabelle 

5 in Anhang A).  

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort ab 25 Jahre an der Bevölkerung 

im Alter von 25 bis unter 65 Jahren liegt in der Stadt Bremen bei 61,5 %, für die Stadt Bremerhaven 

liegen keine Zahlen diesbezüglich vor. In den Stadtteilen Woltmershausen, Findorff und Horn-Lehe sind 

diese Anteile im Vergleich besonders hoch, in den Stadtteilen Gröpelingen, Vegesack und Blumenthal 

besonders niedrig.  

Stadt- / Ortsteile 
 
11 Mitte 
12 (HB) Häfen 
21 Neustadt 
23 Obervieland 
24 Huchting 
25 Woltmershausen 
26 Seehausen 
27 Strom 
31 Östliche Vorstadt 
32 Schwachhausen 
33 Vahr 
34 Horn-Lehe 
35 Borgfeld 
36 Oberneuland 
37 Osterholz 
38 Hemelingen 
41 Blockland 
42 Findorff 
43 Walle 
44 Gröpelingen 
51 Burglesum 
52 Vegesack 

53 Blumenthal 
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Abbildung 16:  Vergleich der absoluten Bevölkerung in den Städten Bremen und Bremerhaven 2021 
und 2030 differenziert nach Altersgruppen 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Bevölkerungsvorausberechnungen für die Städte Bremen und Bremerhaven 
(s. Abschnitt 1.1.1) 

Abbildung 17:  Bevölkerung differenziert nach Altersgruppen in den Städten Bremen und Bremer-
haven 2021 und 2030 

 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Bevölkerungsvorausberechnungen für die Städte Bremen und Bremerhaven 
(s. Abschnitt 1.1.1) 
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Abbildung 18:  Entwicklung von Altenquotient und Anteil 80+ zwischen 2000 und 2030 in den Städ-
ten Bremen und Bremerhaven 

Quelle: eigene Berechnungen nach kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnungen (s. Abschnitt 1.1.1) und Fußnote 16 

Abbildung 19:  Entwicklung des Greying-Index sowie des Anteils 65+ zwischen 2000 und 2030 in den 
Städten Bremen und Bremerhaven 

Quelle: eigene Berechnungen nach kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnungen (s. Abschnitt 1.1.1) und Fußnote 16 
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Im Vergleich der Altersgruppen zeigen sich leichte Unterschiede zwischen den Städten Bremen und 

Bremerhaven: Über den betrachteten Zeitraum hinweg liegt der Anteil der Pflegebedürftigen im Alter 

von 85 Jahren und älter in der Stadt Bremen bei ca. 50 %, in der Stadt Bremerhaven umfasst diese 

Gruppe teilweise nur einen Anteil von 40 %. Entsprechend sind die jüngeren Altersgruppen in Bremer-

haven anteilig etwas stärker vertreten. Im Zeitverlauf zeigen sich leichte Schwankungen zwischen den 

Altersgruppen (Abbildung 26).  

Abbildung 26:  Entwicklung der Altersstruktur unter Pflegebedürftigen mit vollstationärer Dauer-
pflege zwischen 2015 - 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

2.3.1.2 Pflegesachleistungs- und Kombinationsleistungsempfänger:innen  

Bei der Darstellung der Personen, die Pflegesachleistungen beziehen, muss zwischen den reinen Pfle-

gesachleistungsempfänger:innen und den Kombinationsleistungsempfänger:innen unterschieden 

werden. In Abbildung 23 und Abbildung 24 wird deutlich, dass die Zahl der reinen Pflegesachleistungs-

empfänger:innen in der Stadt Bremen zurückgeht und in Bremerhaven ansteigt. Zudem zeigt sich in 

beiden Städten ein deutlicher Anstieg bei der Zahl der Kombinationsleistungsempfänger:innen. Insge-

samt steigt also die Zahl der Personen, die unter Hinzuziehung eines ambulanten Pflegedienstes ver-

sorgt wird, an. Wie bei Rothgang et al. (2020: 36) beschrieben, können Leistungssteigerungen im Jahr 

2017 dazu beigetragen haben, dass die Zahl der reinen Pflegesachleistungsempfänger:innen gesunken 

ist, da Personen die mit den bisherigen Leistungen durch den Pflegedienst ausreichend versorgt waren, 

sich die zusätzlichen Ansprüche als Pflegegeld auszahlen lassen und diese somit zu den Kombinations-

leistungsempfänger:innen zählen. Gleiches gilt dann, wenn ein zusätzliches ambulantes Angebot auf 

dem Markt nicht zur Verfügung steht. Dieser Effekt ist in der Stadt Bremen zu beobachten. In Bremer-

haven steigt sowohl die Zahl der reinen Pflegesachleistungsempfänger:innen als auch der Kombinati-

onsleistungsempfänger:innen an.  

In Bezug auf die Verteilung der Pflegestufen und -grade wird deutlich, dass die meisten reinen Pflege-

sachleistungsempfänger:innen über den gesamten Zeitraum eine relativ geringe Einstufung aufweisen: 

13% 14% 13% 13% 16% 14% 13% 16%

7% 7% 6% 7%
9% 8% 6%

7%

13% 14% 12% 10%

14% 14%
13%

11%

17% 18% 21% 22%

20% 22%
23% 18%

24% 21% 20% 22%
20%

19% 20%
24%

25% 27% 28% 25% 25% 21% 22% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2017 2019 2021 2015 2017 2019 2021

Stadt Bremen Stadt Bremerhaven

A
n

te
il 

in
 P

ro
ze

n
t

0 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 und älter



 

46 
 

Zwischen 80 % und 90 % der Empfänger:innen in der Stadt Bremen sind in PG 2 oder PG 3 eingestuft, 

in Bremerhaven liegt dieser Wert bei nahezu 100 %, wobei drei Viertel aller Pflegesachleistungsemp-

fänger:innen in PG 2 eingestuft sind. Der Anteil der Sachleistungsempfänger:innen mit PG 4 und ins-

besondere mit PG 5 ist dagegen sehr gering, insbesondere in Bremerhaven (Abbildung 27). Bei den 

Kombinationsleistungsempfänger:innen sind die Anteilswerte für die Pflegegrade deutlich verschoben. 

Hier dominieren PG 2 und 3 zu ähnlichen Anteilen, während immerhin fast jede fünfte pflegebedürftige 

Person in PG 4 oder PG 5 eingestuft ist (Abbildung 28).  

Abbildung 27:  Entwicklung der Verteilung der Pflegestufen/-grade von reinen Pflegesachleistungs-
empfänger:innen zwischen 2015 und 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

Abbildung 28:  Entwicklung der Verteilung der Pflegestufen/-grade von  Kombinationsleistungs-
empfänger:innen zwischen 2015 und 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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In Bezug auf die Altersstruktur zeigt sich bei den reinen Pflegesachleistungsempfänger:innen ein ähn-

liches Bild wie bei den Pflegeheimbewohner:innen: Der Anteil der Pflegebedürftigen im Alter von 85 

Jahren und älter ist in Bremerhaven kleiner, der Anteil der bis zu 69-Jährigen ist größer, als in der Stadt 

Bremen. Diese Altersgruppe macht in Bremerhaven mehr als ein Viertel aller Pflegesachleistungsemp-

fänger:innen aus. Im Zeitverlauf zeigen sich leichte Schwankungen (Abbildung 29). Der Anteil der unter 

70-Jährigen ist bei den Kombinationsleistungsempfänger:innen deutlich geringer (Abbildung 30). 

Abbildung 29:  Entwicklung der Altersstruktur unter Pflegebedürftigen mit Pflegesachleistungen 
zwischen 2015 - 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

Abbildung 30:  Entwicklung der Altersstruktur unter Pflegebedürftigen mit Kombinationsleistungen 
in den Städten Bremen und Bremerhaven 2015 - 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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Die bisher dargestellten Daten der Pflegebedürftigen, die Leistungen von ambulanten Pflegediensten 

beziehen, beruhen auf Daten aller Pflegedienste mit einer Adresse im Land Bremen. Zusätzlich kann 

anhand der Pflegestatistik der Wohnort der Empfänger:innen dargestellt werden (s. Abschnitt 1.2.2). 

Diese Daten liegen für die Jahre 2017, 2019 und 2021 vor. Durch einen Abgleich dieser Daten kann 

abgebildet werden, wie viele Pflegebedürftige im Land Bremen von Pflegediensten außerhalb des Lan-

des versorgt werden und wie viele Pflegebedürftige außerhalb von Bremen durch bremische Pflege-

dienste versorgt werden. Es wird deutlich, dass die ambulanten Pflegedienste des Landes Bremen über 

alle Jahre hinweg mehr Personen außerhalb von Bremen versorgen, als Pflegedienste von außerhalb 

Bremens Pflegebedürftige in Bremen (Tabelle 15). Im Jahr 2021 werden 203 Personen mit Wohnsitz in 

Bremen durch Pflegedienste von außerhalb versorgt, zugleich versorgen bremische Pflegedienste 504 

Personen, denen eine PLZ außerhalb des Landes Bremen zugeordnet werden kann. Bei einer saldierten 

Betrachtung werden also mehr als 3 % (301/9.958) der Kapazitäten der bremischen Pflegedienste für 

länderübergreifende Pflege aufgewendet.  

Tabelle 15:  Länderübergreifende Versorgung durch ambulante Pflegedienste zwischen 2015 und 
2021 

 2015 2017 2019 2021 

Pflegebedürftige mit Wohnsitz im Land Bremen, die von Pflegediens-
ten von außerhalb versorgt werden 

- 111 168 203 

Pflegebedürftige mit Wohnsitz außerhalb des Landes Bremen, die 
von bremischen Pflegediensten versorgt werden 

318 303 413 504 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

2.3.1.3 Pflegegeldempfänger:innen  

Von 2015 bis 2021 ist die Anzahl der reinen Pflegegeldempfänger:innen in beiden Stadtgemeinden 

deutlich angestiegen, in der Stadt Bremen um 89 %, in der Stadt Bremerhaven um 80 % (Abbildung 23 

und Abbildung 24). Prozentual ist der Anstieg von 2015 zum Jahr 2017 mit rund 30 % besonders groß. 

Dies ist u. a. mit dem Inkrafttreten der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Rahmen 

des zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Zusammenhang zu bringen.  

Die Pflegegradverteilung von Pflegegeldempfänger:innen ähnelt der Pflegegradverteilung von Pflege-

sachleistungsempfänger:innen: Der Anteil der Pflegebedürftigen mit PG 4 und PG 5 in der Gruppe der 

Pflegegeldempfänger:innen ist vergleichsweise klein (rund 10 %) (Abbildung 31), aber in Bremerhaven 

erkennbar größer als in der Gruppe der Pflegesachleistungsempfänger:innen (Abbildung 27). Pflege-

bedürftige mit PG 2 machen mit knapp 60 % den größten Anteil an Pflegegeldempfänger:innen aus. 

Die Verteilungen sind in beiden Städten sehr ähnlich (Abbildung 31). 
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Abbildung 31:  Entwicklung der Verteilung der Pflegestufen/-grade von Pflegegeldempfänger:innen 
in den Städten Bremen und Bremerhaven zwischen 2015 und 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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Dauerpflege ist der Anteil der jungen Pflegebedürftigen im Alter unter 70 Jahre bei Pflegegeldempfän-

ger:innen besonders groß, der Anteil von Pflegebedürftigen im Alter von 85 Jahren und älter ist deut-

lich kleiner als bei den anderen Versorgungsarten. Auch unter den Pflegegeldempfänger:innen wird 

deutlich, dass in Bremerhaven die jüngeren Altersgruppen einen größeren Anteil ausmachen. Im zeit-

lichen Verlauf zeigen sich wiederum kaum Veränderungen (Abbildung 32).  

Abbildung 32:  Entwicklung der Altersstruktur unter Pflegebedürftigen mit Pflegegeld in den Städ-
ten Bremen und Bremerhaven 2015 - 2021 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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2.3.1.4 Pflegebedürftige mit weiteren Leistungen nach SGB XI und Pflegebedürftige mit PG 1 

Pflegebedürftige, die Tages- bzw. Nachtpflege beziehen, erhalten regelmäßig auch Pflegesachleistun-

gen und/oder Pflegegeld. Aus diesem Grund sind sie in den oben beschriebenen Gruppen bereits ent-

halten. Für Pflegebedürftige mit PG 1 und teilstationären Leistungen trifft dies nicht zu. Aus diesem 

Grund wird diese Gruppe in der Pflegestatistik seit 2017 bzw. 2019 gesondert ausgewiesen und bei der 

Gesamtzahl der Pflegebedürftigen berücksichtigt (Statistisches Bundesamt, 2022g). Die Summe dieser 

Personengruppe lag im Land Bremen im Jahr 2021 aber bei nur 10.  

Hinzu kommen Personen, die Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) und Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) be-

ziehen. Personen mit diesen Leistungen können durch Differenzbildung aus der Gesamtzahl der Per-

sonen, die stationär in Pflegeheimen versorgt werden, und den Personen mit vollstationärer Dauer-

pflege, ermittelt werden. Ihre Zahl lag im Jahr 2021 bei 166.  

Zudem gibt es seit 2017 die Gruppe der Personen mit PG 1, deren Zahl auf fast 5.000 Fälle im Jahr 2021 

angestiegen ist. Ein geringer Anteil dieser Personen (5 %) erhält Unterstützungsleistungen im Alltag 

(§45b Abs. 1 Satz 3 Nr. 4). Weitere Informationen diesbezüglich werden in Teil II des Berichts darge-

stellt (s. Abschnitt 5.4). 

2.3.1.5 Pflegebedürftige in den Stadtteilen 

In Tabelle 16 wird die Zahl der Empfänger:innen differenziert nach Versorgungsart dargestellt. Eine 

entsprechende Darstellung auf Stadtteileben ist Tabelle 7 in Anhang A zu entnehmen. Der Bezug von 

vollstationärer Dauerpflege ist logischerweise abhängig davon, ob es in einem Stadtteil Pflegeheime 

gibt. Pflegebedürftige, die nicht im Land Bremen wohnen oder nicht von einem bremischen Pflege-

dienst versorgt werden, werden nicht berücksichtigt. Die Anzahl der Pflegebedürftigen insgesamt re-

sultiert aus der Summe aller Personen, die die dargestellten Leistungen beziehen. Pflegebedürftige mit 

Kurzzeitpflege sowie Pflegebedürftige mit PG 1, die teilstationäre Leistungen beziehen, werden hier 

nicht berücksichtigt (s. Abschnitt 2.3.1.4).  

Tabelle 16: Empfänger:innen von Pflegeleistungen nach dem SGB XI 2021 im Land Bremen diffe-
renziert nach Leistungsarten 
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Land Bremen 21.209 5.034 4.968 4.922 5.745 41.878 61,7 

Stadt Bremen 16.622 4.077 3.941 3.167 4.929 32.736 58,3 

Stadt Bremer-
haven 

4.502 950 1.016 1.258 816 8.542 72,7 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik  

Zudem wird die Pflegeprävalenz je 1.000 Einwohner:innen dargestellt. Diesbezüglich zeigen sich Un-

terschiede zwischen den beiden Stadtgemeinden und zwischen den Stadtteilen in der Stadt Bremen. 

Die Pflegeprävalenz ist in der Stadt Bremerhaven größer als in der Stadt Bremen. Die Stadtteile Östliche 

Vorstadt, Schwachhausen und Mitte weisen die geringste, die Stadtteile Obervieland, Osterholz und 

Burglesum die höchste Pflegeprävalenz auf (Abbildung 33, Abbildung 34 und Tabelle 7 in Anhang A). 

Die Daten für Bremerhaven können nicht auf Stadtteilebene dargestellt werden.  

                                                           
21 Pflegebedürftige insgesamt je 1.000 Einwohner:innen ohne Pflegebedürftige, die außerhalb von Bremen leben 



 

51 
 

Abbildung 33:  Anzahl der Pflegebedürftigen in der Stadt Bremen 2021, differenziert nach Stadttei-
len 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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Abbildung 34:  Pflegeprävalenz (je 1.000 Einwohner:innen) in der Stadt Bremen 2021, differenziert 
nach Stadtteilen 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

2.3.2 Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Projektionen zur Zahl der Pflegebedürftigen für Pflegesach-

leistungen (inkl. Kombinationsleistungen) basierend auf dem Ort des Pflegedienstes und Pflegegeld 

dargestellt. Eine Darstellung für Pflegeheimbewohner:innen erfolgt nicht, da die Anzahl der Pflege-

heimbewohner:innen stark vom Angebot in den Stadtteilen abhängt und die für die Projektion not-

wendige Annahme der Bedarfsdeckung zu Beginn des Projektionszeitraums nicht erfüllt ist (s. Ab-

schnitt 1.2.2). Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass es auch bei am-

bulanten Pflege- und Betreuungsdiensten zunehmend zu personellen Engpässen und damit verbunden 

zu eingeschränkten Kapazitäten für die Versorgung Pflegebedürftiger kommt. Diese Engpässe konnten 

für die Projektion nicht abgeschätzt werden und werden somit fortgeschrieben. Der Bedarf dürfte da-

her schon heute höher liegen, als die tatsächliche Inanspruchnahme. In der Vorausberechnung fortge-

schrieben wird aber mit Hilfe der Inanspruchnahmehäufigkeiten. Die ausgewiesenen Zahlen unter-

schätzen daher die tatsächlichen Bedarfe. Die Anzahl der Empfänger:innen von HzP kann kleinräumig 

nicht projiziert werden, da hierzu auch Daten zu Vermögen und Einkommen benötigt werden, die aber 

kleinräumig nicht in einer für statistische Analysen notwendigen Anzahl vorliegen.  

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Pflegesachleistungs- und Pflegegeldempfänger:innen von 

2021 bis 2030 nur minimal. Es ist ein leichter Anstieg von 393 Pflegesachleistungsempfänger:innen 

(4,2 %) und von 609 Pflegegeldempfänger:innen (2,9 %) zu beobachten (Tabelle 17 und Tabelle 18). 

Mehr als die Hälfte der Pflegesachleistungsempfänger:innen (n = 237) sind Kombinationsleistungs-

empfänger:innen und schöpfen demnach die vollen Leistungen durch ambulante Pflege- und Bereu-

ungsdienste nicht aus. Zudem zeigt sich eine Verschiebung zwischen den Stadtteilen: während es in 

einigen Stadtteilen wie Horn-Lehe und Burglesum zu deutlichen Rückgängen der Pflegesachleistungs- 
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und Pflegegeldempfänger:innen kommt, steigt deren Anzahl in anderen Stadtteilen wie in Walle und 

der Östlichen Vorstadt stark an (Tabelle 8 und 9 in Anhang A).  

Da die Projektion der Pflegebedürftigen auf der stadtteilspezifischen Verteilung der Pflegebedürftigen 

des Jahres 2021 differenziert nach Altersgruppen, Geschlechterverteilung und Pflegegradverteilung 

beruhen, verändern sich diese Parameter nicht anders als bereits dargestellt (s. Abschnitte 2.3.1.2 und 

2.3.1.3).  

Tabelle 17: Entwicklung der Zahl der Empfänger:innen von Pflegesachleistungen (inkl. Kombinati-
onsleistungen) und von Pflegegeld zwischen 2021 und 2030 im Land Bremen 

Jahr 

Pflegesachleistungsempfänger:innen Pflegegeldempfänger:innen 

Land  
Bremen 

Stadt 
Bremen 

Stadt  
Bremerhaven 

Land  
Bremen 

Stadt  
Bremen 

Stadt  
Bremerhaven 

2021 9.452 7.244 2.208 21.153 16.651 4.502 

2022 - 7.264 - - 16.785 - 

2023 - 7.301 - - 16.852 - 

2024 - 7.391 - - 16.940 - 

2025 9.654 7.451 2.203 21.506 17.001 4.505 

2026 - 7.521 - - 17.076 - 

2027 - 7.560 - - 17.123 - 

2028 - 7.598 - - 17.158 - 

2029 - 7.635 - - 17.210 - 

2030 9.845 7.627 2.219 21.762 17.213 4.549 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

In Tabelle 18 wird die Veränderung der Anzahl der Pflegebedürftigen zwischen 2021 und 2030 im Land 

Bremen abgebildet. Insgesamt steigt die Zahl der Pflegebedürftigen gemäß dieser Modellrechnung um 

rund 1.000 Personen. Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen ebenso wie zwi-

schen den Stadtgemeinden (Abbildung 35, Abbildung 36 und Tabelle 10 in Anhang A). Die Daten für 

Bremerhaven können nicht auf Stadtteilebene dargestellt werden. 

Tabelle 18:  Veränderung der Pflegebedürftigenzahl zwischen 2021 und 2030 im Land Bremen 
 

Veränderung absolut Veränderung prozentual  
Pflegegeld Pflegesachleistungen Pflegegeld Pflegesachleistungen 

Land Bremen 609 393 2,9 4,2 

Stadt Bremen 562 383 3,4 5,3 

Stadt Bremerhaven 47 11 1,0 0,5 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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Abbildung 35:  Relative Veränderung der Anzahl der Pflegegeldempfänger:innen zwischen 2021 und 
2030 in der Stadt Bremen, differenziert nach Stadtteilen 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 
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Abbildung 36:  Relative Veränderung der Anzahl der Pflegesachleistungsempfänger:innen zwischen 
2021 und 2030 in der Stadt Bremen, differenziert nach Stadtteilen 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik 

 Pflegerische Versorgung 

Im Folgenden werden alle Angebote dargestellt, die unmittelbar mit Pflege zusammenhängen. Dabei 

wird zwischen Angeboten für Leistungen nach dem SGB XI (s. Abschnitt 2.4.1) und weiteren Angeboten 

mit Pflegebezug (s. Abschnitt 2.4.2) unterschieden.  

2.4.1 Angebote für Leistungen nach SGB XI 

In Abbildung 37 und Abbildung 38 werden die Standorte aller stationären und ambulanten Pflegeein-

richtungen im Land Bremen dargestellt.  
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Abbildung 37:  Stationäre Pflegeeinrichtungen im Land Bremen 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Wohn- und Betreuungsaufsicht sowie OpenStreetMap 
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Abbildung 38:  Ambulante Pflegeeinrichtungen im Land Bremen 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Wohn- und Betreuungsaufsicht sowie OpenStreetMap 

2.4.1.1 Stationäre Angebote 

In Abschnitt 2.4.1.1.1 werden die Angebote für vollstationäre Dauerpflege, in Abschnitt 2.4.1.1.2 die 

Angebote für Tagespflege und in Abschnitt 2.4.1.1.3 die Angebote für Kurzzeitpflege dargestellt.  

2.4.1.1.1 Vollstationäre Dauerpflege 

Anzahl, Plätze, Trägerschaft, Inbetriebnahme 

Die Anzahl der Pflegeheime im Land Bremen stieg von 2015 bis 2017 um neun Einrichtungen an und 

stagniert seitdem bei knapp 100 Pflegeheimen. In diesen Einrichtungen wurden mit leichten Schwan-

kungen zwischen 6.500 und 6.800 Plätze für Menschen mit Pflegebedarf vorgehalten. Für die Beurtei-

lung der Versorgung wird in Tabelle 19 zudem der Versorgungsgrad je 100 Pflegebedürftige angege-

ben. Für das Jahr 2015 werden die Angaben mit und ohne Personen mit eingeschränkter Alltagskom-

petenz (PEA = PS 0), ab 2017 jeweils mit bzw. ohne Personen mit PG 1, da für diese Gruppen keine 

Leistungen bzw. nur in sehr geringem Umfang vorgesehen sind. Da die Anzahl der Pflegebedürftigen 

mit PG 1, die größtenteils keine Leistungen beziehen und nur in geringem Maße Unterstützung bedür-

fen, in den Jahren 2019 und 2021 deutlich zugenommen hat, wird der Versorgungsgrad nicht nur in 

Bezug auf alle Pflegebedürftigen, sondern auch unter Ausschluss der Pflegebedürftigen mit PG 1 dar-

gestellt. Werden alle Pflegebedürftige einbezogen, zeigt sich ein deutlicher Rückgang bei der Versor-

gung mit Pflegeheimplätzen, bei Ausschluss von Pflegebedürftigen mit PG 1 ist der Rückgang des Ver-

sorgungsgrades etwas geringer. 
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In Tabelle 19 wird die Anzahl der Pflegeheime sowie der Plätze für vollstationäre Dauerpflege in diesen 

Einrichtungen sowie der Versorgungsgrad (Plätze je 100 Pflegebedürftigen inkl. PG 1) im Jahr 2021 

dargestellt. Diesbezüglich zeigen sich Unterschiede zwischen den Städten Bremen und Bremerhaven. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich außerdem zwischen den Stadtteilen: Während die Stadtteile Östli-

che Vorstadt, Mitte und Horn-Lehe einen deutlich überdurchschnittlichen Versorgungsgrad aufweisen, 

liegt dieser in den Stadtteilen Blumenthal, Walle und Vahr deutlich unter dem Durchschnitt (Abbildung 

40 und Tabelle 11 in Anhang A). Insgesamt zeigt sich in den zentral gelegenen Stadtteilen tendenziell 

eine bessere Versorgung als in den Stadtteilen, die weiter außen liegen. 

Abbildung 40:  Versorgungsgrad von Pflegeheimen 2021 in der Stadt Bremen differenziert nach 
Stadtteilen 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Sonderauswertung der Pflegestatistik sowie Anzahl der Pfle-
gebedürftigen (Tabelle 16); Versorgungsgrad: Plätze je 100 Pflegebedürftige 

Pflegeheimkosten 

Die Auswertung der vdek-Daten hinsichtlich der Kosten, die für Pflegebedürftige in Pflegeheimen für 

die Jahre 2017 bis 2021 anfallen, zeigt, dass die durchschnittlichen Investitionskosten in beiden Kom-

munen und über den gesamten Zeitraum konstant sind. Ein leichter Anstieg über den betrachteten 

Zeitraum kann bei den Verpflegungs- und Unterkunftskosten festgestellt werden. Nennenswerte Un-

terschiede zwischen der Stadt Bremen und Bremerhaven liegen hier nicht vor. Ein deutlicher Anstieg 

zeigt sich bei den einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen (EEE), vor allem in der Stadtgemeinde Bre-

men. Während im Jahr 2017 die EEE noch in beiden Städten bei rund 360 Euro lagen, stieg der EEE in 

der Stadt Bremen auf mehr als 700 Euro und in Bremerhaven auf weniger als 600 Euro an (Abbildung 

41). Die Entwicklung der Ausbildungskosten konnte mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht ab-

gebildet werden. 
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Abbildung 41:  Kosten für Pflegebedürftige in Pflegeheimen im Land Bremen und den Städten Bre-
men und Bremerhaven differenziert nach Ausgabenposten (jeweils gewichteter 
Durchschnitt) von 2017 bis 2021 

Quelle: Daten des vdek für den Pflegelotsen; EEE = einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 

Personal in stationären Einrichtungen 

In Tabelle 20 wird die Entwicklung der personellen Ausstattung aller stationären Einrichtungen sowie 

aller Pflegeheime mit vollstationärer Dauerpflege im Land Bremen sowie in den Städten Bremen und 

Bremerhaven dargestellt. Dabei zeigt sich in den stationären Einrichtungen insgesamt und den Einrich-

tungen mit vollstationärer Dauerpflege zwischen 2015 und 2021 ein Anstieg der personellen Ausstat-

tung sowohl bei Pflegepersonal als auch bei Betreuungskräften. Lediglich in Bremerhaven sinkt die 

Anzahl der Betreuungskräfte in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauerpflege.  
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Tabelle 20: Geschätzte VZÄ in stationären Einrichtungen und in Pflegeheimen mit vollstationärer 
Dauerpflege im Land Bremen zwischen 2015 und 2021 

Ja
h

r Überwiegen-
der Tätig-

keitsbereich 

Land Bremen Stadt Bremen Stadt Bremerhaven 

stationär 

vollstatio-
näre 

Dauer-
pflege 

stationär 

vollstatio-
näre 

Dauer-
pflege 

stationär 

vollstatio-
näre 

Dauer-
pflege 

2
0

1
5

 

insgesamt 4.439 4.263 3.856 3.691 584 573 

Pflege22 2.733 2.651 2.322 2.247 411 404 

Betreuung23 450 439 376 366 75 73 

sonstige Be-
reiche24 

1.257 1.173 1.158 1.078 99 96 

2
0

1
7

 

insgesamt 4.794 4.165 4.276 3.665 518 500 

Pflege25 2.751 2.573 2.404 2.238 348 335 

Betreuung26 588 512 517 443 72 68 

sonstige Be-
reiche24 

1.455 1.080 1.356 984 99 96 

2
0

1
9

 

insgesamt 4.544 4.106 3.905 3.514 639 593 

Pflege25 2.911 2.695 2.471 2.276 440 419 

Betreuung26 572 493 486 417 86 77 

sonstige Be-
reiche24 

1.060 919 947 821 114 97 

2
0

2
1

 

insgesamt 4.647 4.259 4.002 3.570 645 596 

Pflege27 2.942 2.817 2.509 2.309 433 416 

Betreuung 582 459 496 395 86 64 

sonstige Be-
reiche24 

1.123 982 997 865 127 117 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Landesamt Bremen (o. J.-d, o. J.-e) und Sonderauswertung der Pflegestatistik 

In Tabelle 21 wird die Personalmenge in VZÄ in Relation zu 100 Plätzen in Einrichtungen der vollstati-

onären Dauerpflege gesetzt. In der Stadtgemeinde Bremerhaven zeigt sich hier sowohl in Bezug auf 

das Personal insgesamt als auch beim Pflege- und Betreuungspersonal ein Anstieg.  

  

                                                           
22 Überwiegender Tätigkeitsbereich: Pflege und Betreuung 
23 Überwiegender Tätigkeitsbereich: soziale Betreuung und zusätzliche Betreuung (§ 87b SGB XI) 
24 Hauswirtschaftsbereich, haustechnischer Bereich, Verwaltung/Geschäftsführung und sonstiger Bereich 
25 Überwiegender Tätigkeitsbereich: Körperbezogene Pflege 
26 Überwiegender Tätigkeitsbereich: Betreuung und zusätzliche Betreuung (§ 43b SGB XI) 
27 inkl. zusätzliches Pflegefachpersonal § 8 Abs. 6 SGB XI und zusätzliches Pflegehilfskraftpersonal § 84 Abs. 9 
SGB XI 
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Zudem werden in den Stadtteilen Mitte, Huchting, Woltmershausen, Schwachhausen und Findorff gar 

keine Tagespflegeeinrichtungen vorgehalten (Tabelle 11 in Anhang A). Verlaufsdaten liegen den Auf-

tragnehmern auf Stadtteilebene nicht vor. 

2.4.1.1.3 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

Im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt oder zur Bewältigung von Krisensituationen, können 

Pflegebedürftige vollstationäre Pflege auch nur für einen begrenzten Zeitraum in Anspruch nehmen. 

Diese Art der Leistung wird als Kurzzeitpflege bezeichnet. Die Leistungserbringung von Kurzzeitpflege 

erfolgt in entsprechend zugelassenen vollstationären Pflegeeinrichtungen. Neben den in § 42 SGB XI 

vorgesehenen Leistungen für Kurzzeitpflege können auch Mittel der Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) 

für die Unterbringung von Pflegebedürftigen in der Kurzzeitpflege genutzt werden (BMG 2023). Bei 

den Kurzzeitpflegeangeboten kann grundsätzlich zwischen zwei Formen differenziert werden: einge-

streute und solitäre Kurzzeitpflege. Bei der solitären Kurzzeitpflege halten vollstationäre Einrichtungen 

Betten ausschließlich für die Kurzzeitpflege vor. Dies kann in Pflegeheimen erfolgen, die zudem auch 

vollstationäre Dauerpflegebetten vorhalten, oder in Einrichtungen, die ausschließlich Kurzzeitpflege 

anbieten. Eingestreute Kurzzeitpflege erfolgt ausschließlich in Pflegeheimen für vollstationäre Dauer-

pflege. Hier werden bei Bedarf Dauerpflegeplätze vorübergehend für die Übernahme von Kurzzeit-

pflege genutzt. Die Regelung zur Ausgestaltung der beiden Formen erfolgt auf Landesebene, im Detail 

weichen die Formen hier voneinander ab (Kutzner & Räker 2021). 

Für die Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Bremen gibt es unterschiedliche Datenquellen und Ergebnisse 

in Hinblick auf die Anzahl der Einrichtungen und Plätze. Diese unterscheiden sich teilweise stark von-

einander. Im Folgenden werden daher alle Datenquellen und Daten miteinander verglichen. Dabei 

werden auch methodische Unterschiede betrachtet, um eine Beurteilung der vorliegenden Daten und 

der Plausibilität der Datenquellen vorzunehmen. Die zur Verfügung stehenden Datenquellen sind die 

Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes Bremen, die Wohn- und Betreuungsaufsicht (WBA) und 

öffentlich zugängliche Internetseiten der Pflegekassen, die eine Suche nach Pflegeeinrichtungen an-

bieten.  

Die Ergebnisse der Sonderauswertung der Pflegestatistik werden in  

Tabelle 23 dargestellt. Laut Pflegestatistik ist die Anzahl der Einrichtungen, die im Land Bremen Kurz-

zeitpflege anbieten von n = 48 im Jahr 2015 auf n = 41 im Jahr 2021 gesunken. Im Jahr 2021 gaben 

fast alle dieser Einrichtungen (n = 37) an, dass sie solitäre Kurzzeitpflege vorhalten. Weitere vier Ein-

richtungen halten lediglich eingestreute Kurzzeitpflege vor. Insgesamt werden in den 41 Einrichtun-

gen 3.076 Dauerpflegeplätze, 283 solitäre Kurzzeitpflegeplätze und 435 Plätze für eingestreute Kurz-

zeitpflege vorgehalten. In den 37 Einrichtungen mit solitärer Kurzzeitpflege werden die 283 Plätze für 

solitäre Kurzzeitpflege sowie weitere 93 Plätze für eingestreute Kurzzeitpflege angeboten. In den üb-

rigen vier Einrichtungen werden laut Pflegestatistik insgesamt 714 Dauerpflegeplätze vorgehalten, 

342 davon können flexibel als eingestreute Kurzzeitpflege genutzt werden (s.  

Tabelle 23). 

Tabelle 23: Kurzzeitpflegeeinrichtungen im Land Bremen 2021  

Einrichtungen Anzahl  
Einrichtun-

gen 

Anzahl  
Dauerpflege-

plätze 

Anzahl  
solitäre Kurzzeit-

pflegeplätze 

Anzahl  
eingestreute Kurz-

zeitpflegeplätze 

mit Kurzzeitpflege 41 3.076 283 435 

davon mit solitärer 
Kurzzeitpflege 

37 2.362 283 93 
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Tabelle 25: Anzahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen laut WBA sowie AOK-Pflegenavigator und BKK 
PflegeFinder 2023 

 Anzahl Einrichtungen 

WBA AOK-Pflegenavigator BKK PflegeFinder 

Land Bremen 9 10 19 

Stadt Bremen 8 9 16 

Stadt Bremerhaven 1 1 3 
Quelle: AOK-Pflegenavigator und BKK PflegeFinder 

Zur Plausibilisierung der Datenlage konnten die im Jahr 2023 bei der WBA geführten Einrichtungen mit 

den Suchtreffern des AOK-Pflegenavigators und des BKK PflegeFinders verglichen werden. Dabei fällt 

auf, dass die neun Einrichtungen, die der WBA vorliegen, eine große Schnittmenge mit den Treffern 

der beiden Suchfunktionen bilden. Der AOK-Pflegenavigator führt eine Einrichtung, der BKK PflegeFin-

der zehn Einrichtungen mehr als die WBA. Alle Einrichtungen, die in der WBA benannt werden, werden 

auch von AOK-Pflegenavigator und BKK PflegeFinder gefunden. Alle Treffer des AOK-Pflegenavigators 

werden auch im BKK PflegeFinder geführt. In einem nächsten Rechercheschritt wurden alle ermittelten 

Einrichtungen kontaktiert, um die Unterschiede zwischen den Datenquellen zu erklären. Dazu wurde 

die Anzahl der Plätze für solitäre und eingestreute Kurzzeitpflege sowie das Vorliegen eines gesonder-

ten Versorgungsvertrags erhoben.  

Im Zuge der Recherche kann zwischen drei Gruppen von Einrichtungen unterschieden werden:  

1. Einrichtungen, die in allen Datenquellen genannt werden (n = 9), 

2. Einrichtungen, die nur im AOK-Pflegenavigator und dem BKK PflegeFinder genannt werden 

(n = 1),  

3. Einrichtungen, die nur im BKK PflegeFinder genannt werden (n = 9). 

Von den neun Einrichtungen, die in allen Datenquellen genannt werden, konnten sieben Einrichtungen 

erreicht werden. Alle diese Einrichtungen verfügen aktuell über einen gesonderten Versorgungsver-

trag mit den Pflegekassen und bieten aktuell solitäre Kurzzeitpflege an. Die Anzahl der Plätze für soli-

täre Kurzzeitpflege, die der WBA vorliegen, konnte in allen Einrichtungen durch die Befragung bestätigt 

werden. Zwei Einrichtungen konnten nicht erreicht werden.  

Die Einrichtung, die nur im AOK-Pflegenavigator und dem BKK PflegeFinder genannt wird, stellt laut 

eigener Aussage den Betrieb der Kurzzeitpflege aktuell ein. 

Sechs der neun Einrichtungen, die im BKK PflegeFinder, aber nicht bei der WBA oder dem AOK-Pfle-

genavigator aufgeführt werden, bieten keine oder ausschließlich eingestreute und keine solitäre Kurz-

zeitpflege an. Die drei übrigen Einrichtungen konnten nicht erreicht werden bzw. waren nicht zu Aus-

künften bereit.  

Datengüte 

Zur Beurteilung der Datenlage wird die Datengüte der Quellen verglichen. Wie in Abschnitt 1.1.5 dar-

gestellt, basieren die Daten der Pflegestatistik auf Selbstauskünften der Pflegeeinrichtungen im Rah-

men einer Onlineerhebung zum Stichtag 15.12. Dabei werden bundesweit standardisierte Erhebungs-

bögen verwendet. Zur Plausibilisierung der Daten erfolgt unter anderem ein Abgleich der gemeldeten 

Informationen mit Ergebnissen der vorherigen Jahre. Zudem werden bei Unstimmigkeiten in den An-

gaben die Einrichtungen kontaktiert. Obwohl die Fragebögen präzise Erläuterungen zu den einzelnen 

Fragen enthalten, ist es nicht auszuschließen, dass Fragen und Erläuterungen von Ausfüllenden nicht 

im Detail korrekt erfasst werden. Zur Validierung der erhobenen Daten ist es daher sinnvoll, auch wei-

tere Datenquellen heranzuziehen.  
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Kurzzeitpflegeeinrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 BremWoBeG sind verpflichtet ihre Betriebs-

aufnahme der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 19 Abs. 1 BremWoBeG). Auf diesen Angaben basie-

ren die Daten zu Kurzzeitpflegeeinrichtungen der WBA. Zur Plausibilisierung der Daten der WBA erfolgt 

ein Abgleich der Einrichtungen mit den Versorgungsverträgen, die der WBA von den Pflegekassen zur 

Verfügung gestellt werden. Zudem führt die WBA jährliche Befragungen in allen Einrichtungen, die den 

Betrieb von Kurzzeitpflege melden, zur Anzahl der Plätze durch. Dies Befragung erfolgt zum Anfang des 

Jahres.  

Beurteilung der Datenlage 

Unter Berücksichtigung aller dargestellten Informationen, zeigen sich nahezu konsistente Ergebnisse 

in Hinblick auf die Anzahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der Anzahl für solitäre Kurzzeitpflege-

betten bei WBA und den Suchfunktionen von AOK und BKK im Jahr 2023. Diese konnten zudem durch 

die Prüfung der Versorgungsverträge und durch eine zusätzliche telefonische Anfrage bei den Einrich-

tungen selbst weitestgehend bestätigt werden.  

Für das Jahr 2021 liegen Daten der Pflegestatistik und der WBA vor. Ein Abgleich mit dem AOK-Pfle-

genavigator oder dem BKK PflegeFinder ist rückwirkend nicht möglich. Für das Jahr 2021 zeigen sich 

deutliche Unterschiede in den Daten von Pflegestatistik und WBA. Die Daten der WBA konnten mit 

Hilfe der im Jahr 2021 vorliegenden Versorgungsverträge mit den Pflegekassen bestätigt werden. Die 

Daten der Pflegestatistik konnten im Rahmen des Projekts nicht mit externen Daten oder Recherchen 

plausibilisiert werden, da die Pflegestatistikverordnung keine Weitergabe von einrichtungsidentifizier-

baren Merkmalen wie Name oder Adresse einer Einrichtung erlaubt.  

In den folgenden Analysen werden die Daten der WBA zugrunde gelegt. Diese Daten basieren auf den 

vorliegenden Versorgungsverträgen mit den Pflegekassen, ohne diese keine Leistungen erbracht bzw. 

abgerechnet werden können.  

Wie in Tabelle 24 deutlich wird, nimmt die Anzahl der Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie die Anzahl 

der Plätze im Land Bremen im betrachteten Zeitraum ab. Im Jahr 2021 gab es 191 Plätze für solitäre 

Kurzzeitpflege. Dies entspricht einem Versorgungsgrad von weniger als einem Platz für 100 Pflegebe-

dürftige. In der Stadt Bremen liegt der Versorgungsgrad mit 0,6 deutlich über dem Versorgungsgrad in 

der Stadt Bremerhaven (s. Tabelle 26). Im Vergleich der Stadtteile hinsichtlich des Versorgungsgrades 

im Jahr 2021 wird deutlich, dass alle Stadtteile, in denen es Einrichtungen für Kurzzeitpflege gibt, einen 

besonders hohen Versorgungsgrad aufweisen, und es zugleich in einem Großteil der Stadtteile keine 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen gibt (Tabelle 11 in Anhang A). Weiterhin zeigt sich, dass die Anzahl der 

Einrichtungen und Plätze bis zum Jahr 2023 und darüber hinaus stark sinken, sodass es bis 2024 vo-

raussichtlich zu einem weiteren Rückgang um fast 50 % der Plätze kommt.  

Tabelle 26: Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie Platzzahl und Versorgungsgrad für solitäre Kurz-
zeitpflege im Land Bremen 2021, differenziert nach Städten 

Jahr Gebiet Anzahl Plätze Versorgungsgrad 

mit PG 1 ohne PG 1 

Land Bremen 12 191 0,46 0,53 

Stadt Bremen 11 182 0,56 0,63 

Stadt Bremerhaven 1 9 0,11 0,12 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Daten der WBA 
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2.4.1.2 Ambulante Angebote 

2.4.1.2.1 Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste 

Im Mai 2022 hatten im Land Bremen 112 ambulante Pflege- und Betreuungsdienste einen Versor-

gungsvertrag nach § 72 SGB XI, 90 davon in der Stadt Bremen und 22 in Bremerhaven.30 In der Antwort 

auf eine Große Anfrage wird berichtet, dass im Juli 2022 110 ambulante Pflegedienste in Bremen tätig 

sind, davon 36 in gemeinnütziger Trägerschaft, 55 in gewerblicher Trägerschaft als Einzelstandort und 

19 in gewerblicher Trägerschaft eines überregional tätigen Unternehmens.31 Seit 2015 liegt die Zahl 

der ambulanten Pflegedienste zwischen 112 und 117 (Tabelle 27). Im Zeitverlauf wird deutlich, dass 

sich die personelle Situation im pflegerischen Bereich auch in Relation zur Anzahl der Pflegedienste 

kaum verändert. In den sonstigen Bereichen kommt es zu einem deutlichen Rückgang. In der Pflege-

statistik wird der überwiegende Tätigkeitsbereich erfasst. Da viele Beschäftigte in verschiedenen Be-

reich tätig sind, kann es hier zu Verschiebungen in der Erfassung kommen, was insbesondere in den 

Bereichen mit wenigen Beschäftigten zu Schwankungen führen kann 

Im Zuge des Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde der Bereich der Leistungserbringer 

im SGB XI erweitert, sodass seit Mai 2019 neben stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten 

Pflegediensten auch ambulante Betreuungsdienste (nach § 71 Abs. 1a SGB XI) als zugelassene Leis-

tungserbringer in der sozialen Pflegeversicherung zu berücksichtigen sind. Diese Dienste erbringen Be-

treuungsleistungen wie die Unterstützung zur Orientierung und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte 

sowie Hilfeleistungen im Haushalt (BMG, 2021). Im Land Bremen hatten im Jahr 2019 laut Pflegesta-

tistik 13 Einrichtungen eine Zulassung als Betreuungsdienst, im Jahr 2021 waren es zwölf Einrichtun-

gen. Alle diese Einrichtungen waren an ambulante Pflegedienste angeschlossen (Sonderauswertung 

der Pflegestatistik).  

  

                                                           
30 Daten zur Verfügung gestellt vom vdek, Stand 19.05.2022. 
31 Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) vom 16. August 2022. 
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Abbildung 42: Versorgungsgrad von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten 2021 in der Stadt 
Bremen differenziert nach Stadtteilen 

 
Quellen: eigene Berechnungen und Darstellungen nach Daten der Wohn- und Betreuungsaufsicht; VG = Versorgungsgrad 
(ambulante Pflege- und Betreuungsdienste je 100 Pflegebedürftige) 

2.4.1.2.2 Wohngemeinschaften für Menschen mit Pflegebedarf 

Im Land Bremen gibt es aktuell 26 anbieterverantwortete Wohngemeinschaften mit Unterstützungs-

leistungen mit dem Schwerpunkt Pflege35, davon 20 in der Stadt Bremen und sechs in Bremerhaven. 

Hinzu kommen zwei Einrichtungen, die ordnungsrechtlich zu den Pflege- und Betreuungseinrichtung 

(§ 9 BremWoBeG) zählen, leistungserbringungsrechtlich aber ambulante Einrichtungen sind. Je eine 

Einrichtung dieser Art befindet sich in Bremen bzw. Bremerhaven, beide Einrichtungen sind auf die 

Versorgung von Menschen mit außerklinischen Intensivbedarfen spezialisiert und halten jeweils sechs 

Plätze vor. In den übrigen Wohngemeinschaften werden insgesamt 225 Plätze (n = 1 fehlende Angabe) 

vorgehalten, 183 in der Stadt Bremen und 54 in Bremerhaven. In etwa die Hälfte der Wohngemein-

schaften wurde im Zeitraum von 2005 bis 2009 eröffnet (Abbildung 43). Im Jahr 2015 gab es ebenfalls 

26 WG, davon aber 22 in der Stadt Bremen und vier in der Stadt Bremerhaven. Die Anzahl der Betten 

in diesen Einrichtungen lag im Jahr 2015 bei 236 (SSJFIS, 2015: 31) und somit etwa genauso hoch wie 

im Jahr 2021, wenn hier auch die Intensivwohngemeinschaften einbezogen werden.  

 

                                                           
35 Im bremischen Ordnungsrecht wird zwischen selbstverantworteten und anbieterverantworteten Wohnge-
meinschaften unterschieden (§ 8 BremWoBeG). Derzeit werden jedoch ausschließlich anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften betrieben. Zu den hier aufgeführten Wohngemeinschaften mit Schwerpunkt Pflege gibt 
es 121 Wohngemeinschaften mit dem Schwerpunkt Eingliederungshilfe (Rothgang et al. 2021: 33). Diese werden 
hier nicht mitberücksichtigt, da der Fokus dieses Kapitels auf Menschen mit Pflegebedarf liegt. 

Stadt- / Ortsteile 
 
11 Mitte 
12 (HB) Häfen 
21 Neustadt 
23 Obervieland 
24 Huchting 
25 Woltmershausen 
26 Seehausen 
27 Strom 
31 Östliche Vorstadt 
32 Schwachhausen 
33 Vahr 
34 Horn-Lehe 
35 Borgfeld 
36 Oberneuland 
37 Osterholz 
38 Hemelingen 
41 Blockland 
42 Findorff 
43 Walle 
44 Gröpelingen 
51 Burglesum 
52 Vegesack 

53 Blumenthal 
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Abbildung 43: Inbetriebnahme der Wohngemeinschaften mit Schwerpunkt Pflege in Bremen und 
Bremerhaven (n = 1 fehlende Angabe) 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Daten der Wohn- und Betreuungsaufsicht 

In Bezug auf den Versorgungsgrad durch Wohngemeinschaften (Plätze je 100 Pflegebedürftige) gibt es 

zwischen den Stadtgemeinden keine nennenswerten Unterschiede (Tabelle 28). Innerhalb der Stadt 

Bremen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Stadt- und Ortsteilen: während die Versor-

gung im Ortsteil Borgfeld und den Stadtteilen Mitte, Hemelingen und Neustadt überdurchschnittlich 

hoch ist, gibt es in den Stadteilen Woltmershausen, Schwachhausen, Horn-Lehe, Oberneuland, Fin-

dorff, Vegesack und Blumenthal gar keine anbieterverantworteten Wohngemeinschaften. 

Tabelle 28: Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste und anbieterverantwortete Wohngemein-
schaften und Versorgungsgrade im Land Bremen 2021 

 ambulante Pflege- und Betreuungs-
dienste 

Wohngemeinschaften 

Stadtteil 
Anzahl 

VG  
(Anzahl Pflegedienste) 

Anzahl Plätze 
VG  

(Anzahl Plätze) 

Land Bremen 112 0,27 27 231 0,57 

Stadt Bremen 90 0,27 20 177 0,56 

Stadt Bremer-
haven 

22 
0,26 7 54 0,63 

Quellen: eigene Berechnungen und Darstellungen nach Daten der Wohn- und Betreuungsaufsicht; VG = Versorgungsgrad 
(Einrichtungen / Plätze je 100 Pflegebedürftige) 
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Abbildung 44: Versorgungsgrad von Wohngemeinschaften 2021 in der Stadt Bremen differenziert 
nach Stadtteilen 

 
Quellen: eigene Berechnungen und Darstellungen nach Daten der Wohn- und Betreuungsaufsicht; Versorgungsgrad = Plätze 

je 100 Pflegebedürftige 

2.4.1.2.3 Private Pflegepersonen 

Anhand der Statistik der Deutschen Rentenversicherung kann die Anzahl der privaten Pflegepersonen, 

für die die Pflegekassen Beiträge zur Rentenversicherung abführen, abgebildet werden (Abbildung 45). 

Es zeigt sich ein deutlicher Anstieg zwischen den Jahren 2016 und 2018. Dieser ist mit dem Inkrafttre-

ten des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) im Jahr 2017 zu erklären: Erstens ist die Zahl der Pflegebe-

dürftigen durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gestiegen und zweitens wurde der Kreis der be-

rücksichtigten Pflegepersonen mit dem PSG II durch Herabsetzen der notwendigen wöchentlichen 

Pflegezeit von 14 auf zehn Stunden, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, ver-

breitert (vgl. Rothgang et al., 2020). 
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Abbildung 45: Pflegepersonen im Sinne der Deutschen Rentenversicherung im Land Bremen,  dif-
ferenziert nach Geschlecht 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach DRB (2016, 2018, 2020, 2022)  

Diese Werte bilden jedoch nur einen kleinen Teil der Personen ab, die in die Versorgung einer pflege-

bedürftigen Person eingebunden sind, da Beitragszahlungen zur Rentenversicherungsleistungen ge-

mäß § 44 SGB XI nur erfolgen können, wenn die zu pflegende Person mindesten PG 2 hat, die Pflege 

wenigsten zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig zwei Tagen stattfindet und die Pflege-

person nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich arbeitet bzw. Vollrente bezieht. Vor allem Pflegeperso-

nen, die ihre Ehepartner:innen pflegen (intragenerationelle Pflege), werden somit in der Regel nicht 

erfasst.  

Um alle privaten Pflegepersonen zu ermitteln, wurden zusätzlich Daten des SOEP aus dem Jahr 2019 

ausgewertet. Demnach haben im Land Bremen 37.124 der erwachsenen Personen angegeben, min-

destens einmal in der Woche die Pflege von Pflegebedürftigen zu übernehmen. Da, wie beschrieben, 

vor allem bei bevölkerungsschwachen Bundesländern die Gefahr besteht, dass aufgrund der Stichpro-

bengröße statistisch signifikante Aussagen nicht möglich sind (s. Abschnitt 1.1.6), wurde zudem für das 

Jahr 2019 die Relation aller erwachsenen privaten Pflegepersonen zur Zahl der Pflegebedürftigen in 

der eigenen Häuslichkeit gesetzt. Demnach liegt das Verhältnis von Pflegenden zu Pflegebedürftigen 

bei 1,6 zu 1. An anderer Stelle wird berichtet, dass dieses Verhältnis 2015 bzw. 2018 bei rund 2 zu 1 

und lag (Kantar Public, 2019: 94; Rothgang et al., 2017: 143). Die Differenzen können einerseits daraus 

resultieren, dass es im Jahr 2019 deutlich mehr Personen mit PG 1 gab, die tendenziell weniger Pfle-

gepersonen haben (Kantar Public, 2019: 94), zudem bestehen Unterschiede bei der Methodik der 

Befragungen. Auf Grundlage der Daten des SOEP liegt die Zahl der privaten Pflegepersonen im Land 

Bremen im Jahr 2021 (hochgerechnet anhand der Zahl der Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit) bei 

58.050, davon 44.662 in der Stadt Bremen und 13.388 in der Stadt Bremerhaven. Wird wie bei Kantar 

Public (2019: 94) beschrieben von einem Verhältnis von 2 zu 1 ausgegangen, sind es 72.290 private 

Pflegepersonen im Land Bremen, davon 55.618 in der Stadt Bremen und 16.672 in der Stadt Bremer-

haven. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Abschätzungen auf Grundlage des Bundesdurchschnitts. 

Besonderheiten im Land Bremen bzw. in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven können 

damit nicht abgebildet werden.  
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Abbildung 50:  Einrichtungen mit Personalmehrbedarf im Land Bremen 2019 (Variante 1) 

Quelle: Sonderauswertung Pflegestatistik 2019 

Abbildung 51:  Einrichtungen mit Personalmehrbedarf im Land Bremen 2019 (Variante 2) 

Quelle: Sonderauswertung Pflegestatistik 2019 

In Tabelle 32, Tabelle 33 und Tabelle 34 werden die durchschnittlichen absoluten Personalmehrbe-

darfe im Land Bremen und den Städten Bremen und Bremerhaven abgebildet. Bei diesen Durch-

schnittsberechnungen wird das Personal, das in den Einrichtungen rechnerisch als Überschuss ausge-

geben wird, berücksichtigt, indem das überschüssige Personal gedanklich auf Einrichtungen mit Mehr-

bedarf verteilt wird. Dies ist für Einrichtungen mit besonderer Klientel und für kleine Einrichtungen 

aufgrund der Anwesenheitsregelung im BremWoBeG vermutlich nicht möglich. Zudem gibt es für die 

bestehenden Personalmengen zumindest seit Inkrafttreten der Regelungen des GVWG zum 

01.07.2023 einen Bestandschutz. Der ausgewiesene Mehrbedarf unterschätzt den tatsächlichen Mehr-

bedarf daher. 
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Tabelle 33: Durchschnittliche absolute Mehrbedarfe der Einrichtungen nach QN, Modellen und 
Varianten in der Stadt Bremen 

 
Variante 1 Variante 2 

N MW SD Median N MW SD Median 

QN 1-2 

GVWG 85 3,4 5,2 4,0 85 2,7 5,4 3,2 

PeBeM (94 %) 85 4,1 5,3 4,8 85 3,4 5,4 3,9 

PeBeM (100 %) 85 4,5 5,4 5,0 85 3,8 5,5 4,0 

QN 3 

GVWG 85 0,7 4,1 0,9 85 0,3 4,4 0,5 

PeBeM (94 %) 85 3,5 4,5 3,2 85 3,0 4,8 2,7 

PeBeM (100 %) 85 4,9 4,9 4,2 85 4,4 5,0 4,0 

QN 4 

GVWG 85 0,6 3,3 0,9 85 -0,1 3,3 0,5 

PeBeM (94 %) 85 0,7 3,5 0,7 85 0,0 3,5 0,3 

PeBeM (100 %) 85 0,7 3,7 1,0 85 0,1 3,7 0,2 
Quelle: Sonderauswertung Pflegestatistik 2019 

Tabelle 34: Durchschnittliche absolute Mehrbedarfe der Einrichtungen nach QN, Modellen und 
Varianten in der Stadt Bremerhaven 

 
Variante 1 Variante 2 

N MW SD Median N MW SD Median 

QN 1-2 

GVWG 11 5,5 6,2 6,6 11 4,3 6,4 6,6 

PeBeM (94 %) 11 6,5 6,6 7,0 11 5,3 6,8 7,0 

PeBeM (100 %) 11 6,9 6,8 7,2 11 5,7 7,0 7,2 

QN 3 

GVWG 11 -0,7 6,5 0,3 11 -0,9 6,5 0,3 

PeBeM (94 %) 11 3,1 7,0 2,7 11 2,9 6,9 2,7 

PeBeM (100 %) 11 5,0 7,4 4,0 11 4,8 7,3 4,0 

QN 4 

GVWG 11 1,1 6,1 0,3 11 0,8 6,1 -0,7 

PeBeM (94 %) 11 1,3 6,1 0,1 11 1,0 6,1 -0,2 

PeBeM (100 %) 11 1,5 6,2 0,3 11 1,1 6,2 0,3 
Quelle: Sonderauswertung Pflegestatistik 2019 

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind zwei weitere Gesichtspunkte zu beachten.  

1. Die ausgewiesenen Mehrbedarfe beziehen sich auf die IST-Personalausstattung des Jahres 2019. 

Bis 2021 ist die Anzahl der VZÄ, die im Bereich Pflege und Betreuung tätig sind, aber um knapp 100 

gestiegen, so dass sich der Mehrbedarf entsprechend reduziert. Da jedoch die einrichtungsindivi-

duellen Bedarfe aufgrund fehlender Informationen zur Verteilung der Pflegebedürftigen für das 

Jahr 2021 nicht ermittelt werden konnten, kann dieser Effekt nicht exakt geprüft werden.  

2. Von den insgesamt 6.777 Plätzen für vollstationäre Dauerpflege in den hier betrachteten 96 Ein-

richtungen im Land Bremen waren im Jahr 2019 5.942 und damit knapp 90 % aller Plätze belegt. 

Im Jahr 2021 ist die Zahl der verfügbaren Plätze mit 6.780 nahezu unverändert, zugleich ist die Zahl 

der belegten Plätze aber auf 5.737 zurückgegangen, was einer Auslastung von 85 % entspricht. 

Ähnliche Entwicklungen sind in fast allen Bundesländern zu beobachten (Statistisches Bundesamt 

2020b; Statistisches Bundesamt 2022h). Ein Grund für die rückläufige Auslastung ist die COVID-19-

Pandemie, die dazu geführt hat, dass Neueinzüge in Heime teilweise ganz zum Erliegen gekommen 

sind (Rothgang & Müller 2022). Insofern ist die Pflegestatistik 2021 durch einen Sondereffekt be-

einflusst.  
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3.2.2 Zeitliche Perspektive 

In Bezug auf den Indikator Siedlungsstruktur können im beobachteten Zeitraum keine bedeutenden 

Veränderungen festgestellt werden (s. Abschnitt 2.1.1). Dies ist nicht verwunderlich, da sich die Sied-

lungsstruktur in den meisten Fällen nur im Rahmen langfristiger Prozesse verändert. Der betrachtete 

Zeitraum ist zu kurz, um hier eine nennenswerte Veränderung auf Landesebene festzustellen.  

In Bezug auf die Sozialstruktur zeigt sich ein leichter Anstieg der Zahl der Empfänger:innen von Grund-

sicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen und bei nahezu konstanter Bevölkerungszahl ein ent-

sprechender Anstieg des Anteilswertes für diese Empfänger:innen. Der Anteil der Leistungsberechtig-

ten von Grundsicherung nach SGB II an der Bevölkerung unter 65 Jahren verändert sich kaum. Bei den 

pflegespezifischen Sozialleistungen (Hilfe zur Pflege) zeigt sich ein Rückgang der Anzahl der Empfän-

ger:innen sowie des Anteils der Empfänger:innen an den Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich 

und ein Anstieg der Empfänger:innenzahl sowie des Anteils der Empfänger:innen im stationären Be-

reich (s. Abschnitt 2.1.2). Es ist davon auszugehen, dass es im Zuge der Einführung der Leistungszu-

schläge zu den pflegebedingten Eigenanteilen nach § 43c SGB XI, ähnlich wie im gesamten Bundesge-

biet auch im Land Bremen zwar zu einem initialen Rückgang der HzP-Quote gekommen ist, die HzP-

Quote aber in den kommenden Jahren ebenso wieder ansteigt (Rothgang et al., 2023: 28). 

Retrospektiv zeigt der Indikator Bevölkerungsentwicklung, dass die Bevölkerungszahl seit 2000 in der 

Stadt Bremen leicht gewachsen, in der Stadt Bremerhaven leicht zurückgegangen ist. Bis zum Jahr 2030 

wird die Bevölkerungszahl in der Stadt Bremen entsprechend der prognostizierten Werte voraussicht-

lich wieder etwas abnehmen und in der Stadt Bremerhaven leicht wachsen. In Bezug auf die Alters-

struktur in der Bevölkerung wird anhand der Subindizes Altenquotient, Anteil der Bevölkerung im Alter 

von 80 Jahren und älter sowie Greying-Index deutlich, dass die Alterung im Land Bremen derzeit einen 

Höhepunkt erreicht hat. In den nächsten Jahren nehmen alle drei Subindizes ab. Entsprechend sinkt 

der Anteil der hochaltrigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, an der Bevölkerung im erwerbs-

fähigen Alter und im Verhältnis zur Bevölkerung im Alter von 65 bis 80 Jahren (s. Abschnitt 2.2).  

In Bezug auf die Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen im Land Bremen zeigt sich folgendes 

Bild: die Anzahl der Pflegebedürftigen, die vollstationäre Dauerpflege beziehen, ist seit 2015 konstant. 

Für diese Gruppe wurde keine Entwicklung für die nächsten Jahre berechnet, da die Anzahl der Pfle-

gebedürftigen mit vollstationärer Dauerpflege vor allem von der Anzahl der zur Verfügung stehenden 

Plätze in Pflegeheimen abhängig ist. Die Anzahl der Pflegebedürftigen, die von ambulanten Pflege-

diensten versorgt werden, ist im Land Bremen zwischen 2015 und 2021 um 29 % angestiegen, wobei 

bzgl. des Anstiegs deutliche Unterschiede zwischen den Städten Bremen und Bremerhaven vorliegen. 

Die größten Veränderungen treten bei der Zahl der Pflegebedürftigen auf, die Pflegegeld beziehen. Die 

Anzahl dieser Personen hat sich im betrachteten Zeitraum mehr als verdoppelt. Die prospektive Ent-

wicklung der Pflegebedürftigen, die Pflegesach- und/oder Pflegegeld beziehen, hängt eng mit der Be-

völkerungsentwicklung zusammen. Dabei zeigt sich nur ein geringfügiger Anstieg der Anzahl der Pfle-

gebedürftigen bis 2030 (s. Abschnitt 2.3).  

Die Angebotsstruktur wird mit Hilfe des Versorgungsgrades, der die Anzahl der Plätze in Einrichtungen 

bzw. die Anzahl der Einrichtungen in Relation zu 100 Pflegebedürftigen setzt, abgebildet. Der Versor-

gungsgrad hängt folglich direkt mit der Entwicklung der Anzahl der Pflegebedürftigen zusammen. Da 

sich die Anzahl der Plätze in Pflegeheimen und anbieterverantworteten WG ebenso wie die Anzahl 

dieser Einrichtungen und die Anzahl ambulanter Pflegedienste im Berichtszeitraum kaum verändert 

hat, sinkt in der gleichen Zeit, bei wachsender Zahl der Pflegebedürftigen, der Versorgungsgrad in Be-

zug auf diese Leistungen. In Bezug auf den Versorgungsgrad in Tagespflegeeinrichtungen zeigt sich 

insgesamt ein konstantes Bild, wobei Unterschiede in der Entwicklung zwischen den Städten Bremen 

und Bremerhaven vorliegen. Die Versorgungssituation in Hinblick auf Kurzzeitpflegeplätze verschärft 
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3.2.3 Vergleich mit anderen Bundesländern und Bundesdurchschnitt 

3.2.3.1 Siedlungs- und Sozialstruktur im Ländervergleich 

Im Bundesvergleich weist das Land Bremen als Stadtstaat Besonderheiten bzw. Unterschiede zu den 

meisten anderen Bundesländern hinsichtlich der Siedlungsstruktur auf: im Ländervergleich besteht ein 

deutlich größerer Anteil an Siedlungsfläche und eine vergleichsweise dichte Besiedlung, die nur von 

den beiden anderen Stadtstaaten Hamburg und Berlin übertroffen wird (Statistisches Bundesamt, 

2022b). In Bezug auf die Sozialstruktur zeigt sich laut Böhme et al. (2018: 39-42) kein eindeutiges Bild: 

einerseits fällt in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Schuldner-

quote eine überdurchschnittlich positive Entwicklung auf, andererseits weisen die Entwicklung der Ein-

kommensverteilung sowie die Quote der relativen Armutsgefährdung negative Befunde auf. Ähnlich 

ambivalente Ergebnisse zeigen sich auch in Bezug auf Arbeitslosigkeit, Bildungsindikatoren und Woh-

nungsmarkt (Böhme et al., 2018: 39-42). 

Hinsichtlich der alters- und pflegespezifischen Sozialleistungen weist Bremen ebenfalls deutlich 

schlechtere Werte als der Bundesdurchschnitt auf. Der Anteil der Empfänger:innen von Grundsiche-

rung im Alter an der jeweiligen Bevölkerung lag im Dezember 2020 bundesweit bei 3,2 %, im Land 

Bremen bei 7,0 %. Bremen befindet sich im Ländervergleich diesbezüglich an vorletzter Stelle hinter 

Hamburg (Statistisches Bundesamt, 2023a). Im Jahr 2021 lag der Wert im Land Bremen ähnlich hoch 

(s. Abschnitt 2.1.2). Die HzP-Quote im stationären Bereich im Land Bremen lag in den Jahren 2017 bis 

2021 zwischen einem Prozentpunkt und fünf Prozentpunkten über der bundesdurchschnittlichen HzP-

Quote (Rothgang et al., 2023: 28). Dabei muss berücksichtigt werden, dass hier nur die Empfänger:in-

nen, die auch innerhalb des Landes Bremen versorgt werden, berücksichtigt wurden und in Relation 

zu allen Pflegebedürftigen gesetzt wurden, die in einem Pflegeheim im Land Bremen versorgt wurden. 

Diese Personen können auch HzP-Empfänger:innen aus einem anderen Bundesland sein. Die Quotie-

rung ist also nicht ganz sauber, führt aber zu einem Mindestwert der HzP-Quote.  
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3.2.3.2 Bevölkerungsentwicklung im Ländervergleich 

Ein Vergleich der Entwicklung der Bevölkerung der Jahre 2021 und 2035 differenziert nach Altersgrup-

pen in Deutschland und im Land Bremen zeigt, dass die Bevölkerung im Bundesland Bremen insgesamt 

weniger stark altert, als die Bevölkerung in Deutschland (Abbildung 52).  

Abbildung 52:  Bevölkerung differenziert nach Altersgruppen in Deutschland und im Land Bremen 
2021 und 2035 

Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Statistisches Bundesamt (2022a, 2022d) 

Ein Vergleich der Bevölkerungszahl im Alter von 80+ in den Bundesländern zwischen 2021 und 2035 

zeigt, dass Bremen neben Hamburg das einzige Land mit einem absoluten Rückgang der Bevölkerungs-

zahl in dieser Altersgruppe ist. Zudem zeigt sich in Bremen auch ein relativer Rückgang der Bevölke-

rungszahl in dieser Altersgruppe. In einem Großteil der Länder liegt der relative Anstieg bei fünf bis 

zehn Prozent (Abbildung 53).  

In der Folge liegt der Anteil der Personen im Alter von 80+ im Jahr 2035 voraussichtlich unter dem 

Bundesdurchschnitt. Nur in Berlin und in Hamburg wird ein geringerer der Anteil erwartet. Bei allen 

Flächenländern zeigt sich von 2021 bis 2035 zudem ein Anstieg dieses Anteils, in mehreren Ländern 

auf rund 10 %, in Bremen, Hamburg und Berlin wird hingegen ein Rückgang erwartet (Abbildung 54). 
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Abbildung 53:  Entwicklung der Bevölkerungszahl im Alter von 80+ zwischen 2021 und 2035 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Statistisches Bundesamt (2022a, 2022d) 

Abbildung 54:  Anteil der Bevölkerung im Alter von 80+ in den Jahren 2021 und 2035 

 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Statistisches Bundesamt (2022a, 2022d) 
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ist (ebd.). Dies kann mit der geringen Größe der Pflegeheime, der hohen Anzahl der tendenziell kleine-

ren Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der durchschnittlichen Auslastung der Plätze zusam-

menhängen. Diese liegt in Bremen bei 84,6 % und ist somit im Bundesvergleich (87,9 %) ebenfalls un-

terdurchschnittlich, nur in Rheinland-Pfalz fällt die Auslastung mit 82,6 % (eigene Berechnungen nach 

Statistisches Bundesamt (2022h) noch geringer aus. Diese geringe Auslastung kann ein Hinweis darauf 

sein, dass Plätze aufgrund von Pflegepersonalmangel nicht belegt werden können. 

Auch die pflegebedingten Eigenanteile für Pflegeheimbewohner:innen im Land Bremen lagen in den 

Jahren 2017 bis 2021 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (Rothgang et al., 2023: 25).  

In Tabelle 35 wird der Anteil der Einrichtungen mit Mehrbedarfen an Pflegepersonal für unterschiedli-

che Modelle und Varianten differenziert nach Qualifikationsniveaus je Bundesland berichtet. Personal 

mit QN 1-2 fehlt bundesweit je nach Variante und Modell in 71 % bis 81 % aller Einrichtungen. Bundes-

länder, in denen der Anteil der Pflegeheime mit Mehrbedarf besonders hoch ist, sind Hamburg, Berlin, 

Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen-Anhalt. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 

Thüringen und Nordrhein-Westfalen sind diese Anteile am geringsten. Bremen liegt hier sehr nah am 

Bundesdurchschnitt. Personal mit QN 3 fehlt bundesweit je nach Variante und Modell in 66 % bis 86 % 

aller Einrichtungen. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind hier deutlich größer als bei 

Personal in QN 1-2. Dies hängt mit den unterschiedlichen landesrechtlichen Bestimmungen zur Ausbil-

dung und Anerkennung von ausgebildeten Pflegehilfskräften mit QN 3 zusammen. Der Anteil der Ein-

richtungen mit Mehrbedarf ist in den Bundesländern Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen, Rhein-

land-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern besonders hoch, in Berlin und Brandenburg deutlich niedri-

ger als im Bundesdurchschnitt. Bremen liegt ebenso unter dem Bundesdurchschnitt. Pflegefachkräfte 

mit QN 4 (und höher) fehlen in etwa in jeder zweiten Einrichtung in Deutschland, mit nur geringen 

Unterschieden zwischen den Modellen und Varianten. Im Ländervergleich fallen hingegen große Un-

terschiede auf: Während in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 

und dem Saarland deutlich unter der Hälfte der Einrichtungen einen Mehrbedarf aufweisen, liegt der 

Anteil der Einrichtungen mit Mehrbedarf in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen deutlich über 50 %. In Bremen liegt der Anteil der Einrichtungen 

mit Mehrbedarf etwas über dem Bundesdurchschnitt (Tabelle 35).  
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Tabelle 35: Anteil der Einrichtungen mit Mehrbedarf an Pflegepersonal in %, differenziert nach 
Bundesländern, Modellen, Varianten und Qualifikationsniveaus 
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Variante 1 

BW 1.517 71 76 79 85 91 94 39 42 42 

BY 1.521 72 77 79 57 72 79 38 40 40 

BE 299 83 85 86 33 44 58 58 56 55 

BB 339 77 81 82 49 66 75 69 72 73 

HB 96 76 81 82 56 73 83 57 60 58 

HH 156 84 87 88 69 83 89 57 58 60 

HE 797 72 78 80 71 82 87 69 71 72 

MV 259 83 85 87 78 90 95 65 64 64 

NI 1.436 75 79 81 66 79 86 62 62 62 

NW 2.216 73 78 81 65 76 83 36 40 43 

RP 462 75 81 84 81 89 92 67 64 63 

SL 158 78 84 87 75 89 91 34 34 31 

SN 690 76 81 84 83 91 93 67 70 71 

ST 448 83 87 89 75 86 90 54 57 56 

SH 565 79 81 82 52 68 77 61 58 57 

TH 352 68 74 78 89 95 97 57 63 64 

Bund 11.311 74 79 81 69 80 86 51 53 53 

Variante 2 

BW 1.517 67 72 75 83 90 92 36 38 39 

BY 1.521 69 75 77 54 70 76 28 31 33 

BE 299 83 84 85 30 41 51 57 55 53 

BB 339 76 79 80 47 62 72 66 68 68 

HB 96 74 78 80 55 69 81 53 53 54 

HH 156 79 83 84 65 82 88 52 54 54 

HE 797 68 73 75 69 80 85 62 66 66 

MV 259 80 84 86 75 89 94 58 58 58 

NI 1.436 71 76 78 65 77 84 57 58 57 

NW 2.216 70 74 76 63 75 81 26 30 32 

RP 462 71 77 80 76 86 90 62 60 59 

SL 158 72 79 83 72 87 91 32 30 28 

SN 690 73 77 80 81 89 92 56 60 62 

ST 448 81 85 87 71 85 90 49 50 49 

SH 565 76 79 80 48 63 71 59 56 55 

TH 352 63 70 73 88 94 97 49 52 55 

Bund 11.311 71 76 78 66 78 83 44 46 47 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Sonderauswertung der Pflegestatistik 2019 
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Im Ländervergleich zeigt sich, dass unabhängig von den Varianten und in allen Modellen in allen Bun-

desländern ein Mehrbedarf an Pflegepersonal mit QN 1-2 besteht. Die Höhe des Mehrbedarfs unter-

scheidet sich zwischen den Bundesländern teilweise stark, die Länder mit dem höchsten Mehrbedarf 

sind Berlin, Hamburg und Brandenburg, der geringste Mehrbedarf liegt in Thüringen, Baden-Württem-

berg und Sachsen-Anhalt vor. Der durchschnittliche Mehrbedarf im Land Bremen liegt im mittleren 

Bereich der Länder. Für Pflegepersonal mit QN 3 besteht je nach Variante vor allem beim Modell 

GVWG in einigen Bundesländern ein geringer Überschuss. Beim Modell PeBeM (100 %) besteht in allen 

Bundesländern mit Ausnahme von Berlin ein deutlicher Mehrbedarf. Es fällt auf, dass im Bundesland 

Bremen, die im GVWG festgelegte Personalmenge an QN 3 insgesamt nahezu vorhanden ist. Die Höhe 

des Mehrbedarfs weicht auch hier zwischen den Ländern stark ab. Insgesamt weist das Land Bremen 

einen vergleichsweise geringen Mehrbedarf an Personal mit QN 3 auf. Durchschnittlich besteht in Be-

zug auf Pflegepersonal mit QN 4 in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Saar-

land kein Mehrbedarf, sondern ein geringer Personalüberschuss, unabhängig von den Modellen. Im 

Bundesland Bremen ist der Bedarf insgesamt beinahe gedeckt (Tabelle 36 und Tabelle 37). Bei allen 

Werten muss berücksichtigt werden, dass es sich um Durchschnitte über alle Einrichtungen in einem 

Bundesland handelt.  

Insgesamt ist der Mehrbedarf an Pflegepersonal in Bremen demnach als bundesdurchschnittlich, bei 

QN 1-2 etwas unter-, bei QN 4 etwas überdurchschnittlich und bei QN 3 als deutlich unterdurchschnitt-

lich zu beurteilen.  

Tabelle 36: Durchschnittliche absolute Mehrbedarfe pro Einrichtung nach QN, Modellen und Va-
rianten differenziert nach Bundesländern, Variante 1 
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BW 1.517 2,2 2,9 3,2 2,9 5,7 7,1 -1,1 -0,9 -0,8 

BY 1.521 3,9 4,8 5,3 0,3 3,5 5,2 -1,1 -1,0 -1,0 

BE 299 9,0 10,2 10,8 -3,4 0,9 3,0 0,5 0,2 0,0 

BB 339 4,6 5,4 5,8 -0,1 3,2 4,9 2,2 2,4 2,5 

HB 96 3,7 4,4 4,8 0,6 3,4 4,9 0,7 0,8 0,8 

HH 156 6,4 7,6 8,2 1,2 5,8 8,1 1,6 2,0 2,2 

HE 797 3,2 3,9 4,3 2,1 5,3 6,9 2,0 2,5 2,7 

MV 259 3,7 4,5 4,9 2,8 6,1 7,7 1,1 1,4 1,5 

NI 1.436 3,5 4,3 4,6 1,6 4,6 6,1 0,9 1,0 1,1 

NW 2.216 4,2 5,0 5,3 1,3 4,7 6,5 -1,8 -1,3 -1,1 

RP 462 3,8 4,8 5,3 3,2 6,8 8,6 1,3 1,3 1,3 

SL 158 3,7 4,6 5,1 1,9 5,1 6,7 -1,7 -1,9 -1,9 

SN 690 3,2 3,9 4,3 3,5 7,0 8,7 1,9 2,3 2,5 

ST 448 3,1 3,9 4,2 1,7 4,6 6,1 0,4 0,5 0,5 

SH 565 4,1 4,9 5,3 -0,4 2,3 3,6 0,9 0,7 0,6 

TH 352 1,9 2,7 3,0 4,8 8,1 9,7 0,9 1,2 1,4 

Bund 11.311 3,7 4,5 4,9 1,6 4,8 6,4 0,0 0,2 0,3 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Sonderauswertung der Pflegestatistik 2019 
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Tabelle 37: Durchschnittliche absolute Mehrbedarfe pro Einrichtung nach QN, Modellen und Va-
rianten differenziert nach Bundesländern, Variante 2 
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BW 1.517 1,8 2,5 2,8 2,7 5,5 6,9 -1,5 -1,4 -1,3 

BY 1.521 3,5 4,4 4,8 -0,2 3,1 4,7 -1,9 -1,8 -1,8 

BE 299 8,5 9,7 10,4 -4,6 -0,3 1,8 0,4 0,1 -0,1 

BB 339 4,2 5,0 5,3 -0,6 2,8 4,4 1,7 1,9 2,0 

HB 96 2,9 3,6 4,0 0,2 3,0 4,5 0,0 0,1 0,2 

HH 156 5,7 6,8 7,4 0,8 5,4 7,7 0,7 1,1 1,3 

HE 797 2,6 3,3 3,7 1,7 4,9 6,5 1,2 1,7 1,9 

MV 259 3,4 4,2 4,6 2,4 5,8 7,4 0,4 0,7 0,8 

NI 1.436 3,0 3,7 4,1 1,2 4,2 5,7 0,3 0,5 0,5 

NW 2.216 3,5 4,3 4,7 0,9 4,3 6,0 -3,2 -2,7 -2,4 

RP 462 3,1 4,1 4,6 2,3 5,9 7,7 0,9 0,9 0,9 

SL 158 3,1 4,1 4,6 1,5 4,8 6,4 -2,6 -2,7 -2,8 

SN 690 2,8 3,5 3,9 3,2 6,7 8,4 0,9 1,3 1,5 

ST 448 2,8 3,5 3,9 1,4 4,3 5,8 -0,2 0,0 0,0 

SH 565 3,6 4,5 4,9 -1,2 1,5 2,8 0,7 0,5 0,4 

TH 352 1,4 2,2 2,5 4,5 7,8 9,4 -0,2 0,1 0,3 

Bund 11.311 3,2 4,0 4,4 1,2 4,4 6,0 -0,8 -0,6 -0,5 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Sonderauswertung der Pflegestatistik 2019 

In Bezug auf ambulante Pflege- und Betreuungsdienste wird deutlich, dass im Land Bremen die Anzahl 

der durchschnittlich betreuten Pflegebedürftigen je Dienst mit 90,5 deutlich über dem Bundesdurch-

schnitt (68,1) liegt und somit das Bundesland mit dem zweithöchsten Wert hinter dem Saarland (94,5) 

ist (Statistisches Bundesamt, 2022f). Im Land Bremen fielen im Jahr 2021 zudem mehr als 3 % der Ka-

pazitäten der ambulante Pflege- und Betreuungsdienste auf die länderübergreifende Versorgung (s. 

Abschnitt 2.4.1.2.1). Der Versorgungsgrad kann für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste nur an-

hand der Relation von Personalmengen (insgesamt in VZÄ38) zu Pflegebedürftigen ausgewiesen wer-

den. Dabei zeigt sich, dass dieser Wert in Bremen etwas über dem Bundesdurchschnitt liegt (Tabelle 

38).  

Das Angebot und die Konzeption von Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige ist länderspezifisch, 

da die Vorgaben bzgl. der Einrichtungsstrukturen auf Landesebene geregelt sind (Rothgang, Kalwitzki, 

& Preuß, 2021: 37f). Die Anzahl der Wohngemeinschaften wird in der Pflegestatistik nicht erhoben. 

Rothgang et al. (2018: 43) machen deutlich, dass die Datenlage über die Anzahl und Kapazität von 

Wohngemeinschaften nicht eindeutig ist. Zudem zeigt sich, dass das Land Bremen beim Versorgungs-

grad sowohl in Hinblick auf die Anzahl der WG als auch auf die Anzahl der Plätze in den WG im Jahr 

2017 jeweils unter dem Bundesdurchschnitt lag (ebd. : 43ff). 

  

                                                           
38 Die VZÄ wurden mit den in der Pflegestatistik üblichen Faktoren geschätzt (Statistisches Bundesamt. (2022e). 
Pflegestatistik 2021 - Deutschlandergebnisse. ). 
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Tabelle 38: Versorgungsgrad (Einrichtungen / Plätze / VZÄ je 100 Pflegebedürftige) durch statio-
näre und ambulante Einrichtungen 2021 im Ländervergleich 

Bundesland 

Pflegeheime  
(vollstationäre Dauer-

pflege) 

Tages-, Nacht- und Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen 

ambulante 
Pflege- und Be-

treuungs-
dienste 

Einrichtungen Plätze Einrichtungen Plätze VZÄ 

Baden-Württemberg 0,28 18,2 0,09 2,0 4,6 

Bayern 0,26 22,0 0,10 2,3 6,5 

Berlin 0,16 16,8 0,06 1,4 10,0 

Brandenburg 0,18 14,4 0,16 3,1 8,5 

Bremen 0,23 16,1 0,13 3,0 7,1 

Hamburg 0,17 18,9 0,06 1,3 10,0 

Hessen 0,23 16,9 0,05 1,5 6,1 

Mecklenburg-Vorpom-
mern 

0,21 16,8 0,21 4,3 8,2 

Niedersachsen 0,26 19,4 0,11 2,7 5,5 

Nordrhein-Westfalen 0,19 14,8 0,08 1,6 5,5 

Rheinland-Pfalz 0,19 17,8 0,05 1,6 4,8 

Saarland 0,23 17,8 0,06 2,1 4,0 

Sachsen 0,22 17,5 0,13 2,7 7,0 

Sachsen-Anhalt 0,26 18,3 0,17 3,6 7,2 

Schleswig-Holstein 0,35 24,2 0,10 2,1 6,6 

Thüringen 0,21 16,1 0,13 2,7 6,4 

Deutschland 0,23 17,7 0,10 2,2 6,2 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach Statistisches Bundesamt (2022f, 2022g, 2022h)  

Die Anzahl der privaten Pflegepersonen wird in Deutschland nicht amtlich erfasst. Wie beschrieben (s. 

Abschnitt 1.1.8), kann mit Hilfe der Daten der Deutschen Rentenversicherung (DRV) die Anzahl aller 

Pflegepersonen, für die die Pflegekassen Beiträge zur Rentenversicherung abführen, für das Jahr 2020 

abgebildet werden, die Daten des SOEP ermöglichen für das Jahr 2019 auf Bundes- und Landesebene 

eine Abschätzung der Anzahl der Personen, die angeben, An- und Zugehörige zu pflegen und die Anzahl 

der Personen, die angeben, die gesetzlich geregelte Pflegezeit in Anspruch zu nehmen. In Tabelle 39 

werden diese Zahlen auf Länderebene berichtet und in Relation zur Anzahl aller Pflegebedürftigen so-

wie zur Anzahl der Pflegegeldempfänger:innen in den jeweiligen Bundesländer gesetzt.  

In Bezug auf private Pflegepersonen, die von den Pflegekassen Beiträge zur Rentenversicherung erhal-

ten, wird deutlich, dass es in Relation zu 100 Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit (also Pflegegeld-, 

Kombinations- bzw. -Pflegesachleistungsempfänger:innen), je nach Bundesland zwischen 13 und 30 

und im Bundesdurchschnitt 24 Pflegepersonen gibt. Bremen liegt mit 20 Pflegepersonen je 100 Pfle-

gebedürftigen unter dem Bundesdurchschnitt. Es fällt auf, dass dieser Wert in allen westdeutschen 

Flächenländern mit Ausnahme von Schleswig-Holstein über dem Bundesdurchschnitt und in allen ost-

deutschen Bundesländern sowie den Stadtstaaten und in Schleswig-Holstein unter dem Bundesdurch-

schnitt liegt.  
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Tabelle 39: Private Pflegepersonen mit Rentenbezügen in Deutschland 2020, Anzahl und Relation 
zu Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit (2021) differenziert nach Bundesländern 

Bundesland 
Anzahl Pflegepersonen  

(DRV 2020) 
Pflegepersonen je 100 Pflegebedürf-

tigen in der Häuslichkeit (2021) 

Baden-Württemberg 109.473 28,5 

Bayern 120.568 30,4 

Berlin 28.523 21,0 

Brandenburg 25.317 18,0 

Bremen 6.291 20,2 

Hamburg 12.964 19,7 

Hessen 72.522 26,2 

Mecklenburg-Vorpommern 14.732 16,5 

Niedersachsen 102.919 26,4 

Nordrhein-Westfalen 233.110 26,2 

Rheinland-Pfalz 47.395 27,0 

Saarland 13.702 27,1 

Sachsen 30.322 13,4 

Sachsen-Anhalt 18.302 15,5 

Schleswig- Holstein 23.067 22,1 

Thüringen 21.124 16,9 

Deutschland 880.331 24,4 
Quelle: eigene Berechnung und Darstellung nach DRB (2022: 6); Statistisches Bundesamt (2022g)  

Ein Vergleich der Anzahl der Einrichtungen und Wohnungen für Servicewohnen ist für nur wenige Bun-

desländer möglich, da diese Daten nur in wenigen Ländern standardisiert erfasst werden. Es zeigt sich, 

dass der Versorgungsgrad im Land Bremen im Vergleich zu Brandenburg und Nordrhein-Westfalen re-

lativ hoch ist (Rothgang et al., 2018: 46f). Insgesamt gab es im Jahr 2015 452 Pflegestützpunkte in 

Deutschland. In Relation zu Einwohner:innen lag Bremen zu diesem Zeitpunkt an viertletzter Stelle 

nach Bayern, Thüringen und Hessen (Braeseke et al., 2018: 34f). Vergleichbare Daten für die Versor-

gungssituation mit Palliativ- und Hospizdiensten auf Bundesebene liegen nicht vor.  

3.2.3.5 Medizinische Versorgung im Bundesvergleich 

In Tabelle 40 wird die hausärztliche Versorgung sowie die Krankenhausversorgung im Ländervergleich 

im Jahr 2021 dargestellt. Im Land Bremen liegt der Versorgungsgrad für beide Aspekte deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt und vor den meisten anderen Bundesländern. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass vor allem die Krankenhausversorgung über Landesgrenzen hinaus erfolgt und die bremi-

schen Krankenhäuser somit vor allem in Bezug auf Intensivmedizin und andere Fachabteilungen das 

Umland mitversorgen.  
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sich entsprechend. Werden einzelne Pflegeleistungen betrachtet, zeigen sich aber auch Ausnahmen: 

So leben Bewohner:innen von Pflegeheimen nur in den Stadtteilen, in denen es auch Pflegeheime gibt. 

Dies sind vor allem die zentral gelegenen Stadtteile, die wiederum eher eine junge Bevölkerung auf-

weisen (s. Abschnitt 2.3.1). Die Inanspruchnahme ist hier also maßgeblich vom Leistungsangebot ab-

hängig. Für viele Pflegebedürftige ist dementsprechend bei Einzug in ein Pflegeheim, der Umzug in 

einen anderen Stadtteil notwendig.  

Wie beschrieben zeigt die Entwicklung der Pflegebedürftigen für das gesamte Land Bremen keinen 

großen Anstieg. Auf kleinräumiger Ebene kommt es entsprechend der Verschiebung in der Altersstruk-

tur zu Veränderungen in der Anzahl der Pflegebedürftigen: Während es in einigen Stadtteilen wie 

Horn-Lehe und Burglesum zu deutlichen Rückgängen der Pflegesachleistungs- und Pflegegeldempfän-

ger:innen kommt, steigt deren Anzahl in anderen Stadtteilen wie in Walle und der Östlichen Vorstadt 

stark an (s. Abschnitt 2.3.2). 

Bei den pflegerischen Versorgungsangeboten werden deutliche Unterschiede in der stationären, vor 

allem in der teilstationären Versorgung sichtbar: In der Stadt Bremen liegen Pflegeheime tendenziell 

in zentraleren Stadtteilen, ebenso anbieterverantwortete Wohngemeinschaften, und somit in Stadt-

teilen mit eher junger Bevölkerung. Die meisten Pflegeheime bestehen seit vielen Jahren (s. Abschnitt 

2.4.1.1.1) und sind somit auch an die historischen Bedarfe, ebenso wie an verfügbaren und bezahlba-

ren Baugrund angepasst. Für Tagespflegeeinrichtungen zeigt sich insgesamt eine recht gute Ausstat-

tung, die sich in vielen Fällen auch an den Bedarfen der Stadtteile orientiert: Stadtteile mit hoher Al-

tersstruktur wie Oberneuland, Horn-Lehe oder Burglesum weisen einen überdurchschnittlichen Ver-

sorgungsgrad auf. Dennoch fehlen in einigen Stadtteilen Tagespflegeeinrichtungen gänzlich (s. Ab-

schnitt 2.4.1.1.2). In Bezug auf Kurzzeitpflegeeinrichtungen wird deutlich, dass diese nur partiell in ei-

nigen Stadtteilen bestehen (s. Abschnitt 2.4.1.1.3). In Bremerhaven zeigt sich für Pflegeheime und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen ein deutlich schlechterer Versorgungsgrad als in Bremen. Die Versorgung 

durch Tagespflegeeinrichtungen und anbieterverantwortete Wohngemeinschaften ist hingegen in 

Bremerhaven besser ausgebaut als in der Stadt Bremen. Innerhalb von Bremerhaven zeigt sich für 

Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen eine deutlich bessere Versor-

gung im Bezirk Nord als im Bezirk Süd, bei Wohngemeinschaften ist die Versorgung im Bezirk Süd bes-

ser. Eine Differenzierung auf Stadtteileeben ist aufgrund fehlender Daten nicht möglich.  

Ambulante Pflege- und Betreuungsdienste weisen sowohl in der Stadt Bremen als auch in Bremer-

haven vermehrt einen Standort in eher zentral gelegenen Stadtteilen auf. Dadurch ist der Versorgungs-

grad in diesen Stadtteilen besonders gut, in Stadtteilen, in denen viele Pflegebedürftige leben, eher 

schlecht (s. Abschnitt 2.4.1.2.1). Da aber die Versorgung von ambulanten Pflege- und Betreuungsdiens-

ten dennoch in der Häuslichkeit der Klient:innen stattfindet, hat die Lokalisation zunächst keinen di-

rekten Einfluss auf die Versorgung der Pflegebedürftigen, sondern vor allem auf die Fahrtwege der 

Pflegenden. Ein indirekter Einfluss wird jedoch anekdotisch vom BIVA-Pflegeschutzbund berichtet: So 

kommt es wohl besonders häufig in Gebieten, die nahe der Landesgrenze und abseits der gut versorg-

ten Stadtteile liegen, zu Versorgungsengpässen auch in der ambulanten Pflege, da Pflegedienste die 

Versorgung ablehnen, um die weiten Fahrtwege nicht auf sich nehmen zu müssen.  

Für Wohnungen im Servicewohnen zeigt sich eine Verteilung über fast das gesamte Stadtgebiet Bre-

men. In Bremerhaven haben einige Stadtteile noch keine solchen Angebote, insgesamt ist der Versor-

gungsgrad in der Stadt Bremerhaven aber höher als in der Stadt Bremen. Zwischen den Stadtteilen in 

Bremen fallen deutliche Unterschiede auf. 

Die kleinräumige Betrachtung der medizinischen Versorgung ist vor allem in Bezug auf Praxen von 

Hausärzt:innen und Neurolog:innen sinnvoll, da hier regelmäßige ambulante Besuche durch Pflegebe-

dürftige angenommen werden können und die Wohnortnähe entsprechend hilfreich ist, während der 
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höherer Personalbedarf. Durch die in den letzten Jahren durchgeführte Studie PeBeM besteht erstmals 

eine wissenschaftliche Grundlage zur Ermittlung von bedarfsgerechter Personalausstattung in Pflege-

heimen. Mit Hilfe der dort ermittelten Werte wird deutlich, dass in vielen Einrichtungen im Land Bre-

men teilweise große Mehrbedarfe bei der Erfüllung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ent-

stehen. Die Personalbedarfe liegen langfristig vor allem im Bereich der Hilfskräfte (QN 1-2) und der 

Assistenzkräfte mit 1- bis 2-jähriger Ausbildung (QN 3). Diese Personalbedarfe fallen dabei saldiert im 

Bundesvergleich eher unterdurchschnittlich aus. Werden die zurzeit nicht belegten Plätze für vollsta-

tionäre Dauerpflege in Zukunft aber genutzt, steigt der Personalbedarf zusätzlich an (s. Abschnitt 

3.2.3.4). Insgesamt ergibt die vergleichende Bewertung somit im Bereich der vollstationären Dauer-

pflege Hinweise auf quantitative Versorgungslücken und Handlungsbedarfe. Im Vergleich der Stadtge-

meinden zeigt sich, dass die Personalsituation in der Stadt Bremerhaven einen noch größeren Mehr-

bedarf aufweist als in der Stadt Bremen. 

Auch in Bezug auf Kurzzeitpflegeplätze zeigt sich in den Jahren 2018 bis 2021 im Land Bremen und 

beiden Stadtgemeinden eine deutliche Verringerung des Versorgungsangebots (s. Abschnitt 3.2.2). Zu-

dem verschärft sich die Situation aktuell, sodass bis zum Jahr 2024 ein weiterer deutlicher Rückgang 

beschrieben wird. Im Bundesvergleich liegen als Vergleichsmaßstab keine differenzierten Zahlen für 

Kurzzeitpflege, sondern nur zusammengefasste Werte für Kurzzeit- und Tages- und Nachtpflege vor. 

In diesen Daten liegt das Land Bremen in Bezug auf die Platzzahl in Relation zu den Pflegebedürftigen 

über dem Durchschnitt. Die Differenzierung dieser Plätze im Land Bremen weist allerdings darauf hin, 

dass dieser positive Befund einseitig auf die gute Versorgungssituation der Tagespflege zurückzufüh-

ren ist (s. Abschnitt 3.2.3.4). Auf kleinräumiger Ebene zeigt sich, dass es in einigen Stadtteilen trotz 

einer Bevölkerungsstruktur, die einen Bedarf vermuten lässt, gar keine Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

gibt (s. Abschnitt 3.2.4). Dies betrifft in besonderem Maße die Stadt Bremerhaven, da dort nur von 

einer Einrichtung Kurzzeitpflege angeboten wird. Folglich besteht in Bezug auf Kurzzeitpflege der Be-

darf, das Angebot auszubauen. Dies erscheint auch in Hinblick auf den Grundsatz des Vorrangs der 

häuslichen Pflege als sinnvoll, da die Inanspruchnahme von Kurzzeit- und Verhinderungspflege gleich-

zeitig zur Entlastung der privaten Pflegepersonen und zum verlängerten Verbleib der pflegebedürfti-

gen Personen in einer eigenen Häuslichkeit beitragen kann. 

Retrospektiv und in Bezug auf die aktuelle Situation zeigt sich für die Angebote der Tagespflege im 

Land Bremen und in beiden Stadtgemeinden in den Jahren 2015 bis 2021 insgesamt eine stabile, sich 

an Bedarfe anpassende Versorgungsstruktur. Trotz eines Anstiegs der Anzahl Pflegebedürftiger ist auf-

grund der mitwachsenden Anzahl an Tagespflegeplätzen über den gesamten Berichtszeitraum be-

trachtet ein konstanter Versorgungsgrad zu beobachten (s. Abschnitt 3.2.2). Da auch hier im Bundes-

vergleich keine vergleichbaren Zahlen nur für die Tagespflege, sondern nur zusammengefasst für Kurz-

zeit-, Tages- und Nachtpflege vorliegen, zeigt sich wiederum ein zusammengefasst überdurchschnittli-

ches Angebot im Land Bremen (s. o.). Im kleinräumigen Vergleich zeigt sich, dass im Jahr 2021 in der 

Stadtgemeinde Bremerhaven ein besserer Versorgungsgrad als in der Stadt Bremen besteht. Insge-

samt wird deutlich, dass Tagespflegeeinrichtungen tendenziell in Stadtteilen liegen, die eine hohe Zahl 

an Pflegebedürftigen aufweisen (s. Abschnitt 3.2.4). Dieser Lokal- und Quartiersbezug erscheint bei 

Angeboten, die regelmäßig wöchentlich bis täglich aufgesucht werden, als sehr sinnvoll und sollte wei-

terhin in dieser Struktur erhalten werden. Diese Bewertung führt prospektiv dann jedoch zu Hand-

lungsbedarfen in alternden Stadtteilen: Wie die kleinräumige Projektion der Anzahl der Pflegebedürf-

tigen zeigt, kommt es teilweise zu Veränderungen der Anzahl der zu erwartenden Pflegebedürftigen 

auf Stadtteilebene, an die wiederum die Angebote der Tagespflege entsprechend dynamisch ange-

passt werden sollten. 
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Ambulante Versorgung 

Die Anzahl der ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste bleibt im Land Bremen und beiden Stadtge-

meinden im betrachteten Zeitraum nahezu konstant, zugleich steigt die Anzahl der Pflegekräfte (in 

VZÄ) in diesen Einrichtungen geringfügig. Ebenso steigt die Anzahl der Personen, die mit Hilfe eines 

ambulanten Pflege- und Betreuungsdienstes versorgt werden (Pflegesachleistungs- und Kombinati-

onsleistungsempfänger:innen). Dies kann dabei als Effekt einer Steigerung der Kapazitäten bei den 

ambulanten Diensten erklärt werden. Jedoch gibt es hierzu keine Daten, die als Kontrolle die Leistungs-

menge je Pflegebedürftigen beschreiben. Der deutliche Anstieg der Anzahl der Pflegebedürftigen zwi-

schen 2015 und 2021 im Land Bremen und beiden Stadtgemeinden führt dennoch zu einer Verschlech-

terung des Versorgungsgrades (s. Abschnitt 3.2.2). Im Bundesvergleich zeigt sich in Bezug auf die Re-

lation von Personal (insgesamt in VZÄ) zu Pflegebedürftigen ein leicht überdurchschnittlicher Versor-

gungsgrad (s. Abschnitt 3.2.3.4). Kleinräumig zeigt sich für beide Stadtgemeinden, dass ambulante Pfle-

gedienste tendenziell in zentralen Stadtteilen und nicht zwingend in Stadtteilen mit hohem Bedarf an-

gesiedelt sind, in Bremerhaven ist der Versorgungsgrad im Bezirk Nord deutlich besser als im Bezirk 

Süd. Dies ergibt jedoch eher eine Aussage über die Lokalisierung der Betriebsstätten, als über die lo-

kalen Einsatzbereiche der Pflegedienste (s. Abschnitt 3.2.4). Insgesamt sind jedoch Anzeichen für eine 

Versorgungslücke in diesem Bereich gegeben. Das gilt insbesondere, wenn berücksichtigt wird, dass 

sich die Fortschreibung auf die Inanspruchnahme bezieht und bereits bestehende Versorgungsdefizite 

dabei unberücksichtigt blieben. Zudem bindet die ländergrenzübergreifende Versorgung Kapazitäten 

der bremischen Pflegedienste und übersteigt die umgekehrte Versorgung von Pflegebedürftigen im 

Land Bremen durch Pflegedienste aus dem Umland.  

Das Angebot an anbieterverantworteten Wohngemeinschaften stagniert im Berichtszeitraum, entspre-

chend sinkt auch hier der Versorgungsgrad (s. Abschnitt 3.2.2), der im Land Bremen im Bundesver-

gleich unterdurchschnittlich ist (s. Abschnitt 3.2.3.4). Kleinräumig liegen hier deutliche Unterschiede 

vor, wobei die Stadt Bremerhaven insgesamt einen höheren Versorgungsgrad aufweist (s. Abschnitt 

3.2.4). Dies kann als Hinweis auf Versorgungslücken in diesem Bereich insgesamt und Handlungsbe-

darfe in Bezug auf eine kleinräumige Verteilung der Einrichtungen interpretiert werden, da Wohnge-

meinschaften direkt auf eine wohnortnahe Versorgung abzielen (Klie et al., 2017: 15). Zudem ist auf-

fällig, in seiner Begründung jedoch unklar, weshalb es im Land Bremen ausschließlich anbieterverant-

wortete Wohngemeinschaften existieren und bisher keine selbstverantworteten WG.39  

Alle bislang beschriebenen Versorgungsformen sind dem Bereich der formellen Pflege zuzuordnen. 

Diesbezügliche Daten lassen in vielen der dargestellten Angebote Defizite und Lücken vermuten. Da 

bei fehlendem Zugang zu formellen Angebotskapazitäten aber subsidiär Pflegegeld in Anspruch ge-

nommen werden kann, ist die aktuell ansteigende Anzahl von Pflegegeldempfänger:innen ein weiterer 

Hinweis auf nicht ausreichende quantitative Versorgungskapazitäten. Inwiefern darüber hinaus zumin-

dest qualitativ eine angemessene Versorgung durch private Pflegepersonen erfolgt, kann auf Grund-

lage der vorliegenden Daten nicht bewertet werden. Zudem bleibt unklar, inwieweit diese informellen 

Versorgungsstrukturen ausgelastet- bzw. überlastet sind und welche Bedarfe auf Seiten der privaten 

Pflegepersonen bestehen. Dies betrifft sowohl das Land Bremen als auch beide Stadtgemeinden. 

Eine weitere Form der häuslichen Versorgung stellt das Phänomen Live-In-Pflege dar. Dabei werden 

vor allem Unterstützungskräfte privat eingestellt und häufig im Haushalt der Pflegebedürftigen unter-

gebracht (Leiber & Österle, 2022). Die Versorgung durch solche Arrangements konnte im Bericht nicht 

berücksichtigt werden, da dazu keine Daten vorliegen. Für Deutschland wird geschätzt, dass bis zu 

700.000 Personen als Live-In-Betreuungskraft tätig sind (Diakonie, 2021). Als Entlastung für private 

Pflegepersonen sind neben den formellen Angeboten wie die Unterstützung durch ambulante Pflege- 

                                                           
39 Derzeit werden die anbieterverantworteten Wohngemeinschaften durch die WBA erneut überprüft. Ziel ist es 
festzustellen, ob diese die Kriterien für eine selbstverwaltete Wohngemeinschaft aufweisen. 







https://www.socium.uni-bremen.de/projekte/?proj=675
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Für Angebote, die nur unregelmäßig und temporär aufgesucht werden müssen, spielt die Wohnort-

nähe bzw. die Einbindung in das Quartier eine geringere, für Angebote, die regelmäßig oder dauerhaft 

aufgesucht werden, hingegen eine große Rolle.  

Demnach ist Wohnortnähe und Quartiersbindung vor allem für Tagespflegeeinrichtungen, die haus-

ärztliche und neurologische Versorgung sowie für Wohngemeinschaften und Pflegeheime relevant. 

Vor allem in Bezug auf Pflegeheime muss aufgrund des großen Platzbedarfs und des hohen Aufwands 

zum Bau eines Pflegeheims geprüft werden, ob die Einbindung ins Quartier möglich ist. Dabei muss die 

sich verändernde Bevölkerungsstruktur berücksichtigt werden.  

Für Pflegebedürftige, die eine Versorgung durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste erfahren, 

ist eine Wohnortnähe der Dienste zunächst nicht relevant, da es sich um ein aufsuchendes Angebot 

handelt. Hier liegt es aus Effizienzgründen eher nahe, dass die Dienste in Wohnortnähe der Pflegenden 

und nicht der Pflegebedürftigen liegen, da dies kurze Anfahrtswege zum Arbeitsplatz ermöglicht. Je-

doch resultieren daraus sekundär während der Versorgung große Strecken zwischen Pflegediensten 

und Wohnorten der Pflegebedürftigen und demzufolge lange Anfahrtswege und -zeiten. Dies bindet 

wiederum Kapazitäten der Pflegekräfte.  

Für Krankenhäuser und Kurzzeitpflegeeinrichtungen wird für Wohnortnähe keine hohe Relevanz gese-

hen. Wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben, wird der Ausbau einiger Angebote und die Prüfung des Eigen-

betriebs empfohlen. Sollte es zum Eigenbetrieb von Angeboten kommen, sollte die hier beschriebene 

kleinräumige Verteilung und die Einbindung in Quartiere unter Hinzuziehen der kleinräumigen Projek-

tionen der Anzahl der Pflegebedürftigen berücksichtigt werden. 
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der Fokus überwiegend auf Grundstrukturen und dauerhaft bestehende Angebote gerichtet. Model- 

und Förderprojekte mit einer längeren Laufzeit wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Ergebnisse erhe-

ben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Um Daten zur Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen oder Hilfen bei der Haushaltsführung über 

ambulante Pflegedienste nach § 45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI abbilden zu können, wurde zusätzlich auf 

Abrechnungsdaten der AOK Bremen/Bremerhaven zurückgegriffen.  

Nach der Erfassung der jeweiligen Angebote wurden diese sozialräumlich den jeweiligen Ortsteilen 

zugeordnet. Für Bremen wurde hierfür das Online-Auskunftssystem des Amtlichen Straßenverzeichnis 

der Stadt Bremen und für Bremerhaven der Strukturdatenatlas 2022 (Magistrat Bremerhaven 2022) 

verwendet.  

Die Erhebungen fanden im Zeitraum von Mai 2022 bis März 2023 statt. Bei der Bewertung der Ergeb-

nisse muss der jeweilige Erhebungszeitpunkt und die jeweilige Phase der COVID-19-Pandemie berück-

sichtigt werden: Viele Angebote fielen während des Winters 2021/2022 aus oder fanden lediglich in 

verringerter oder abgeänderter Form statt, zum Teil digital. In unterschiedlichen Begegnungseinrich-

tungen musste das Angebot vollständig pausieren. Im Sommer/Herbst 2022 eröffneten Einrichtungen 

sukzessive wieder. Angebote mussten zum Teil oder in Gänze wieder neu aufgebaut werden.  

(2) Vertiefende Analyse  

Um vorhandene Handlungsfelder zu identifizieren, wurden ergänzend in Bremen sechs Fokusgruppen 

in stadtteil- und bezirksbezogenen sozialen Arbeitskreisen mit dem Schwerpunkt Alter/Pflege und 

zwölf leitfadengestützte Expert:innen-Interviews durchgeführt. In Bremerhaven wurde eine Fokus-

gruppe in Form eines digitalen Austauschforums veranstaltet und sechs Expert:innen-Interviews 

durchgeführt. Bei den ausgewählten Expert:innen handelt es sich um Personen aus dem Handlungsfeld 

der Altenhilfe in beiden Kommunen, wie Mitarbeitende von Beratungseinrichtungen, leitende Koordi-

nationskräfte von Begegnungszentren und Vertreter:innen unterschiedlicher pflegeunterstützender 

Angebote. Die erhobenen Daten wurden inhaltsanalytisch nach Kuckartz (Kuckartz/Rädiker 2022) aus-

gewertet.  

(3) Zusammenführung und Verschränkung der Ergebnisse  

Im dritten Baustein wurde auf Basis der vorliegenden lokalen Strukturerhebung, den vorhandenen de-

skriptiven Sozial- und Bevölkerungsstrukturdaten und den in den Fokusgruppen und Expert:innen-In-

terviews thematisierten Versorgungslücken Handlungsfelder herausgearbeitet.  

 Informationsangebote  

Der Zugang zu Informationen über Pflege- und weitere Unterstützungsangebote stellt für Senior:innen 

und Pflegebedürftige eine wichtige Grundvoraussetzung dar, um Hilfen in Anspruch nehmen zu kön-

nen.  

Um für Pflegebedürftige und ihre An- und Zugehörigen die Suche nach einem Platz im Pflegeheim, der 

Kurzzeitpflege und der Tagespflege zu erleichtern, hat die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration 

und Sport 2022 die digitale Plattform Pflege-Portal-Bremen eingerichtet. Das Portal ermöglicht eine 

Suche nach aktuellen freien Plätzen in der Pflege in Bremen und Bremerhaven.   

5.2.1 Bremen  

Einen Überblick über vorhandene Angebote für Ältere gibt der kostenlose gedruckte Wegweiser Älter 

werden in Bremen, der in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Die Broschüre wird gemeinsam 

von der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 
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Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, der Seniorenvertretung und dem Seniorenbüro e. V. in 

Bremen herausgegeben. Der Wegweiser enthält neben Beratungsstellen, professionellen und ehren-

amtlichen Angeboten und Dienstleistungen für ältere Bürger:innen das Bremer Wohnstättenverzeich-

nis, eine nach Stadtteilen geordnete Übersicht zu Angeboten des Wohnens mit Service und stationären 

Pflegeeinrichtungen.  

Daneben informiert die Rostfrei, ein zweimal jährlich erscheinendes Magazin des Kellner Verlags, in 

verschiedenen redaktionellen Artikeln zu altersspezifischen Themen und Angeboten für Senior:innen 

in Bremen. Hierzu gehören neben aktuellen Kulturveranstaltungen, Teilhabeangeboten und Anlauf-

stellen für Ältere auch Informationen über die Seniorenvertretung und deren Ansprechpartner:innen 

in den verschiedenen Stadtteilen. Das Magazin hat eine Auflage von 15.000 Exemplaren und wird über 

Anzeigen finanziert.  

Die Seniorenvertretung der Stadt Bremen gibt alle zwei Monate den Durchblick heraus. In dem Mittei-

lungsblatt wird über die aktuellen Aktivitäten des Mitbestimmungsorgans für Ältere in der Stadt infor-

miert. Ebenso ist die Seniorenvertretung auch im Internet (www.seniorenlotse-bremen.de) vertreten. 

Hier ist auch das Mitteilungsblatt archiviert.  

Seit 2014 wird jährlich die zweitägige Seniorenmesse InVita im Zusammenhang mit der Verbraucher-

messe Hanse Life und unter Schirmherrschaft der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 

ausgerichtet. Lokale Einrichtungen stellen ihre Arbeit in den Messehallen vor, Senior:innen haben die 

Möglichkeit sich über Angebote zu informieren und neue Entwicklungen kennenzulernen.  

Vor mehreren Jahren haben verschiedene Arbeitskreise auf Stadtteil- und Bezirksebene Stadtteilpläne 

mit dem Schwerpunkt Altenhilfe erstellt und herausgebracht. Vereinzelt wurden und werden diese 

wieder aktualisiert bzw. neu aufgelegt.  

5.2.2 Bremerhaven  

Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat zuletzt im Jahr 2019 den Ratgeber Älter werden in Bremer-

haven mit Informationen zu Anlauf- und Beratungsstellen sowie Kurzinformationen zu verschiedenen 

pflegerischen Angebotsformen mit Kontaktadressen herausgebracht. Über vorhandene Begegnungs-, 

Unterstützungs- und Pflegeangebote informiert auch das privat herausgegebene Magazin Bremer-

haven Plus. Das Magazin erscheint viermal jährlich und wird von der Kelling Agentur herausgegeben.  

 Beratung  

5.3.1 Bremen  

Pflegestützpunkte 

Seit dem Jahr 2009 bestehen in der Stadtgemeinde Bremen unter Trägerschaft der Kommune und der 

Pflegekassen nach § 7c Abs. 2 Nr. 1 SGB XI zwei Pflegestützpunkte in den Stadtteilen Vahr und Vege-

sack. Hier können sich betroffene Pflegebedürftige und pflegende An- und Zugehörige umfänglich und 

neutral zu Leistungsansprüchen und vorhandenen Hilfen beraten lassen. Bei Bedarf werden auch Be-

ratungen in der eigenen Häuslichkeit der Pflegebedürftigen durchgeführt. Im Jahr 2021 wurden zwei 

Außenstellen zur Erprobung einer wohnortnahen Beratung im Bremer Süden eingerichtet: im Quar-

tierszentrum am Cambrai-Dreieck in Huckelriede in der Neustadt und unter dem Dach des Bürger- und 

Sozialzentrums Huchting. Seit Januar 2023 besteht auch eine Außenstelle für den Bremer Westen in 

Gröpelingen. Diese wurde an das neu gegründete integrierte Gesundheitszentrum LIGA angegliedert.  
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Abbildung 56:  Anzahl aller Kontakte in Pflegestützpunkten in der Stadt Bremen 2015 - 2021 diffe-
renziert nach Standort 

Quelle: eigene Darstellung nach Statistik der Pflegestützpunkte 

Über den Berichtszeitraum zeigt sich zwischen den Jahren 2015 bis 2019 ein Anstieg der Kontakte in 

den Pflegestützpunkten, in den Jahren 2020 und 2021 sinkt die Anzahl der Kontaktaufnahmen (vgl. 

Abbildung 56). 

Dienstleistungszentren  

Die seit über 40 Jahren existierenden Dienstleistungszentren sind niedrigschwellige Anlauf- und Infor-

mationsstellen für ältere Menschen, chronisch Erkrankte und Menschen mit Behinderung im Stadtteil. 

Mit 17 Einrichtungen in Trägerschaft von vier Wohlfahrtsorganisationen (Paritätische Gesellschaft für 

soziale Dienste mbh, AWO Soziale Dienste gGmbH, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e. V., 

Caritasverband Bremen e. V.) gewährleisten sie eine Sozialberatung zu Themen rund ums Alter und 

vermitteln an weitere Einrichtungen. Im Jahr 2021 erhielten 7.231 Bürger:innen unentgeltlich Infor-

mationen und eine Beratung (Jahresbericht 2021: 4). Die Organisation der Dienstleistungszentren ist 

flächendeckend im gesamten Stadtgebiet arbeitsteilig unter den vier Trägern mit ihren 17 Einrichtun-

gen aufgeteilt (vgl. Tabelle 41). 

Tabelle 41:  Dienstleistungszentren in Bremen nach Einzugsbereich 

Dienstleistungs- 
zentrum 

Einzugsbereich der Dienstleistungszentren nach Ortsteilen 

Mitte  Altstadt, Steintor, Ostertor, Fesenfeld 
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Huckelriede, Neuenland, Buntentor, Gartenstadt, Südervorstadt 

Neustadt/ 
Woltmershausen 

Alte Neustadt, Neustadt, Hohentor, Woltmershausen, Rablinghausen, See-
hausen, Strom, Neustädter Hafen 

Obervieland Habenhausen, Arsten, Kattenturm, Kattenesch  

Schwachhausen Bürgerpark, Bürgerweide/Barkhof, Bahnhofsvorstadt, Schwachhausen, Gete-
viertel 
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zu Betreuungsangelegenheiten. Ebenso kann er gutachterlich einbezogen werden, wenn Kostenent-

scheidungen der Sozialhilfe erforderlich sind. Außerdem vermittelt er auch Maßnahmen zur sozialen 

Teilhabe im Rahmen der Altenhilfe nach § 71 SGB XII. 

 

Präventive Hausbesuche  

In einem ausgewählten Stadtteil Bremens wird das Modellprojekt Präventive Hausbesuche erprobt. 

Ziel des Projekts ist es, Senior:innen zu erreichen, die bestehende Angebote im Quartier bisher nicht 

nutzen und kennen. Durch eine systematische aufsuchende Beratung werden dafür ältere Menschen 

über Angebote im Sozialraum informiert. In der konkreten Umsetzung werden 80-Jährige angeschrie-

ben und ihnen nach Einwilligung in einem häuslichen Beratungsgespräch Hilfs- sowie Teilhabemöglich-

keiten vermittelt. Vorhandene Versorgungslücken sollen auf diese Weise geschlossen und ein frühzei-

tiger Eintritt von Pflegebedürftigkeit vermieden werden. Das Projekt wird ab 2023 umgesetzt und über 

das Landesprogramm Lebendige Quartiere im Schwerpunkt Ältere im Quartier gefördert (vgl. Abschnitt 

5.17). Es wird wissenschaftlich im Rahmen des Forschungsclusters Gesunde Stadt durch die Universität 

Bremen, die Hochschule Bremen und die Apollon Hochschule mit einer Promotionsstelle begleitet. 

 

Modellvorhaben Entlassung aus der Kurzzeitpflege  

Im Bremer Westen wird seit dem 1.1.2022 das dreijährige Modellvorhaben Entlassung aus der Kurz-
zeitpflege der DIAKO KURZZEITPFLEGE gGmbH zur Überleitung von der Kurzzeitpflege in die Häuslich-
keit durchgeführt. Ziel des Vorhabens ist es, erfolgreiche Bausteine eines begleitenden Unterstüt-
zungsangebots zu entwickeln, die eine möglichst selbständige Lebensführung in der eigenen Häuslich-
keit ermöglichen und eine stationäre Langzeitpflege vermeiden. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Pflegestützpunkt wird im Modellprojekt ein Case Management erprobt und durch das SOCIUM der 
Universität Bremen evaluiert. Das Angebot richtet sich insbesondere an Betroffene aus vulnerablen 
Gruppen, wie z. B. Pflegebedürftige mit Migrationserfahrung, Betroffene mit kognitiven Einschränkun-
gen oder alleinlebende pflegebedürftige Menschen ohne familiäres Netzwerk. 
 

Weitere Beratungsangebote  

Um die eigene Wohnung sicher und senior:innengerecht zu gestalten, berät kom.fort e. V. Ältere, Per-

sonen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung in Bremen zum barrierefreien Bauen und 

Wohnen. Hierfür bietet die Beratungsstelle neben Hausbesuchen auch die Möglichkeit, sich barriere-

freie Wohnlösungen in einer hauseigenen Ausstellung anzuschauen und auszuprobieren. Im Projekt 

Wohnagentur werden Rollstuhlfahrende bei der Wohnungssuche unterstützt. Die Mitarbeitenden der 

Einrichtung halten zudem auch Vorträge und bringen das Thema Barrierefreiheit durch Netzwerkarbeit 

und Veranstaltungen ins öffentliche Bewusstsein. Ebenso bietet die Stelle eine Technikberatung an, 

bei der es um Alltagserleichterungen durch technische und smarte Anwendungen geht.  

Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle mit Schwerpunkt Demenz ist die Demenz Informations- und Ko-

ordinierungsstelle e. V. (DIKS) (vgl. Abschnitt 6.1.1). An die DIKS angeschlossen ist das kostenlose tele-

fonische Beratungsangebot Help-Line für pflegende An- und Zugehörige und ältere Menschen. Ge-

schulte Ehrenamtliche unterstützen in belastenden Situationen und begleiten Ratsuchende dabei, Lö-

sungswege zu finden, die Versorgungssituation zu verbessern.  

Der Verein Ambulante Versorgungsbrücken e. V. bietet zu verschiedenen Schwerpunkten eine Gesund-

heitsberatung an. Er unterstützt Personen mit komplexem Unterstützungsbedarf. Hierfür begleitet er 

Betroffene in Kooperation mit den örtlichen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen darin individuelle 
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Versorgungslösungen zu finden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen, die über kein fa-

miliäres oder soziales Unterstützungsnetzwerk verfügen. Regelmäßig organisiert der Verein zudem 

Vorträge und Seminare rund um die Lebenssituation bei Pflegebedürftigkeit, zur Vorsorge und Patien-

tenverfügungen.  

Für ältere Bürger:innen ist auch die kostenlose Telefonseelsorge der Bremischen Evangelischen Kirche 

von Relevanz. Von 8.950 Seelsorgegesprächen im Jahr 2022 wurden 2.664 von Älteren in Anspruch 

genommen, was einem Anteil von 30 % der Anrufenden entspricht. Schwerpunktanliegen der Perso-

nen im Senior:innenalter sind die Themen Einsamkeit, Isolation und der Austauschbedarf zum eigenen 

Umgang mit den zunehmenden körperlichen Einschränkungen.  

In einigen evangelischen Gemeinden wird bei Bedarf eine Beratung für Ältere mit der Vermittlung zu 

weiterführenden Hilfen angeboten. Vereinzelt wird sie zudem durch eine aufsuchende Beratung er-

gänzt.  

Der Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Bremen e. V. berät Senior:innen telefonisch zu vorhande-

nen Unterstützungs- und Hilfeangeboten. Der Sozialverband VDK Niedersachsen Bremen e. V. (SOVD) 

bietet eine Sozialrechtsberatung in den Schwerpunkten Rente, Pflege, Gesundheit, Behinderung und 

Arbeitslosigkeit an. Er unterstützt Mitglieder bei der Durchsetzung ihrer Rechte und Ansprüche gegen-

über Behörden und Versicherungen.  

5.3.2 Bremerhaven  

Pflegestützpunkt 

Seit dem Jahr 2009 besteht in der Stadtgemeinde Bremerhaven unter Trägerschaft der Kommune und 

der Pflegekassen nach § 7c Abs. 2 Nr. 1 SGB XI ein Pflegestützpunkt als Beratungsstelle für Pflegebe-

dürftige und ihre An- und Zugehörigen. Betroffene können sich hier zu pflegerischen Leistungsansprü-

chen und vorhandenen Hilfen beraten lassen. Bei Bedarf werden auch Beratungen in der eigenen Häus-

lichkeit der Pflegebedürftigen durchgeführt.  

Abbildung 57:  Anzahl aller Kontakte im Pflegestützpunkt der Stadt Bremerhaven 2015 - 2021 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Statistik der Pflegestützpunkte 
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Über den Berichtszeitraum zeigt sich zwischen den Jahren 2015 bis 2018 eine Abnahme der Kontakte. 

Im Jahr 2019 kommt es zu einer minimalen Erhöhung. In den Jahren 2020 und 2021 sinkt die Anzahl 

der Kontaktaufnahmen weiter (Abbildung 57).  

 

Sozialmedizinischer Dienst für chronisch Erkrankte und behinderte Menschen  

In Bremerhaven ist beim Gesundheitsamt der Sozialmedizinische Dienst für chronisch Erkrankte und 

behinderte Menschen angesiedelt. In dessen Zuständigkeitsbereich fällt die Bearbeitung und Prüfung 

von Anträgen auf Hilfe zur Pflege, die Feststellung von Pflegebedürftigkeit von Personen ohne Pflege-

versicherung und die Übernahme von pflegefachlichen Gutachten. Zudem organisiert der Dienst Hilfen 

für Personen, die sich in sozialen und gesundheitlichen Notlagen befinden. Der Zugang zu diesen Per-

sonen erfolgt über Meldungen von sogenannten sozialen Notlagen der Polizei, aber auch über Bür-

ger:innen und Nachbar:innen von Betroffenen. Der Sozialmedizinische Dienst ist für alle Erwachsenen-

gruppen zuständig, ein großer Teil der aufgenommenen Fälle sind ältere Menschen. 

 

Präventive Hausbesuche 

Auch in Bremerhaven wird ein Modellprojekt zur Durchführung von Präventiven Hausbesuchen umge-

setzt, um einer Vereinsamung und Pflegebedürftigkeit von älteren Menschen präventiv entgegenzu-

wirken. Älteren Menschen wird hier zum 70. und 75. Geburtstag über ein Anschreiben ein häusliches 

Beratungsgespräch angeboten, mit dem Ziel ihren Zugang zu vorhandenen Teilhabe- und Hilfeangebo-

ten zu verbessern. Hintergrund ist, dass die Lebenserwartung von Männern und Frauen in Bremer-

haven im Bundesvergleich zu einer der niedrigsten zählt. Deshalb setzt das Konzept hier bereits früh-

zeitiger im Lebenslauf der älteren Menschen an (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, 

2022: 15). Das Projekt wird seit Januar 2023 sowohl in sozial benachteiligten Quartieren (Goe-

thestraße, Twischkamp und Grünhöfe) als auch in Surheide, einem Stadtteil mit überwiegender Einfa-

milienhausbebauung, erprobt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über das Landesprogramm Lebendige 

Quartiere im Förderschwerpunkt Ältere Menschen im Quartier (vgl. Abschnitt 5.17) und wird wissen-

schaftlich begleitet.  

 

Weitere Beratungsangebote  

Das Evangelische Beratungszentrum des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bremerhaven bietet 

Beratung in verschiedenen Lebenssituationen an. Neben Paar-, und Lebensberatung umfasst das An-

gebot auch Trauerbegleitung, sowohl einzeln als auch in Gruppen. Die Beratungsstelle wird regelmäßig 

auch von älteren Menschen aufgesucht. In den Beratungsanfragen nehmen Themen wie der Übergang 

in den Ruhestand, aber auch Einsamkeit und Depressivität im Alter eine wichtige Rolle ein. Die Dienst-

stelle für Kirchenkreissozialarbeit ergänzt die diakonische Arbeit der Kirchengemeinden und bietet 

eine allgemeine Sozialberatung und Unterstützung bei dem Zugang zu Hilfen an. Sie ist für Mitglieder 

aller Altersgruppen in verschiedenen Lebensphasen offen.  

Der Ortsverband Bremerhaven des Sozialverbandes VDK Niedersachsen Bremen e. V. (SOVD) berät Rat-

suchende sozialrechtlich in den Bereichen Rente, Pflege, Gesundheit, Behinderung und Arbeitslosig-

keit. In Kooperation mit dem Seniorentreffpunkt Ankerplatz führt er im Treffpunkt auch Beratungen 

durch.  
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 Angebote zur Unterstützung im Alltag nach SGB XI 

Angebote zur Unterstützung im Alltag sind ein ergänzender Baustein der Versorgung bei Pflegebedürf-

tigkeit und dienen zur Entlastung der häuslichen Versorgungssituation. Eine zu Hause lebende Person 

mit einem anerkannten Pflegegerad hat neben den Sach- und Geldleistungen einen Anspruch auf einen 

Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich im Rahmen der Pflegever-

sicherung. Bei den Angeboten zur Unterstützung im Alltag handelt sich um unterschiedliche Formen 

der Alltagsunterstützung, die von hauswirtschaftlicher Hilfe im unmittelbaren Wohnumfeld, über All-

tagsbegleitung der Pflegebedürftigen bis hin zu Betreuung und Beaufsichtigung einzeln oder in Grup-

pen reichen. Die Anbieter dieser Angebote lassen sich in zwei Gruppen teilen: Die landesrechtlich von 

der sozialsenatorischen Behörde anerkannten Angebote nach § 45a SGB XI und die Angebote durch 

ambulante Pflegedienste in Form von Betreuung und hauswirtschaftlicher Tätigkeit nach § 45b Abs. 1 

Nr. 3 SGB XI.  

5.4.1 Landesrechtlich anerkannte Angebote nach § 45a SGB XI 

5.4.1.1 Bremen 

Im Jahr 2021 waren in Bremen 28 Anbieter:innen im Bereich der Betreuung und 24 Anbieter:innen im 

Bereich der Haushaltsunterstützung anerkannt, davon sechs gewerbliche Anbieter:innen. 11 Anbie-

ter:innen boten Angebote in der Gruppenbetreuung an. Zu den landesrechtlich anerkannten Angebo-

ten nach § 45a SGB XI gehören in Bremen zu einem großen Teil die 17 Dienstleistungszentren verschie-

dener Wohlfahrtsträger. Die Dienstleistungszentren werden von der Kommune im Rahmen der Alten-

hilfe nach § 71 SGB XII und über Projektmittel für die Alltagsassistenz nach § 45c SGB XI gefördert.  

Insgesamt nahmen im Jahr 2021 3.685 Personen mit einem anerkannten Pflegegrad in Bremen landes-

rechtliche Angebote zur Unterstützung nach § 45a SGB XI in Anspruch. Gemessen an dem Anteil aller 

häuslich versorgten Pflegebedürftigen in der Stadtgemeinde Bremen (vgl. auch Tabelle 16) entspricht 

dies einem Anteil von 13%. 3.273 Pflegebedürftige wurden davon über die Dienstleistungszentren, 

weitere 412 Personen über andere Anbieter:innen begleitet.  

5.4.1.2 Bremerhaven  

Im Jahr 2021 waren in Bremerhaven zwei Anbieter:innen im Bereich der Betreuung und fünf Anbie-

ter:innen im Bereich der Haushaltsunterstützung anerkannt, davon fünf gewerbliche Anbieter:innen. 

Gruppenangebote wurden nicht vorgehalten. Insgesamt nahmen im Jahr 2021 34 Personen mit einem 

anerkannten Pflegegrad in Bremerhaven landesrechtliche Angebote zur Unterstützung nach § 45a SGB 

XI in Anspruch. Dies entspricht einem Anteil von lediglich 0,44% an der Gesamtzahl der häuslich ver-

sorgten Pflegebedürftigen in der Stadtgemeinde (vgl. auch Tabelle 16).  
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Abbildung 58:  Anzahl der Inanspruchnehmenden von § 45a SGB XI-Angeboten im Zeitraum 2014 bis 
2021 im Land Bremen 

Quelle: Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport  

Die Inanspruchnahmen aller nach Landesrecht anerkannten Angebote nach § 45a SGB XI ist im Zeit-

raum von 2014 bis zum Jahr 2021 kontinuierlich gestiegen. Während im Jahr 2014 lediglich 851 Pfle-

gebedürftige über diese Angebotsform begleitet wurden, hat sich die Zahl jedes Jahr kontinuierlich auf 

mittlerweile 3.719 Personen im Jahre 2021 gesteigert. Im Laufe der Jahre wurden die Leistungen auf 

weitere Gruppen ausgeweitet41. Mit dem Pflegestärkungsgesetz I sind zum 01.01.2015 die Regelungen 

der § 45a-c SGB XI auf alle Leistungsempfänger:innen im Sinne des SGB XI ausgedehnt worden. Zusätz-

lich zu dem Angebot der Betreuung und Beaufsichtigung wurden sogenannte Entlastungsangebote in 

Form von Alltags- und Pflegebegleitung sowie hauswirtschaftlicher Dienstleistung eingeführt. Mit dem 

Pflegestärkungsgesetz II zum 01.01.2017 und der damit verbundenen Einführung von fünf Pflegegra-

den, haben nunmehr auch Personen mit geringen Einschränkungen im Pflegegrad 1 einen Anspruch 

auf Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SBX I. 

5.4.2 Betreuung und hauswirtschaftliche Unterstützung nach § 45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI  

Daneben bieten die ambulanten Pflegedienste in Bremen und Bremerhaven durch Betreuungsleistun-

gen oder Hilfen bei der Haushaltsführung Leistungen nach § 45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI an. Eine Auswer-

tung von AOK-Daten des Monats Dezember 2022 zeigt, dass insgesamt 47,4 % der ambulanten Pflege-

leistungsempfänger:innen nach §§ 36 bis 38 SGB XI im Land Bremen Entlastungsleistungen nach § 45b 

SGB XI in Anspruch nahmen, hiervon 43,8 % in Bremen und 55,8 % in Bremerhaven (vgl. Tabelle 42). 

Die Inanspruchnahmen dieser Entlastungsleistungen über einen ambulanten Pflegedienst unterschei-

den sich in beiden Stadtgemeinden. In Bremen nahm fast jede:r dritte (31,1 %) ambulante Pflegeleis-

tungsempfänger:in den Entlastungsbetrag über einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch. In Bre-

merhaven ist der Anteil deutlich höher und liegt bei etwas mehr als der Hälfte (53,0 %).  

 

                                                           
41 Bis zum Jahre 2014 bezogen sich die Leistungen im Schwerpunkt auf die Betreuung und Beaufsichtigung von 
Pflegebedürftigen mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz, das heißt mit erheblichem allgemeinem Betreu-
ungsbedarf aufgrund von Demenz, psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung. 
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Tabelle 42:  Anteil Inanspruchnahme von Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI und nach § 
45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI für den Monat Dezember 2022 

Entlastungsleistungen  Bremen Bremerhaven Land Bremen 

Anteil ambulanter Pflegeleistungsempfän-
ger:innen von Entlastungsleistungen nach § 
45b SGB XI 

43,8 % 55,8 % 47,4 % 

Anteil ambulanter Pflegeleistungsempfän-
ger:innen von Entlastungsleistungen nach § 
45b SGB über einen ambulanten Pflegedienst 
nach §45b Abs. 1 Nr. 3 SGB XI  

31,1 % 53,0 % 37,6 % 

Quelle: AOK Bremen/Bremerhaven, eigene Berechnung 

 Fonds für Innovationsförderung und Strukturverbesserung 

Um die ambulante Versorgung von pflegebedürftigen Menschen, deren pflegenden Angehörigen so-

wie anderer nahestehenden Pflegepersonen zu unterstützen, gewinnt das Engagement von Bürger:in-

nen in Pflege flankierenden Angeboten und Selbsthilfegruppen an Bedeutung. Hierfür fördert der Spit-

zenverband der Gesetzlichen Pflegekassen Bund aus dem Fonds für Innovationsförderung und Struk-

turverbesserung Maßnahmen, um Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln und ehrenamtliche Ver-

sorgungskonzepte zu unterstützen.  

Ehrenamt nach § 45c SGB XI  

Kriterien für eine Förderung nach § 45c SGB XI sind demnach ein nach § 45a SGB XI anerkanntes Ange-

bot zur Unterstützung im Alltag, eine ehrenamtliche Initiative, ehrenamtliche Strukturen oder ein Mo-

dellvorhaben. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45 c SGB XI sind Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie 

sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allge-

meine Betreuung und Entlastung von pflegebedürftigen Menschen und deren pflegenden Angehörigen 

oder vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen zum Ziel gesetzt haben.  

Zum 31.12.2022 wurden folgende Angebote in der Stadtgemeinde Bremen gefördert:  

- Nach § 45a SGB XI anerkannte Alltagsassistenz der Träger der Dienstleistungszentren (Paritätische 

Gesellschaft für Soziale Dienste mbH, AWO Soziale Dienste gGmbH, Deutsches Rotes Kreuz Kreis-

verband Bremen e. V., Caritasverband Bremen e. V.) (vgl. Abschnitt 5.4.1) 

- Help-Line, ein telefonisches Beratungsangebot für pflegende An- und Zugehörige und ältere Men-

schen der Demenz Informations- und Koordinierungsstelle e. V. (vgl. Abschnitt 5.3.1) 

- Koordinationsstelle für Ehrenamtliche im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie (DeMigranz) 

der Demenz Informations- und Koordinierungsstelle e. V. (vgl. Abschnitt 6.1.1) 

- Begleitung einer türkischsprachigen Gruppe für pflegende An- und Zugehörige durch die Demenz 

Informations- und Koordinationsstelle e. V. Bremen (vgl. Abschnitt 5.6.1) 

- Seniorenbegleiter:innen des Zentrums für Migranten und Interkulturelle Studien e. V. (vgl. Ab-

schnitt 6.2.1) 

- Projekt Zeit schenken des Netzwerk Selbsthilfe Bremen-Nordniedersachsen e. V. (vgl. Abschnitt 

5.7.1) 

- Modellprojekt zur Überleitung von der Kurzzeitpflege in die Häuslichkeit, DIAKO KURZZEITPFLEGE 

gGmbH (vgl. Abschnitt 5.3.1) 

 

In Bremerhaven wurden keine entsprechenden Projekte gefördert.  
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 Fahr- und Mobilitätsdienste  

Ein weiterer Baustein, um älteren Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und bei Pflege-

bedarf den Alltag zu bewältigen, stellen Fahrdienst- und Mobilitätsangebote dar. Dabei sind die Be-

darfe von älteren Menschen und Pflegebedürftigen sehr unterschiedlich: Von einer Rollatoren-Beglei-

tung, die mobilitätseingeschränkten Menschen Sicherheit vermittelt, über einen Fahrdienst für einen 

Friseur- oder Friedhofsbesuch für Personen, die nur noch kurze Strecken vor der eigenen Haustür be-

wältigen können, bis hin zu Rollstuhl- oder Liegendtransporten über weitere Strecken.  

5.8.1 Bremen  

Einzelne Begegnungszentren bieten einen Fahrdienst zu ihren Begegnungstreffs und bestimmten Pro-

grammangeboten. Das Begegnungszentrum Plus Haferkamp organisiert durch eine größere Spende in 

Kooperation mit einem Taxiunternehmen einen Fahrdienst für seine Besucher:innen, der individuell in 

Anspruch genommen werden kann. In Obervieland stellt das Begegnungszentrum Plus wöchentlich 

einen Fahrdienst zum vergünstigten Mittagstisch für immobile Senior:innen aus dem Quartier Arsten-

Nord bereit. Das Mehrgenerationenhaus Mobile in Hemelingen ermöglicht in Kooperation mit dem 

Arbeiter-Samariter-Bund e. V. mobilitätseingeschränkten älteren Gästen die Teilnahme an Angeboten 

des Hauses oder zu Ausflügen. In Zusammenarbeit mit der dortigen Aufsuchenden Altenarbeit/Haus-

besuche werden Begleitungen zur Erledigung von Alltagsaufgaben oder ärztlichen Terminen koordi-

niert. Ein gemeinsamer Fahrdienst des Begegnungszentrums am Johanniterhaus Bremen und zweier 

Evangelischer Kirchengemeinden in Horn holt kostenlos Besucher:innen zu Veranstaltungen ab. Wäh-

rend der Pandemie wurde dieser Fahrdienst zu einem Einkaufsfahrdienst umgewandelt. Für Senior:in-

nen, die nicht mehr selbst Fahrrad fahren können, hat das Begegnungszentrum durch eine Spende des 

Lions Clubs Bremen Roland e. V. eine Rikscha mit zwei Sitzplätzen angeschafft. Hiermit werden kosten-

lose Radtouren in Horn und angrenzenden Stadtteilen organisiert. Der Verein Ambulante Versorgungs-

brücken e. V. plant ebenfalls den Aufbau eines Begleitangebots mit Fahrrad-Rikschas für Senior:innen. 

In der Neustadt und Habenhausen bietet der Mobile Einkaufswagen des Malteser Hilfsdienstes einen 

kostengünstigen Fahrdienst zum Einkauf in Kombination mit einem anschließenden geselligen Beisam-

mensein an.  

Im Stadtteil Huchting fährt an vier Tagen in der Woche der sogenannte Seniorenbus, um ältere Men-

schen zweimal täglich zu wichtigen Knotenpunkten im Stadtteil zu bringen. Das Angebot mit dem Klein-

bus wird durch verschiedene Förderer im Stadtteil finanziell und organisatorisch unterstützt. In Grö-

pelingen fährt ein Quartiersbus der Bremer Straßenbahn AG (Linie 82), durch ein Wohngebiet, um die 

dortige Bewohnerschaft zur Einkaufsstraße und Haltestellen zur Weiterfahrt mit der Straßenbahn zu 

bringen. Der Kleinbus wird regelmäßig auch von älteren Menschen aus dem Stadtteil genutzt.  

Über die Dienstleistungszentren, die aufsuchende Altenarbeit/Hausbesuche und vereinzelt in Nach-

barschaftstreffs können Personen mit Unterstützungsbedarf zu Fuß oder per öffentlichem Nahverkehr 

begleitet werden, um z. B. einzukaufen oder Termine wahrzunehmen. Die Angebote kommen jedoch 

an ihre Grenzen, wenn Personen auf einen Transport mit einem PKW angewiesen sind. Für pflegebe-

dürftige Personen bieten ebenfalls ambulante Pflegedienste Transportmöglichkeiten an.  

5.8.2 Bremerhaven 

In den kommunalen Seniorentreffpunkten gibt es Überlegungen einen kostenlosen Fahrdienst per Ta-

xiruf zu einzelnen Tagesausflügen in Kooperation mit dem Rotary Club Bremerhaven aufzubauen. In 

den Stadtteilen Mitte und Geestemünde bietet der Malteser Hilfsdienst e. V. eine kostengünstige Ein-

kaufsbegleitung mit einem Kleinbus und anschließenden geselligen Beisammensein an. Die Arbeiter-
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wohlfahrt Bremerhaven hat für ihre Bewohnerschaft des Service-Wohnens und der Pflegeeinrichtun-

gen zwei E-Rikschas angeschafft. Es ist geplant, dass Ehrenamtliche mit Bewohner:innen Fahrten 

durchführen.  

 Begegnungszentren und Nachbarschaftstreffs  

5.9.1 Bremen  

In der gesamten Stadtgemeinde Bremen gibt es vielfältige Angebote an Begegnungsmöglichkeiten für 

ältere Menschen. Insbesondere in Stadtteilen mit einem niedrigen Sozialindex lässt sich eine sehr hohe 

Dichte an Begegnungsangeboten für ältere Menschen finden. Insgesamt wurden rund 50 Einrichtun-

gen identifiziert. Die folgende Tabelle enthält, nach Stadtteilen aufgelistet, Begegnungszentren und 

Nachbarschaftstreffs in der Stadtgemeinde Bremen, die sich mit ihrem Angebot gezielt an ältere Men-

schen richten. Weitere Angebote der Begegnung und Teilhabe werden in den jeweiligen Stadtteilpro-

filen dargestellt (vgl. Kapitel 8). Die mit Sternchen* gekennzeichneten Einrichtungen werden im Rah-

men der Kommunalen Altenhilfe nach § 71 SGB XII gefördert (vgl. Tabelle 44). 
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Ebene. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungsangeboten, sowie Pro-

jekten ist sie Impulsgeberin zu verschiedenen Schwerpunkten in den Bereichen gesellschaftliche Teil-

habe Älterer, Wohnen in der zweiten Lebenshälfte, Übergang in den Ruhestand, Armut im Alter, Ab-

schiednehmen und Trauern. Ein Veranstaltungsprogramm wird halbjährlich herausgebracht. In Koope-

ration mit der Volkshochschule Bremen und der Bremer Heimstiftung veranstaltet die Fachstelle bei-

spielsweise die WohnWerkstatt 50 plus, eine Informations- und Austauschreihe zur Auseinanderset-

zung mit den eigenen Wohnvorstellungen im Alter. Ebenfalls unterstützt die Fachstelle ihre evangeli-

schen Mitgliedsgemeinden intergenerative Angebote mit dem Schwerpunkt Digitalisierung im Alter zu 

entwickeln und umzusetzen.  

5.11.2 Bremerhaven  

Die Freiwilligenagentur Bremerhaven bringt Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, und 

Einrichtungen, die freiwillige Mitstreitende suchen, zueinander. Die Einrichtung ist kommunal beim 

Amt für Arbeitsmarktpolitik angegliedert. Die Arbeit der Agentur wird nach Vorgaben und mit Unter-

stützung des Amtes von Ehrenamtlichen organisiert, die Beratungen und Vermittlungen durchführen 

und Öffentlichkeitsarbeit machen. Das Engagement im Bereich der Unterstützung von Älteren, sei es 

in Pflegeeinrichtungen oder Seniorentreffpunkten, nimmt einen hohen Stellenwert ein. Ebenso erhält 

die Einrichtung immer wieder auch Anfragen von Angehörigen und Begleitpersonen zu möglichen Un-

terstützungsangeboten. Hier vermittelt die Agentur zu vorhandenen Einrichtungen und Diensten in 

der Stadt.  

Freiwillig Tätige managen zudem die kostenlose Teilnahme an Veranstaltungen der Kulturloge. Ver-

schiedene Bremerhavener Institutionen und Veranstalter:innen haben sich zu diesem Projekt zusam-

mengeschlossen, um Menschen, denen aus finanziellen Gründen der Besuch von Kulturveranstaltun-

gen erschwert ist, kostenfreien Eintritt für Theater oder Museum, zu Konzerten oder Vorlesungen zu 

ermöglichen. Bei der Freiwilligenagentur als zentraler Anlaufstelle erhalten Interessierte weitere Infor-

mationen zur Kulturloge, können sich für die Teilnahme registrieren lassen und werden über verfüg-

bare Tickets informiert. 

Die Volkshochschule Bremerhaven bietet verschiedene Bildungsangebote in den Bereichen Mensch, 

Gesellschaft und Umwelt, Kultur, Kunst und Kreativität, aber auch Gesundheit, Ernährung, digitales 

Leben und Sprachen an. Für Senior:innen sind die verschiedenen Kurse, Seminaren und Einzelveran-

staltungen von Bedeutung, wie z. B. kognitives Training, Sprachkurse, Kunst- und Kreativprogramme, 

Bewegungsangebote und spezielle Angebote für Ältere zur digitalen Bildung. 

 Digitale Teilhabe und Bildung  

Soziale Teilhabe ist zunehmend auch abhängig von digitaler Bildung. Banküberweisungen und Fahrkar-

tenkäufe erfordern immer häufiger den Umgang mit digitalen Medien. Um dem Wunsch vieler älterer 

Menschen entgegenzukommen, sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen, wurde im Land Bre-

men in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen in beiden Stadtgemeinden seit Herbst 2020 

das Netzwerk Digitalambulanzen aufgebaut. Ziel des Netzwerkes ist es, den Umgang mit dem Internet 

und neuen Medien für ältere Nutzende durch zielgerichtete Unterstützung und Angebote zu erleich-

tern. Dafür wurden in beiden Städten Beratungs- und Lernmöglichkeiten geschaffen und weiterentwi-

ckelt, die es älteren Menschen ermöglichen, sich digital weiterzubilden. In Bremen wurde zur Umset-

zung eine Koordinationsstelle bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport eingerichtet. 

Über 30 Einrichtungen (Vereine, kirchliche Träger, Träger der Wohlfahrtsverbände, Bürgerhäuser und 

einzelne Gruppen) beteiligen sich am Netzwerk.  
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wohner:innen unterschiedlichen Alters und Multiplikator:innen über verschiedene Kommunikations-

wege und verweisen bei Bedarf an andere Angebote im Quartier. Ebenso initiieren und unterstützen 

sie gesundheitsbezogene Angebote und Projekte im Quartier, führen stadtteilbezogene Informations-

veranstaltungen durch und beteiligen sich an quartiersbezogenen Netzwerkstrukturen. In Bremen 

handelt es sich um die Stadt- und Ortsteile Blockdiek, Blumenthal, Grohn, Gröpelingen, Hemelingen, 

Huchting, Huckelriede, Kattenturm, Lüssum, Marßel, Oslebshausen, Schweizer Viertel, Tenever und 

die Vahr. In Bremerhaven sind die Kräfte in den Stadt- und Ortsteilen Lehe, Leherheide, Geestendorf 

und Grünhöfe tätig. Das Projekt wird von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für So-

zialmedizin Niedersachsen Bremen e. V. koordiniert und wird über die Senatorin für Gesundheit, Frauen 

und Verbraucherschutz Bremen gefördert.  

 Politische Partizipation  

Die Landesseniorenvertretung Bremen ist der übergeordnete Zusammenschluss der kommunalen Se-

niorenvertretungen Bremen und Bremerhaven sowie die Interessenvertretung älterer Menschen auf 

Landes- und Bundesebene und im internationalen Rahmen. Sie besteht aus drei Mitgliedern des Vor-

standes der Seniorenvertretung der Stadtgemeinde Bremen und zwei Mitgliedern des Vorstandes des 

Seniorenbeirats in Bremerhaven.  

5.15.1 Bremen  

Die Seniorenvertretung Bremen vertritt seit über 40 Jahren die Belange der älteren Bevölkerung im 

Alter von 60 Jahren und älter. Das Gremium ist für die Einwohner:innen Bremens ansprechbar und 

vertritt die Belange von älteren Menschen gegenüber dem Parlament, den Verwaltungen, Parteien, 

Verbänden, Vereinen und der Wirtschaft. Die Seniorenvertretung wirkt bei der Planung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen mit seniorenpolitischer Bedeutung mit. Dafür arbeitet sie mit parlamentari-

schen Gremien, Verwaltungen, weiteren Verbänden, Vereinen und Organisationen sowie mit der Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Landesseniorenvertretungen (BAG LSV) in Berlin zusammen. Die Vertre-

tung ist ehrenamtlich tätig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Sie setzt sich aus 

Delegiertieren zusammen, die von den Beiräten bestimmt werden.  

Durch die Delegiertenversammlung werden in jeder Legislaturperiode Arbeitskreise festgelegt, in de-

nen zu schwerpunktbezogenen Angelegenheiten beraten wird. Von 2019 bis 2023 gibt es die Arbeits-

kreise a) Bauen, Wohnen, Verkehr, Umwelt, b) Seniorenpolitik, Soziales, Beiräte und c) Gesundheit, 

Pflege. Daneben werden zu verschiedenen Schwerpunkten immer wieder Arbeitsgruppen gebildet, 

wie z. B. zur Begleitung des Zukunftskonzepts der Senatskanzlei, zum Siebten Altenbericht oder zur 

Digitalisierung.  

5.15.2 Bremerhaven  

In Bremerhaven gibt es seit über 60 Jahren einen Seniorenbeirat. Dieser ist ehrenamtlich tätig und 

parteipolitisch neutral. Er vertritt die Interessen der älteren Bevölkerung gegenüber dem Magistrat 

und der Verwaltung und ist ansprechbar für die Einwohner:innen Bremerhavens. Ihm gehören Dele-

gierte aus den kommunalen Seniorentreffpunkten, den Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, poli-

tischen Parteien, Kirchen, dem Kreissportbund Bremerhaven und gemeinnützigen Organisationen an. 

Je nach Bedarf arbeiten die Mitglieder zu verschiedenen Schwerpunkten in Arbeitsgruppen, wie z. B. 

Wohnen, Bau und Verkehr, Soziales, Sport und Heime und städtische Seniorentreffpunkte. Für ihre 

Tätigkeit stehen ihnen Räumlichkeiten im kommunalen Seniorentreffpunkt des Ernst-Barlach-Hauses 

zur Verfügung.  
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 Soziale Stadt- und Quartiersentwicklung  

5.17.1 Bremen 

Im Sozialressort wurde im Jahr 2021 der Schwerpunkt Kommunale offene Altenhilfe vom Referat 32 für 

Ältere in das Referat 34 Soziale Stadtentwicklung eingegliedert. Unter dem Dach des Referats wird 

seither die Sozialplanung für ältere Menschen in Bremen weiterentwickelt. Hier sind auch verschie-

dene soziale Stadtentwicklungsprogramme angesiedelt, die Impulse zum Aufbau von Strukturen der 

Altenhilfe und vorpflegerischer Unterstützungsangebote in verschiedenen Quartieren fördern.  

Das seit 1998 bestehende städtische Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) zielt darauf ab, das 

Leben in sozial benachteiligten Stadtteilen zu verbessern und den Zusammenhalt der Bewohnerschaft 

zu stärken. Dafür werden sowohl investive als auch konsumtive Infrastrukturmaßnahmen und soziale 

Angebote der Quartiersentwicklung gefördert. Vorrangig erfolgt die Förderung innerhalb der WiN-För-

dergebiete mit sozialen Problemlagen. Diese werden auf Basis des Monitorings Soziale Stadt Bremen 

festgelegt. Für die Förderperiode 2020-2025 handelt es sich um die Stadt- und Ortsteile Blumenthal, 

Grohn, Gröpelingen, Hemelingen, Huchting, Huckelriede, Kattenturm, Lüssum, Marßel, Oslebshausen, 

Schweizer Viertel, Tenever, Neue Vahr. Der Schwerpunkt der meisten Vorhaben zur Stabilisierung und 

Aufwertung von Quartieren mit WiN-Mitteln liegt auf den Zielgruppen von Familien, Kindern, Jugend-

lichen und Zugewanderten. Die Förderungen werden in den Stadtteilen aber auch für Angebote und 

Projekte umgesetzt, um die Teilhabechancen von älteren Bewohner:innen zu erhöhen und Altersar-

mutsrisiken entgegenzuwirken . Die für die Zielgruppe älterer Menschen eingesetzten Mittel reichen 

dabei von Begegnungs-, Kultur-, Bewegungs- und Informationsveranstaltungen für Senior:innen, über 

Fahrdienste bis hin zum Aufbau von Treffs für die Bewohnerschaft in den Quartieren. 

Seit dem Jahr 2020 ergänzt das Landesprogramm Lebendige Quartiere (LLQ) andere Programme der 

sozialen Stadtentwicklung42. Mit dem Programm werden unterschiedliche Ziele in Quartieren mit gro-

ßen sozialen Herausforderungen verfolgt: Bisherige langjährige Förderungen aus den WiN-Mitteln 

werden in eine Sockelfinanzierung von sogenannten Quartierszentren bzw. Quartieren im Verbund 

überführt, um so neue Projekte in den WiN-Quartieren zu ermöglichen. Des Weiteren rücken Kleinst- 

und Sondergebiete sowie sogenannte Quartiere im Werden in den Blick dieses Landesprogramms, für 

die bisher keine WiN-Förderung offenstand. Ebenso eröffnet das Programm über einen Innovations-

topf neue Förderstränge und Schwerpunkte zu setzen. 

Für die Jahre 2022 und 2023 ist in dem Landesprogramm der Förderschwerpunkt Ältere Menschen im 

Quartier aufgenommen worden. Im Vordergrund dieses Förderschwerpunktes soll die Teilhabe Älte-

rer, insbesondere von Altersarmut betroffener Menschen, im Quartier reaktiviert werden. Viele ältere 

Menschen sind für ihre Grundversorgung auf kostengünstige und öffentliche Angebote in ihrem Nah-

raum angewiesen. Durch die COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Schließung verschiede-

ner Angebote für Ältere haben viele ältere Menschen den Außenkontakt verloren und sich verstärkt 

ins Private zurückgezogen. Das Programm unterstützt dabei, pandemiebedingte Herausforderungen in 

den Quartieren abzupuffern. Drei Schwerpunktmaßnahmen wurden für die Jahre 2022 bis 2023 auf-

gelegt: Vergünstigte Mittagstische (vgl. Abschnitt 5.10), Fahrdienste (vgl. Abschnitt 5.8) sowie Stärkung 

des Ehrenamts in der Altenhilfe. Darüber hinaus wurden im Landesprogramm Lebendige Quartiere zu-

sätzliche Mittel für den Förderschwerpunkt Präventive Hausbesuche zur Verfügung gestellt (vgl. Ab-

schnitt 5.3.1 und 5.3.2).  

                                                           
42 Hierzu gehören neben WiN die Programme Lebendige Zentren und Lokales Kapital für soziale Zwecke (LOS). 
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5.17.2 Bremerhaven  

In Bremerhaven werden über unterschiedliche Städtebauförderungsprogramme verschiedene Stadt-

teile und Quartiere gefördert. Das Programm Sozialer Zusammenhalt wird voraussichtlich ab 2023 in 

den Stadtteilen Lehe und Mitte-Nord eingesetzt. Im Programm Lebendige Zentren wird das Gebiet Bre-

merhaven-Wulsdorf unterstützt. Über das Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung werden 

Geestemünde und Lehe gefördert. In diesen Programmen liegt der Fokus häufig auf Familien, Kindern 

und Zugewanderten. Vorhaben, von denen aber auch Senior:innen und Pflegebedürftige profitieren, 

stellen neue Wohn-Pflege-Formen, generationsübergreifende gemeinschaftliche Wohnprojekte und 

die Förderung lebendiger Nachbarschaften unter Einbezug von Älteren dar. Beispiele in Bremerhaven 

sind hierfür die Integration der Demenz-Wohngruppen Anderland der Arbeiterwohlfahrt Bremerhaven 

in Wulsdorf-Nord oder das im Klushof umgesetzte Wohnprojekt des Vereins gemeinsam wohnen + 

leben e. V. in Kooperation mit der STÄWOG.  

Um dem demografischen Wandel aktiv zu begegnen, werden im Modellprojekt Zukunftswerkstatt 

Kommunen Potenziale zur Weiterentwicklung von Quartieren in Bremerhaven herausgearbeitet. In 

ausgewählten Quartieren wird mittels kleinräumiger sogenannter Demografielabore ein detaillierter 

Blick auf die demografische Entwicklung geworfen, um hieraus zukünftige Planungen an der Schnitt-

stelle zwischen Demografie, Alterung, Integration und soziale Teilhabe zu bündeln und zu vertiefen. 

Dafür wurden die Quartiere Geestendorf und Grünhöfe mit einer sozial benachteiligten Bewohner:in-

nenstruktur und einem hohen Anteil älterer Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Surheide 

als ein Einfamilienhausgebiet am Stadtrand ausgewählt. Das Projekt wird von 2021 bis 2024 durch das 

Bundesministerium für Familie, Senior:innen, Frauen und Jugend gefördert. Die Kommunen werden 

extern in einem fünfphasigen Prozess begleitet.  

Zudem existiert auch in Bremerhaven das städtische Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) mit 

dem Ziel, das Leben in sozial benachteiligten Stadtteilen zu fördern und zu verbessern. Dafür werden 

Infrastrukturmaßnahmen und soziale Angebote der Quartiersentwicklung gefördert, die den sozialen 

Zusammenhalt der Bewohnerschaft stärken. Einige beantragte Projekte der letzten Jahre hatten einen 

Bezug zur Zielgruppe älterer Menschen. Die Anschaffung von Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten 

in verschiedenen Quartieren und barrierefreie Zugänge wurden (mit)finanziert, wie z. B. die Instand-

setzung und Umgestaltung der Außenanlage der Wohngemeinschaft Anderland, die Umsetzung des 

Seniorengartens des Malteser Hilfsdienstes e. V. in Lehe. Ebenso wurden im Bereich Kultur und Veran-

staltungen Projekte entwickelt, die von Senior:innen mit initiiert oder für sie umgesetzt wurden. Bei-

spiele sind hierfür die finanzielle Unterstützung einer Ausstellung zur Geschichte des Stadtteils Lehe 

durch die Geschichtswerkstatt Lehe oder eines Backfestes am Wulsdorfer Buernhus, das von der Wuls-

dorfer Bürgergemeinschaft 65 e. V. organisiert wurde.  

Ebenfalls wird in Bremerhaven das Landesprogramm Lebendige Quartiere seit dem Jahr 2021 umge-

setzt. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die vier Maßnahmen interdisziplinäre und inklusive Quar-

tierszentren zu fördern, auffällige Altbauquartiere zu stärken, Impulsprojekte umzusetzen und wich-

tige Bedarfsträgerschaften und Stadtteilaktivitäten durch einen Innovationstopf abzusichern. Als wei-

tere Säule werden zusätzliche Mittel für die Förderschiene Präventive Hausbesuche zur Verfügung ge-

stellt.  
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6 Angebote für besondere Personengruppen 

 Menschen mit demenziellen Erkrankungen 

Demenzielle Erkrankungen sind oft mit Einschränkungen im Alltag verbunden und führen häufig dazu, 

dass Menschen pflegebedürftig werden. Die konkrete Anzahl von Menschen mit Demenz zu erfassen, 

ist nur schwer realisierbar. Die Diagnosestellung ist sehr komplex. Ebenso lassen noch nicht diagnosti-

zierte oder unzureichend dokumentierte Fälle auf eine hohe Dunkelziffer schließen. Um Aussagen zur 

Anzahl der betroffenen Personen im Land Bremen zu treffen, kann auf Prävalenzraten zurückgegriffen 

werden, die auch international verwendet werden. Von der Alzheimer Europe (Alzheimer Europe 

2019) sind hierzu auf Grundlage einer umfassenden internationalen Literaturrecherche Schätzungen 

entwickelt worden. Diese werden auch von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. (2022) genutzt. 

Zur Berechnung der geschätzten Zahl an Personen mit einer Demenzerkrankung in den beiden Stadt-

gemeinden im Land Bremen (vgl. Tabelle 48) werden die absolute Anzahl an Personen in der jeweiligen 

Altersgruppe mit der spezifischen Prävalenzrate dieser Altersgruppe multipliziert.  

Prozentual steigt der Anteil an Personen mit einer Demenzerkrankung im Altersverlauf deutlich an. 

Während die Prävalenz in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen noch bei 1,85 % liegt, verdoppelt 

sie sich nahezu bis zur jeweiligen nächsten Altersgruppe bis einschließlich der 85- bis 89-Jährigen. Von 

den über 90-Jährigen ist mehr als ein Drittel betroffen.  

Tabelle 48:  Geschätzte Zahl von Menschen mit einer Demenzerkrankung im Land Bremen (abso-
lut) zum 31.12.2021 

Datenbasis: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (2022) auf Grundlage der Prävalenzraten aus dem WHO Global Status 
Report 2021, Quelle: Statistisches Landesamt (o. J. -i), eigene Berechnungen 

Den vorliegenden Schätzungen nach lebten in der Altersgruppe der über 65-Jährigen im Jahr 2021 

14.419 Personen mit einer Demenzerkrankung im Land Bremen. In der Stadt Bremen handelt es sich 

um nahezu 12.037 Personen mit einer Demenzerkrankung, in der Stadt Bremerhaven kann die Anzahl 

auf rund 2.382 Personen geschätzt werden. In der Gruppe der 80- bis 84-Jährigen ist die geschätzte 

Anzahl der Menschen mit einer Demenzerkrankung am größten. Sie beträgt in Bremen 3.264 Personen 

und in Bremerhaven 647 Personen.  

6.1.1 Bremen 

Zentrale Beratungsstelle für an Demenz erkrankte Menschen und deren An- und Zugehörige in Bremen 

ist die Demenz Informations- und Koordinationsstelle e. V. (DIKS). Die seit dem Jahr 2003 bestehende 

Einrichtung bietet eine kostenlose Beratung zu verschiedenen Schwerpunkten im Bereich Demenz an. 

Diese reichen über Informationen zur Diagnostik und Behandlung, Hilfs- und Unterstützungsangebote 

bis hin zu psychosozialer Beratung in belastenden Situationen für Menschen mit einer Demenzerkran-

kung in Bremen und ihre An- und Zugehörigen.  

Ein relevantes Themenfeld bei der Beratung von pflegenden An- und Zugehörigen betrifft die zuneh-

mend belastenden Veränderungen in der häuslichen Pflege und Betreuung, insbesondere durch den 

Altersgruppen 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Gesamt  

Prävalenzraten 
in % 

0,21 0,93 1,85 3,79 7,67 14,35 22,96 36,32 - 

Bremen 312 333 549 1.017 1.690 3.264 2.691 2.181 12.037 

Bremerhaven 61 74 126 219 349 647 529 378 2.382 

Land Bremen 373 407 674 1.236 2.038 3.911 3.219 2.559 14.419 
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Wegfall oder die Einschränkungen von wichtigen medizinischen, pflegerischen und anderen Unterstüt-

zungsangeboten. Die Veränderungen waren bereits vor der Pandemie spürbar, zum Beispiel durch feh-

lende Plätze für Kurzzeit- oder Verhinderungspflege oder lange Wartelisten bei Pflegediensten, die 

keine neuen Kund:innen aufnehmen können. Die Situation führt zu einem hohen Leidensdruck bei den 

pflegenden An- und Zugehörigen. 

Das Beratungsspektrum ist zudem durch spezielle Anfragen komplexer geworden. Hierzu gehören Be-

ratungen mit den Schwerpunkten Menschen mit fronto-temporaler Demenz, alleinlebende Menschen 

mit Demenz, junge Menschen mit Demenz, Menschen mit Zuwanderungserfahrung und Demenz. 

Abbildung 59:  Anzahl der jährlichen Beratungen DIKS im Zeitraum 2018 bis 2022 

Quelle: Demenz Informations- und Koordinierungsstelle e. V.  

Im Zeitraum von 2018 bis 2022 kam es zu einer kontinuierlichen Steigerung an Beratungsfällen. Im Jahr 

2022 nahm die Zahl ab.   

Die DIKS initiiert und begleitet zudem den Aufbau von Selbsthilfegruppen, unter anderem auch für 

Menschen mit beginnender Demenzerkrankung. Sie informiert außerdem öffentlichkeitswirksam über 

die Erkrankung und fördert die Vernetzung der Akteure im Bereich Demenz. Die Einrichtung leitet das 

Fachgremium Bremer Forum Demenz, das sich mehrmals im Jahr trifft.  

Zudem setzt sich die DIKS mit verschiedenen Projekten für eine demenzfreundliche Gesellschaft ein. 

So unterhält sie die Koordinierungsstelle für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Nationalen Demenz-

strategie. Im Rahmen des Projekts werden Potenziale eruiert, Ehrenamtliche mit und ohne Zuwande-

rungserfahrung in der Begleitung von Menschen mit einer Demenzerkrankung einzusetzen. Hierfür 

wird erhoben, in welchen Tätigkeitsfeldern sich diese Ehrenamtlichen für Menschen mit einer De-

menzerkrankung engagieren. Daneben wird erfasst, welche verschiedenen Sprachen erforderlich sind, 

um die Betroffenen diversitätssensibel zu begleiten. Zudem werden Ehrenamtliche demenzsensibel 

geschult. Zusätzlich beteiligt sich die DIKS an dem Projekt DeMigranz der Demenz Support Stuttgart 

und beim Bremer Netzwerk Demenz und Migration.  

Über das Förderprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz des Bundesfamilienministeri-

ums werden in der Stadtgemeinde Bremen zwei Vorhaben43 gefördert: Im ersten Vorhaben erweitert 

das Zentrum für Migration und Interkulturelle Studien e. V. (ZiS) in Kooperation mit verschiedenen Ein-

                                                           
43 Stand Dezember 2022 
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hinderung regelmäßig am Tanzcafé teil, das sich an alle älteren Menschen im Stadtteil richtet. Im Be-

gegnungszentrum Buntentor der Johanniter besteht eine inklusive Bewegungsgruppe, die sich aus Per-

sonen mit einer demenziellen Erkrankung und Senior:innen mit einer Behinderung zusammensetzt. 

Andere Angebote des Senior:innenmoduls sind räumlich in Begegnungszentren und Bürgerhäusern 

weiterer Stadtteile eingebunden.  

6.3.2 Bremerhaven  

In Bremerhaven gibt es bisher nur vereinzelt vergleichbare Angebote. Der Bedarf wird gleichzeitig als 

sehr groß eingeschätzt. Die Elbe-Weser-Welten organisieren über ihr begleitendes Bildungsprogramm 

in den Werkstätten Senior:innenangebote, zum Beispiel Gesprächskreise und ein Bewegungspro-

gramm. Angebote zur Tagesgestaltung werden in den Wohnbereichen ansonsten punktuell über den 

Präsenzdienst abgedeckt. Ab 2023 sollen vier verschiedene neue Angebote erprobt werden. Hierzu 

gehören ein senior:innengerechtes Bewegungsprogramm und ein abwechselndes Angebot zur Ge-

sundheitsförderung mit kognitivem Training, Informationsaustausch zur Ernährung, begleiteten Spa-

ziergängen und Entspannungstraining. Zudem werden eine Frauen- und eine Männeraustauschgruppe 

aufgebaut, die sich wöchentlich treffen.  

Des Weiteren bieten die Albert-Schweitzer-Wohnen und Leben gGmbH in ihren Wohnbereichen ver-

schiedene Angebote an, wie z. B. einen regelmäßig stattfinden Brunch. Ein Großteil der älteren Men-

schen mit einer Behinderung, die schon zuvor in Werkstätten tätig waren, gehen auch weiterhin in 

diese und nutzen die dortigen Tagesgestaltungsangebote.  

Die Lebenshilfe Ortsvereinigung Bremerhaven e. V. und die Albert-Schweitzer-Wohnen und Leben 

gGmbH überlegen, in Kooperation weitere Angebote aufzubauen, wie z. B. eine Tagesstätte bzw. Ta-

gespflege für ältere Menschen mit einer Behinderung. Daneben hat die Albert-Schweitzer-Wohnen und 

Leben gGmbH im Jahr 2020 einen inklusiven Pflegedienst gegründet, der sich auf die pflegerische Ver-

sorgung von älteren Menschen mit einer Behinderung spezialisiert hat.  

 Von Altersarmut Betroffene  

Neben körperlichen Einschränkungen und begrenzten Mobilitätsmöglichkeiten, können auch finanzi-

elle Probleme, wie beispielsweise Altersarmut, bei älteren Menschen Benachteiligungen verschärfen. 

Sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven sind die vorhandenen Angebote der offenen Altenhilfe 

darauf ausgerichtet, ältere Menschen, die von Altersarmut gefährdet oder bereits betroffen sind, in 

soziale Teilhabestrukturen einzubinden.  

Viele Begegnungszentren und Nachbarschaftstreffs sind als offene Treffpunkte konzipiert, die ohne 

Konsumzwang zum Verweilen und sozialen Austausch einladen. Die verschiedenen Begegnungs-, Frei-

zeit- und Bewegungsangebote in den Begegnungszentren und Nachbarschaftstreffs können zum über-

wiegenden Teil kostengünstig und teilweise auch kostenlos genutzt werden. Die vergünstigten Mit-

tagstische in Bremen richten sich insbesondere an ältere Menschen, die nur über sehr geringe finanzi-

elle Mittel verfügen.  

In beiden Städten suchen ältere Menschen regelmäßig auch Angebote und Einrichtungen für Bedürf-

tige der verschiedenen Träger auf. Die Bremer Tafel e. V. bietet in den drei Stadtteilen Obervieland, 

Huchting und in der Vahr regelmäßig eine Lebensmittelausgabe für ältere Menschen an (Seniorenta-

fel). Bei Bedarf liefern ehrenamtliche Helfer:innen mobilitätseingeschränkten Personen Lebensmittel 

nach Hause. Ebenso nutzen Ältere in Bremerhaven das Angebot der Tafel an seinen vier Ausgabestellen 

in der Stadt. Träger ist die Bremerhavener Volkshilfe e. V., ein Zusammenschluss verschiedener Wohl-
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fahrtsorganisationen. Auch hier besteht für mobilitätseingeschränkte Personen ein Lieferdienst. Ver-

einzelt unterstützen auch die ambulanten Pflegedienste dabei, Lebensmittel an ihre Kund:innen aus-

zuliefern.  

Zu Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung berät in Bremen der Fachdienst Soziales in den 

vier Sozialzentren des Amtes für Soziale Dienste. In Bremerhaven ist die Stelle beim Sozialamt im Stadt-

haus angebunden. In mehreren Stadtteilen Bremens wird in Nachbarschafts- und Quartierstreffs eh-

renamtlich eine Sozial- und Schuldnerberatungssprechstunde angeboten, die auch von älteren Men-

schen in Anspruch genommen wird. Zudem übernehmen die Mitarbeitenden der Treffpunkte eine 

wichtige Lotsenfunktion bei der Weitervermittlung an zuständige Ämter und Behörden.  

In Bremerhaven haben die Caritas und der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bremerhaven ein Un-

terstützungsangebot bei der Beantragung von Behördenangelegenheiten aufgebaut. Ehrenamtlich ge-

schulte Formularlotsen helfen beim Zusammenstellen von Unterlagen und beim Ausfüllen von Anträ-

gen, z. B. für das Bürgergeld, die Grundsicherung oder das Wohngeld. Das Angebot richtet sich insbe-

sondere an Zugewanderte. Bei drohender bzw. bereits vorhandener Überschuldung gibt es zudem in 

beiden Städten verschiedene Anlauf- und Beratungsstellen, um sich Unterstützung zu holen.  

 Ältere Männer 

Insbesondere Männer sind im Alter von sozialer Isolation und Einsamkeit betroffen. Der Großteil der 

Begegnungszentren und -treffs wird in beiden Stadtgemeinden von älteren Frauen besucht. Auch 

wenn die inhaltliche Ausrichtung der Programme auf verschiedene Gruppen ausgerichtet ist, fühlen 

sich meist Frauen angesprochen. Die Leitungen der Seniorenzentren sind meist selbst weiblich, nur 

vereinzelt werden Begegnungszentren von männlichen Leitungen koordiniert. In einigen Begegnungs-

treffs gibt es Angebote, die insbesondere ältere Männer einbeziehen, wie z. B. Männerfrühstücksrun-

den oder verschiedene Sportgruppen. Im Begegnungszentrum Huchting wird die Übertragung von 

Bundesliga-Fußballspielen von Senior:innen gut angenommen. Im Bürgerhaus Obervieland setzt sich 

die überwiegend aus Männern bestehende Gruppe Stadtteilkümmerer für die Instandhaltung von öf-

fentlichen Sitzbänken und Geräten auf Spielplätzen ein. Ältere Männer engagieren sich auch in den 

verschiedenen Initiativen und Gruppen, die im Rahmen des Netzwerks Digitalambulanzen aufgebaut 

wurden oder in Repair-Cafés.  

Im Projekt MARS werden sogenannte Männerschuppen in Bremen entwickelt, erprobt und evaluiert. 

Es handelt sich um gesundheitsförderliche und präventive Begegnungsangebote für Männer ab 50 Jah-

ren. In offenen Treffs gehen Männer gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel Reparatur- und Holz-

arbeiten nach. Die Treffen werden um gesundheitsfördernde Aktivitäten und Austauschmöglichkeiten 

ergänzt. Das Projekt wird von 2022-2025 durch die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie 

für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen e. V. in Kooperation mit dem Institut für Public Health und 

Pflegeforschung an der Universität Bremen durchgeführt.  

 Ältere LSBTIQ* 

Menschen, die aus dem heteronormativen Raster fallen, erleben in ihrem Alltag immer wieder Diskri-

minierungserfahrungen, unter anderem auch im Gesundheitswesen. Die Sorge, im Alter und bei Pfle-

gebedürftigkeit wieder unsichtbar mit der eigenen sexuellen und/oder geschlechtlichen Identität zu 

sein, beschäftigt viele queere Menschen. LSBTIQ*-Senior:innen sind häufiger kinderlos als Heterose-

xuelle im Alter und greifen tendenziell bei vorhandenem Unterstützungsbedarf auf partnerschaftliche 

und freundschaftliche Netzwerke zurück. Um die Bedürfnisse älterer und alter LSBTIQ*-Senior:innen 

zu berücksichtigen, gilt es in der Arbeit mit älteren Menschen und der Pflege, für einen würdevollen 

und diskriminierungsfreien Umgang zu sensibilisieren.  
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Die Zahl von LSBTIQ*-Senior:innen in Deutschland ist schwer zu schätzen, da empirische Studien un-

terschiedliche Fragen und Methoden zur Erfassung nutzen und z. B. auch Stadt-Land-Unterschiede be-

rücksichtigt werden müssen. In einer europäischen ländervergleichenden Erhebung aus dem Jahr 2016 

(DALIA Research 2016) identifizierten sich 7,4 % als lesbisch, schwul, bisexuell oder trans*. Bezieht man 

diesen Anteil auf die Gruppe der über 65-Jährigen in den beiden Stadtgemeinden im Land Bremen, 

lebten im Jahre 2021 in Bremen schätzungsweise 8.817 Personen und in Bremerhaven 1.909 Personen, 

die sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder anders, jedoch nicht-heterosexuell, bezeichnen.  

In Bremen ist das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e. V. Beratungs- und Anlaufstelle zu vielfältigen 

Aspekten und Lebenslagen von LSBTIQ*. Die Einrichtung informiert, vermittelt und begleitet Men-

schen. Zudem bieten sie Aufklärungsveranstaltungen und Schulungen zur Sensibilisierung für die Be-

lange von LSBTIQ* sowie zur Kompetenzerweiterung im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher 

Vielfalt an, bei Bedarf auch für Einrichtungen der Altenhilfe und Pflege.  

Im Rahmen des Landesaktionsplans gegen Homo-, Trans- und Interphobie (Senatorin für Soziales, Ju-

gend, Frauen, Integration und Sport 2018) wurde der Schwerpunkt Alter und Pflege als ein wichtiges 

Handlungsfeld aufgenommen. Hierauf aufbauend hat das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e. V. 

Fortbildungen speziell für Alten- und Pflegeeinrichtungen entwickelt und durchgeführt. Ebenso wurde 

in Kooperation mit der sozialsenatorischen Behörde die Broschüre Queere Perspektiven in der Pflege 

und im Alter entwickelt. Die Broschüre bietet Einblicke in LSBTIQ*-Lebenswelten, die für die Lebenssi-

tuation von LSBTIQ*-Gruppen im Alter sensibilisiert.  

Das Bremer Lebenstelefon hat einen Besuchsdienst für ältere Lesben initiiert. Der Aufbau wurde im 

Rahmen der Kommunalen Altenhilfe nach § 71 SGB XII gefördert. Im Rahmen der Selbsthilfe-Initiative 

fand auch ein Austausch mit Einrichtungen der aufsuchenden Altenarbeit und stationären Pflegeein-

richtungen statt. Obwohl der Bedarf an einer solchen Begleitung gegeben sei, konnte das Angebot 

aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht etabliert werden. In der Villa Wilkens in Hemelingen 

organisiert der Paritätische Pflegedienst wöchentliche Treffen für queere Personen ab 50 Jahren und 

älter.  

In Bremerhaven wurde im kommunalen Seniorentreffpunkt in Grünhöfe eine Wanderausstellung zur 

Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit organisiert.  
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7 Handlungsfelder im Bereich Pflegeunterstützung und offene Alten-

hilfe 

Auf Basis der lokalen Strukturerhebung, den sozialstrukturellen Daten, den Perspektiven aus den Leit-

fadeninterviews und Fokusgruppen in beiden Städten zeigen sich verschiedene Handlungsfelder. Bei 

der Interpretation der Daten muss berücksichtigt werden, dass als Indikatoren zur Altersarmut die 

Grundsicherung im Alter und ambulante Hilfe zur Pflege lediglich auf Stadtteilebene für den Bericht 

vorliegen. Zudem muss bei der Interpretation von Bedarfen an Begegnungsangeboten bedacht wer-

den, dass Informationen zum Einzugsgebiet der Treffpunkte nicht mit erhoben wurden und von ver-

schiedenen Faktoren abhängen, wie z. B. der öffentlichen Nahverkehrsanbindung. Hierdurch sind Aus-

sagen zu fehlenden Begegnungsangeboten zum Teil nur begrenzt möglich. 

 Begegnung/Teilhabe im Sozialraum  

Insgesamt existiert in der Stadtgemeinde Bremen eine umfassende Infrastruktur an Orten der Begeg-

nung und Teilhabe für ältere Menschen. In nahezu jedem Stadtteil fördert die Kommune im Rahmen 

der Kommunalen Altenhilfe nach § 71 SGB XII ein Begegnungszentrum oder einen Begegnungstreff. 

Diese vorhandene Angebotsstruktur an wichtigen Anker- und Knotenpunkten in den Quartieren gilt es, 

weiterhin zu stabilisieren.  

Der Anteil an älteren Menschen in der Stadtgemeinde Bremen ist in den letzten Jahrzehnten kontinu-

ierlich gestiegen. Zukünftig wird dieser Anteil weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Viele Ange-

botsstrukturen der Offenen Altenhilfe und der Pflegeunterstützung werden durch freiwilliges Engage-

ment mitgetragen. Die unterschiedlichen Träger und Organisationen beklagen aber auch eine Ab-

nahme ehrenamtlichen Engagements. Nicht selten fehlt es an Nachwuchs, der die Angebote fortführt. 

Dies schmälert für die Teilhabeangebote nicht nur die Breite des Programms, sondern auch ihre quan-

titative Verbreitung. Flankiert wird diese Entwicklung von Tendenzen älterer Menschen sich ins Private 

zurückzuziehen, die durch die COVID-19-Pandemie zudem verstärkt wurden. Während der verschie-

denen Lockdowns wurden Angebote eingestellt und nicht wieder aufgenommen. Um diesen Trends 

entgegenzuwirken, sollten Maßnahmen ergriffen werden.  

Eine sehr hohe Dichte an Teilhabeangeboten für Senior:innen findet sich in den Stadtteilen Huchting 

und in der Vahr. Hier besteht in nahezu jedem Ortsteil ein Zentrum bzw. Nachbarschaftstreff für Se-

nior:innen und es existiert eine hohe Dichte an Mittagstischangeboten. In beiden Stadtteilen leben 

viele ältere Menschen, die von Armut betroffen sind. Auch in weiteren Stadtteilen, in denen vermehrt 

ältere Menschen in prekären Lebenslagen wohnen, gibt es verschiedene Anlaufpunkte der sozialen 

Teilhabe für ältere Menschen. Gleichzeitig besteht der Bedarf vergünstigte Mittagstischangebote wei-

ter auszubauen.  

Nachbarschaftstreffs und Quartierszentren ergänzen die kommunal geförderten Begegnungszentren 

in den sozial benachteiligten Stadtteilen und Quartieren. Hier bestehen in einigen Quartieren für ältere 

Menschen neben vereinzelten oder einem offenen Treff noch keine Angebote. Sie könnten älteren 

Menschen noch größere Teilhabechancen bieten und dabei unterstützen, bestehende Altersarmutsri-

siken zu mildern. Bedarfe finden sich hierfür auch in den geförderten Kleinst- und Sondergebieten, in 

denen häufig auch ältere Menschen in prekären Lebenslagen wohnen.  

Des Weiteren ergänzen in einigen Stadt- und Ortsteilen verortete Nachbarschaftsinitiativen, Bürger-

vereine und selbstorganisierte Senior:innengruppen die vorhandenen kommunal geförderten Ange-

bote der Begegnung und Teilhabe für ältere Menschen, ohne dies explizit als Senior:innenarbeit zu 

deklarieren. Senior:innen organisieren hier für andere Senior:innen Begegnungs- und Kulturangebote 
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Viele ältere Menschen sind zudem überfordert, Hilfen für sich zu organisieren. Personen mit Unter-

stützungsbedarf bedürfen nicht nur der Vermittlung von Informationen über vorhandene Hilfen, son-

dern eines aktiv koordinierenden Fallmanagements im Sinne einer Kümmerer-Person. Diese Person 

bezieht die Betroffenen mit ein und bringt gemeinsam mit ihnen verschiedene Hilfen, aber auch die 

Teilnahme an Begegnungsangeboten mit auf den Weg.  

Eine solche Form der Unterstützung ist im Besonderen für vulnerable Personengruppen mit umfassen-

den Problemlagen erforderlich. Die vorhandene Infrastruktur der Altenhilfe, aber auch ambulante Pfle-

gedienste kommen an ihre Grenzen, diese Personengruppe mitzuversorgen. Zum Teil handelt es sich 

um Personen, die von verschiedenen Problemlagen gleichzeitig betroffen sind:  

- Personen ohne familiäres oder informelles Netzwerk, das Kümmerer-Funktionen übernimmt, um 

ein Unterstützungssystem in der eigenen Häuslichkeit aufzubauen und aufrecht zu erhalten 

- Pflegebedürftige Personen mit psychischen Erkrankungen, deren Begleitung aufwändig und zeit-

intensiv ist 

- Personen, bei denen neben der Organisation und Sicherstellung einer pflegerischen Versorgung 

umfangreiche weitere Hilfen organisiert werden. Dies bezieht sich z. B. auf Personen mit Tenden-

zen zur Verwahrlosung und aus dem Obdachlosenmilieu, Personen ohne Krankenversicherung und 

ohne eine hausärztliche Versorgung  

 Mobilität bei Unterstützungsbedarf und Fahrdienste 

Weiterer Bedarf wird darin gesehen, Fahrdienstangebote für mobilitätseingeschränkte Personen auf- 

und auszubauen. Nur einige wenige Begegnungszentren und Einrichtungen der offenen Altenhilfe bie-

ten einzelne Fahrdienstangebote an. Nicht selten bricht den Begegnungszentren diese Gruppe weg. 

Ebenso besteht eine Nachfrage im Aufbau von Fahr- und Mobilitätsangeboten zur individuellen Nut-

zung, um z. B. einzukaufen, Freunde zu besuchen oder zum Friedhof oder Friseur zu fahren. Dabei 

besteht der Bedarf, kostengünstige und dauerhaft tragfähige Angebote zu schaffen, die mobilitätsein-

geschränkten Personen eine persönliche Begleitung ermöglichen. Die wenigen vorhandenen Begleit- 

und Fahrdienstangebote in der Stadt, kommen hier an ihre Grenzen und decken die Nachfrage auf 

Seiten älterer Menschen nicht ab.  

 Angebote mit Schwerpunkt Demenz  

Die Demenz Informations- und Koordinierungsstelle e. V. ist in der Stadt Bremen die zentrale Informa-

tions- und Beratungsstelle für das Thema Demenz. Sie ist etabliert und vernetzt. Über die letzten Jahre 

haben sich die Beratungsanfragen gesteigert.  

In Bremerhaven gibt es bisher keine Anlauf- und Informationsstelle mit gleicher Ausrichtung. Dabei 

besteht der Bedarf an Angeboten oder einer Institution, die über fundiertes Fachwissen zu unter-

schiedlichen Demenzformen und deren Krankheitssymptomen und Fähigkeiten im Bereich der psycho-

sozialen Beratung, sowie demenzspezifischer Bewältigungsstrategien verfügt. Unter dem Dach einer 

solchen Einrichtung in Bremerhaven könnten auch Schulungen zu Demenzerkrankungen für pflegende 

An- und Zugehörige und Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe angeboten werden. Zudem 

könnte die Stelle die Vernetzung mit Schwerpunkt Demenz in der Stadtgemeinde koordinieren und 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen im Sinne der nationalen Demenzstrategie organisieren, um 

für einen teilhabeorientierten Umgang mit Betroffenen zu sensibilisieren.  

Impulse zum Aufbau könnten auch im Sinne der Nationalen Demenzstrategie von einer Landesfach-

stelle für Menschen mit Demenz ausgehen. Diese Stelle hätte die Aufgabe, sich mit den kommunalen 

Ansprechstellen in Bremen und Bremerhaven zu vernetzen und lokale Netzwerkstrukturen zu bilden.  
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könnte es sein, sich bezüglich der örtlichen Versorgungsangebote miteinander abzustimmen, eine 

Plattform für fachlichen Austausch zu öffnen und die lokalen Akteure zusammenzuführen. Gewinn-

bringend wäre es auch, stadtteilbezogene Netzwerke oder Arbeitskreise mit dem Schwerpunkt Alter 

und Pflege aufzubauen. Unterarbeitsgruppen könnten an die bereits vorhandenen Stadtteilkonferen-

zen angegliedert oder neue soziale Arbeitskreise mit dem Schwerpunkt Altenhilfe in den Stadtteilen 

aufgebaut werden.  

Die stärkere Vernetzung und Kooperation von in der Stadt tätigen Akteure der Altenhilfe ist auch für 

einen verbesserten Zugang zu den in Anspruch nehmenden älteren Menschen und pflegebedürftigen 

Personen von Bedeutung. Das gegenseitige Wissen der lokalen Akteure voneinander, macht auch die 

vorhandenen Angebote für Ältere sichtbarer und ermöglicht, Betroffene an andere Einrichtungen und 

Stellen weiterzuvermitteln. Ergänzend bietet es sich auch an, regelmäßig Veranstaltungen in Form ei-

ner stadtweiten Senior:innenmesse oder eines ähnlichen Formates zu organisieren.  

Ein Austausch über kommunale Grenzen hinweg könnte insbesondere für den Aufbau von neuen An-

geboten und Strukturen in Bremerhaven gewinnbringend sein, um sich Impulse von außen durch vor-

handene Angebote, Projekte und Organisations- und Finanzierungsmodelle in anderen Kommunen zu 

holen.  

Auf Stadtteil- und zum Teil auf Bezirksebene besteht in Bremen zumeist eine Vernetzungsstruktur von 

Beteiligten der Altenhilfe und Pflege, die sich zu einem regelmäßigen Austausch treffen. In einigen 

Stadtteilen gibt es den Bedarf die Vernetzung zu reaktivieren, auszubauen und auch noch weitere Ak-

teure einzubeziehen, die bisher noch nicht in den Arbeitskreisen vertreten sind.  

Von einzelnen Akteuren wurde in der Stadtgemeinde Bremen der Wunsch geäußert, noch stärker in 

zukünftige kommunale Entwicklungen der Altenhilfe einbezogen zu werden. Hierfür wurde vorgeschla-

genen, den Altenhilfeplan neu aufzulegen und grundsätzliche Entwicklungslinien und Leitziele der Al-

tenpolitik für einen längeren Zeitraum festzuschreiben. Dabei soll dieser Prozess durch lokale Akteure 

begleitet werden.  

 Auf- und Ausbau von Strukturen durch Fördermaßnahmen  

In Bremerhaven wurde in den letzten Jahren wenig auf externe Fördermittel nicht-kommunaler Her-

kunft zurückgegriffen, um Angebote der offenen Altenhilfe und Pflegeunterstützung auf- und auszu-

bauen. Hier gibt es ein Potenzial, auf verschiedene Fördergeber zurückzugreifen und auch externe För-

derprogramme in Anspruch zu nehmen. Unterschiedliche Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- 

und EU-Ebene, von Krankenkassen oder Stiftungen kommen hierfür in Betracht. Eine Chance bieten 

zum Beispiel Mittel des Fonds für Innovationsförderung und Strukturverbesserung des Spitzenver-

bands der Gesetzlichen Pflegekassen Bund, die in Bremerhaven bislang nicht eingesetzt werden. 

Gleichzeitig könnten die lokalen Akteure der Altenhilfe über vorhandene Förderprogramme informiert 

und in der Beantragung entsprechender Fördermittel unterstützt werden.  
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III. STADTTEILPROFILE 

Im Folgenden werden alle Stadtteile der Stadt Bremen sowie Bremerhaven aufgeführt und Kennzahlen 

zu den oben aufgeführten Indikatoren benannt. Um einen Vergleich zu ermöglichen werden entspre-

chende Kennzahlen zunächst für das Land Bremen sowie beide Kommunen dargestellt. Für die Ange-

bote der Pflegeunterstützung und offenen Altenhilfe werden die, bereits in den vorherigen Kapiteln 

dargelegten, Angebote aufgenommen und durch weitere ergänzt, die im Rahmen der lokalen Struk-

turerhebung miterfasst wurden. Um einen Vergleich auf kleinräumiger Ebene zu erhalten, werden 

Kennzahlen zur absoluten Zahl der Menschen im Alter ab 65 Jahren (Bevölkerung 65+) sowie ihr pro-

zentualer Anteil an der Bevölkerung (Anteil 65+) im jeweiligen Ortsteil zum Zeitpunkt 31.12.2021 mit 

aufgenommen. Die Berechnung der Kennzahlen kann Tabelle 2 entnommen werden, in Tabelle 49 wer-

den mit Fußnoten zusätzliche Informationen zu den Kennzahlen dargestellt. Für die Ortsteile Seehau-

sen, Strom und Blockland, die keinem Stadtteil zugeordnet sind, erfolgt aufgrund von vielen fehlenden 

Daten keine Darstellung. Alle Daten mit Ausnahme der Medizinischen Versorgung und bei abweichen-

den Angaben beziehen sich auf das Jahr 2021.  

Tabelle 49:  Mustertabelle Stadtteilprofile 

Siedlungs- und Sozialstruktur 

Bodenfläche Bevölkerungszahl Bevölkerungsdichte 

Grundsicherung im Alter44 HzP-Quote stationär HzP-Quote ambulant 

Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerungs-wachs-
tum in % 

2000 bis 2020 2021 bis 2030 

  

Alterungsindikatoren Anteil 65+ in % Anteil 80+ in % Altenquotient Greying-Index 

2021     

2030     

Entwicklung der Pflegebedürftigkeit 

Pflegebedürftige insgesamt Pflegeprävalenz 

Entwicklung 2021 2030 Veränderung abs. Veränderung in % 

Pflegegeld     

Pflegesachleistungen     

Vollstationäre Dauerpflege     

Pflegerische Versorgung 

Angebote Anzahl Plätze VG Angebote Anzahl Plätze45 VG46 

Pflegeheime    WG47    

Tagespflege    Amb. Pflegedienste48    

Kurzzeitpflege    Servicewohnen    

Medizinische Versorgung 

Hausärzt:innen Neurolog:innen Versorgungsgrad 

Praxen 
Versorgungs-

aufträge 
Praxen 

Versorgungs-
aufträge 

je 10.000 Ein-
wohner:innen 

je 100 Pflegebe-
dürftige 

Legende: abs. = absolut; VG = Versorgungsgrad  

                                                           
44 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. v. E. (SGB XII) in % bei Personen ab 65 Jahren 
45 Für Servicewohnen wird hier die Anzahl der Wohnungen dargestellt. 
46 VG = Versorgungsgrad (Für ambulante Pflegedienste bezieht sich der Versorgungsgrad auf die Anzahl der Ein-
richtungen je 100 Pflegebedürftige).  
47 Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 
48 Inkl. Betreuungsdienste 



 

155 
 

8 Land Bremen 

Siedlungs- und Sozialstruktur 

Bodenfläche Bevölkerungszahl Bevölkerungsdichte 

41.618 680.827 16,4 

Grundsicherung im Alter HzP-Quote stationär HzP-Quote ambulant 

6,7 38,8 2,6 

Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerungswachstum 
in % 

2000 bis 2020 2021 bis 2030 

3,0 2,3 

Alterungsindikatoren Anteil 65+ in % Anteil 80+ in % Altenquotient Greying-Index 

2021 21,3 7,1 11,5 50,4 

2030 22,2 6,6 11,1 42,8 

Entwicklung der Pflegebedürftigkeit 

Pflegebedürftige insgesamt Pflegeprävalenz 

41.878 61,7 

Entwicklung 2021 2030 Veränderung abs. Veränderung in % 

Pflegegeld 21.153 21.762 609 2,9 

Pflegesachleistungen 9.452 9.845 393 4,2 

Vollstationäre Dauerpflege 5.745 - - - 

Pflegerische Versorgung 

Angebote Anzahl Plätze VG Angebote Anzahl Plätze VG 

Pflegeheime 97 6.780 16,4 WG 27 231 0,57 

Tagespflege 48 880 2,1 Amb. Pflegedienste 112 - 0,27 

Kurzzeitpflege 12 191 0,5 Servicewohnen 52 2.437 5,9 

Medizinische Versorgung 

Hausärzt:innen Neurolog:innen Versorgungsgrad 

Praxen 
Versorgungs-

aufträge 
Praxen 

Versorgungs-
aufträge 

je 10.000 Ein-
wohner:innen 

je 100 Pflegebe-
dürftige 

450 425 29 22 6,6 1,1 
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9 Stadt Bremen 

Siedlungs- und Sozialstruktur 

Bodenfläche Bevölkerungszahl Bevölkerungsdichte 

32.241 563.290 17,3 

Grundsicherung im Alter HzP-Quote stationär HzP-Quote ambulant 

6,8 38,0 2,9 

Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerungswachs-
tum in % 

2000 bis 2020 2021 bis 2030 

5,0 2,0 

Alterungsindikatoren Anteil 65+ in % Anteil 80+ in % Altenquotient Greying-Index 

2021 21,1 7,2 11,5 51,5 

2030 22,1 6,7 11,1 43,5 

Entwicklung der Pflegebedürftigkeit 

Pflegebedürftige insgesamt Pflegeprävalenz 

32.736 58,3 

Entwicklung 2021 2030 Veränderung abs. Veränderung in % 

Pflegegeld 16.651 17.213 562 3,4 

Pflegesachleistungen 7.244 7.627 383 5,3 

Vollstationäre Dauerpflege 4.929 - - - 

Pflegerische Versorgung 

Angebote Anzahl Plätze VG Angebote Anzahl Plätze VG 

Pflegeheime 86 5.872 17,9 WG 20 177 0,56 

Tagespflege 38 657 2,0 Amb. Pflegedienste 90 - 0,27 

Kurzzeitpflege 11 182 0,6 Servicewohnen 38 1.880 5,7 

Medizinische Versorgung 

Hausärzt:innen Neurolog:innen Versorgungsgrad 

Praxen 
Versorgungs-

aufträge 
Praxen 

Versorgungs-
aufträge 

je 10.000 Ein-
wohner:innen 

je 100 Pflegebe-
dürftige 

376 355 25 18 6,6 1,1 
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10 Stadt Bremerhaven 

Siedlungs- und Sozialstruktur 

Bodenfläche Bevölkerungszahl Bevölkerungsdichte 

9.377 117.537 12,5 

Grundsicherung im Alter HzP-Quote stationär HzP-Quote ambulant 

6,5 43,9 1,2 

Bevölkerungsentwicklung 

Bevölkerungswachs-
tum in % 

2000 bis 2020 2021 bis 2030 

-6,0 3,4 

Alterungsindikatoren Anteil 65+ in % Anteil 80+ in % Altenquotient Greying-Index 

2021 21,9 6,8 11,2 45,5 

2030 22,5 6,4 10,9 39,6 

Entwicklung der Pflegebedürftigkeit 

Pflegebedürftige insgesamt Pflegeprävalenz 

8.542 72,7 

Entwicklung 2021 2030 Veränderung abs. Veränderung in % 

Pflegegeld 4.502 4.549 47 1,0 

Pflegesachleistungen 2.208 2.219 11 0,5 

Vollstationäre Dauerpflege 816 - - - 

Pflegerische Versorgung 

Angebote Anzahl Plätze VG Angebote Anzahl Plätze VG 

Pflegeheime 11 908 10,6 WG 7 54 0,63 

Tagespflege 10 223 2,6 Amb. Pflegedienste 22 - 0,26 

Kurzzeitpflege 1 9 0,1 Servicewohnen 14 557 6,5 

Medizinische Versorgung 

Hausärzt:innen Neurolog:innen Versorgungsgrad 

Praxen 
Versorgungs-

aufträge 
Praxen 

Versorgungs-
aufträge 

je 10.000 Ein-
wohner:innen 

je 100 Pflegebe-
dürftige 

74 70 4 4 6,5 0,9 
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